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Begrindung
zum Bebauungsplan Nr. 13.1  An der Trift* (Anderung)

1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

1.1 Planungsanlass und Planerfordernisse

Anlass der Bauleitplanung ist die stadtebaulich gebotene Neuordnung und Fortent-
wicklung eines bereits als Sondergebiet festgesetzten, im Siedlungszusammenhang
der Stadt Bad Wildungen liegenden Bereichs ,An der Trift“, der bislang durch den
Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer Stralle” (Rechtswirksamkeit: 22.07.1977) geregelt
wird. Die vorhandene planerische Grundlage weist im Hinblick auf Flachennutzungs-
struktur, bauliche Anordnung und Erschliefung Defizite auf; insbesondere umfasst der
westliche Teilbereich eine seit langerem brachliegende, ehemals gewerblich genutzte
Flache mit weitgehend versiegelten Aullenbereichen, die stadtebaulich als Defizit-
standort einzustufen ist. Diese Situation entspricht den aktuellen stadtebaulichen Ziel-
setzungen der Stadt — insbesondere einer flachensparenden Innenentwicklung, einer
qualitatsvollen Ausgestaltung gewerblich gepragter Standorte und einer geordneten
Integration von Einzelhandelsnutzungen in das Stadtgefliige — nicht mehr vollumfang-
lich.

Das Planerfordernis im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB ergibt sich daraus, dass die be-
absichtigte stadtebauliche Neuordnung und funktionale Préazisierung des Standortes
nur durch eine Anpassung der planungsrechtlichen Vorgaben rechtssicher gesteuert
werden kann. Der Bebauungsplan wird als angebotsorientierter Bebauungsplan auf-
gestellt und schafft einen verlasslichen Rechtsrahmen flr eine zeitgemafle Ausnutzung
des bereits als Sondergebiet festgesetzten Areals. Durch die gezielte Nachverdichtung
und Neuordnung innerhalb des bestehenden Siedlungsbereichs wird eine effizientere
Nutzung der bereits in Anspruch genommenen Flachen ermdéglicht, wahrend zusatzli-
che Eingriffe in bisher unbebaute Aullenbereichsflachen vermieden werden; damit wird
zugleich dem Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und
Boden nach § 1a Abs. 2 BauGB Rechnung getragen.

Die Anderung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die Zulassigkeit und Ausge-
staltung kunftig méglicher Nutzungen, insbesondere grofflachigen Einzelhandels, un-
ter stadtebaulichen, gestalterischen und umweltbezogenen Gesichtspunkten voraus-
schauend zu steuern und zugleich die Einbindung des Standorts in die Versorgungs-
struktur der Stadt zu sichern. Ohne die planungsrechtliche Neujustierung bliebe eine
stadtebaulich nicht mehr hinreichend steuerbare Situation bestehen, die den aktuellen
Entwicklungszielen der Stadt nicht entspricht. Die Planung dient damit der Wahrneh-
mung der gemeindlichen Planungshoheit zur Sicherung einer geordneten stadtebauli-
chen Entwicklung und geht Uber eine bloRe Optimierung der bestehenden Nutzungs-
situation hinaus.

1.2  Verfahrensart — Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a
BauGB

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift* (Anderung) erfolgt als
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB.
Der Geltungsbereich liegt vollstandig innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teils der Stadt Bad Wildungen und umfasst ausschliellich Flachen, die bereits durch
den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer Stralle” (Rechtswirksamkeit:
22.07.1977) als Sondergebiet festgesetzt sind; eine Erweiterung in bislang planungs-
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rechtlich unvorbelastete AuRenbereichsflachen erfolgt nicht. Die Planung dient damit
der Erneuerung, Fortentwicklung und Neuordnung eines bestehenden, gewerblich ge-
pragten Sondergebiets im Sinne der in § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB genannten Ziele der
Innenentwicklung.

Die im Anderungsbereich zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO
betragt maximal 12.775 m? und bleibt damit deutlich unterhalb der Schwelle von
20.000 m2 nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB; weitere Bebauungsplane der Innen-
entwicklung im raumlichen oder zeitlichen Zusammenhang, die bei der Schwellenwert-
betrachtung zu kumulieren waren, sind nicht vorhanden. Der Bebauungsplan I6st nach
der Allgemeinen Vorprufung des Einzelfalls gem. § 7 UVPG in Verbindung mit Anlage
1 Nr. 18.6 und 18.8 UVPG keine Pflicht zur Durchfuhrung einer Umweltvertraglich-
keitsprufung aus, da aufgrund der Lage im Bestand, der hohen Vorpragung, der be-
grenzten zusatzlichen Flacheninanspruchnahme und der fehlenden besonderen Emp-
findlichkeiten des Standorts voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind. Natura-2000-Gebiete und gesetzlich geschitzte Bio-
tope werden nicht beruhrt, Storfallbetriebe im Sinne des § 50 BImSchG sind im Ein-
wirkungsbereich nicht vorhanden; Ausschlusstatbestande nach § 13a Abs. 1 Satz 4
BauGB liegen damit nicht vor.

Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB ermdoglicht die
Durchfihrung des Planverfahrens ohne férmliche Umweltprufung nach § 2 Abs. 4
BauGB und ohne Umweltbericht nach § 2a BauGB; Eingriffe in Natur und Landschaft
gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Ungeachtet dieser verfahrensrecht-
lichen Erleichterungen werden alle abwagungserheblichen Umweltbelange — insbeson-
dere Boden, Wasser, Klima/Luft, biologische Vielfalt, Landschaftsbild, Larm und Ver-
kehr — durch die Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls, die staddtebauliche Eingriffs-
regelung sowie die herangezogenen Fachgutachten (Verkehrsuntersuchung, schall-
technische Immissionsprognose, Vertraglichkeitsanalyse) sachgerecht ermittelt, be-
wertet und in der Begrundung verbal-argumentativ dokumentiert. Damit sind die tat-
bestandlichen Voraussetzungen fur die Einstufung als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung nach § 13a BauGB erfullt.

1.3 Innenentwicklung, Flachensparsamkeit, Umweltbelange

Mit der Teildanderung des Bebauungsplans Nr. 13 ,Giflitzer Stralle” wird eine Mal-
nahme der Innenentwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB umge-
setzt. Die planerische Neuordnung konzentriert sich auf ein bereits als Sondergebiet
festgesetztes, im Siedlungsbereich gelegenes und Uberwiegend versiegeltes Areal,
das durch bestehende gewerbliche Nutzungen, Verkehrs- und Stellplatzflachen sowie
ein seit langerem brachliegendes Gewerbegebaude gepragt ist. Die bislang unbe-
baute, etwa 950 m? grolle Sondergebietsflache mit derzeit landwirtschaftlicher Nut-
zung ist bereits bauleitplanerisch dem Sondergebiet zugeordnet und wird in eine zu-
sammenhangende, funktional geordnete Betriebsflache integriert, um eine flachenef-
fiziente Anordnung der baulichen Anlagen, Stellplatze und Erschliefungsflachen zu
ermadglichen. Eine erstmalige Inanspruchnahme bislang planungsrechtlich unvorbelas-
teter Aullenbereichsflachen ist mit der Planung nicht verbunden; zusatzliche Flachen-
neuinanspruchnahmen aulerhalb des bestehenden Siedlungs- und Sondergebietsrah-
mens werden vermieden.
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Die allgemeine Vorprifung des Einzelfalls nach § 7 UVPG und § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr.
2 BauGB gelangt unter Berucksichtigung der Merkmale des Vorhabens, der Standort-
verhaltnisse und der mdéglichen Auswirkungen zu dem Ergebnis, dass von der vorge-
sehenen Neuordnung und Verdichtung innerhalb des bestehenden Sondergebiets vo-
raussichtlich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des § 2
Abs. 4 BauGB ausgehen. Mallgeblich sind der hohe Versiegelungsgrad und die ge-
werbliche Vorpragung des Plangebiets, das Fehlen empfindlicher oder besonders
schutzwdirdiger Biotope sowie die Tatsache, dass Natura-2000-Gebiete, gesetzlich ge-
schitzte Biotope und sonstige Schutzgebiete nicht betroffen sind. Die artenschutz-
rechtliche Vorprufung zeigt, dass angesichts der bestehenden Nutzungs- und Sto-
rungssituation Uberwiegend ubiquitare, stdérungstolerante Arten zu erwarten sind und
planungsrelevante Arten nur in eng begrenztem Umfang potenziell vorkommen; ver-
bleibende Konflikte kénnen durch standardisierte Vermeidungs- und Sicherungsmall-
nahmen (z.B. Einhaltung der Rodungsfenster, Fledermauskontrollen vor Abbruch) ver-
mieden werden.

Larm- und verkehrsbedingte Umweltbelastungen werden durch eine schalltechnische
Immissionsprognose sowie durch eine verkehrstechnische Untersuchung fachgut-
achterlich bewertet. Die schalltechnische Untersuchung weist nach, dass bei Umset-
zung der vorgesehenen stadtebaulichen und technischen Mallnahmen die Immissions-
richtwerte der TA L4rm an allen malgeblichen Immissionsorten eingehalten werden
und weder tags noch nachts unzumutbare zusatzliche Belastungen entstehen. Die Ver-
kehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das zusatzliche Verkehrsaufkommen
durch die Neuordnung des Einzelhandelsstandortes an der Einmundung ,An der Trift /
Giflitzer Strafle (K 40)" unter Bertcksichtigung eines Prognosehorizonts bis 2040 leis-
tungsfahig abgewickelt werden kann und eine gute Verkehrsqualitdt ohne Ertuchti-
gungsbedarf der Knotenpunkte gewahrleistet bleibt. Insgesamt rechtfertigen die Er-
gebnisse der Vorprufung des Einzelfalls und der Fachgutachten den Verzicht auf eine
formliche Umweltprafung mit Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB, ohne dass Umweltbelange aus der planerischen Abwéa-
gung ausgeblendet wurden.

1.4 Ziel der Planung

Ziel der Bauleitplanung ist es, durch den Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift* (An-
derung) eine geordnete stadtebauliche Entwicklung des bestehenden Einzelhandels-
standorts im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 13 ,Giflitzer Stralle®, der im
Flachennutzungsplan als Sonderbauflache ,Sondergebiet Einkauf (SE 3)" dargestellt
ist, zu sichern. Die Planung verfolgt das Ziel, ein sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung ,groliflachiger Einzelhandel (Nahversorgung)“ auszuweisen und
damit die wohnortnahe Versorgung der Bevdlkerung im Stadtgebiet Bad Wildungen
und seinem Verflechtungsbereich dauerhaft zu sichern. Hierzu soll planungsrechtlich
die Zulassigkeit eines groRflachigen Verbrauchermarkts mit einer maximalen Verkaufs-
flache von 2.060 m? festgelegt werden, inklusive einer untergeordneten Backereifiliale
mit Café- bzw. Verzehrfunktion von maximal 60 m? Verkaufsflache. Die Dimensionie-
rung der zulassigen Verkaufsflache orientiert sich an der zentraldrtlichen Funktion Bad
Wildungens als Mittelzentrum, an den Vorgaben des Landesentwicklungsplans Hessen
und des Regionalplans Nordhessen sowie an den Ergebnissen der Vertraglichkeits-
analyse, die eine zentren- und raumordnungsvertragliche Ausgestaltung bestatigt.
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Ein weiteres Ziel der Planung ist die stadtebauliche Neuordnung und funktionale In-
tegration der bislang heterogenen Nutzungs- und Flachenstrukturen im Plangebiet.
Die bestehende Konstellation aus in Betrieb befindlicher Einzelhandelsnutzung, brach-
liegendem gewerblichen Altbestand und einer unbebauten, gleichwohl bereits als Son-
dergebietsflache ausgewiesenen Ackerflache soll in ein einheitliches, funktionsge-
recht gegliedertes Sondergebiet Uberfuahrt werden. Durch die Zusammenfiuhrung der
Teilflachen und die Schaffung eines zusammenhangenden Baufeldes werden die Vo-
raussetzungen fur eine flacheneffiziente Anordnung der baulichen Anlagen, Stellplatz-
flachen und Anlieferzonen geschaffen, stddtebauliche Missstdnde abgebaut und die
Einbindung des Standorts in das bestehende Siedlungs- und Versorgungsgefluge ge-
starkt.

1.5  Zweck der Planung

Zweck der Planung ist die bauleitplanerische Steuerung und Sicherung der zulassigen
Nutzung der im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Ande-
rung) gelegenen Grundstiucksflachen im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. Durch die Tei-
landerung des Bebauungsplans Nr. 13 ,Giflitzer Stralle” werden Art und MaR der bau-
lichen Nutzung, die Uberbaubaren Grundsticksflachen sowie die stadtebauliche Ord-
nung des Standorts neu gefasst und als sonstiges Sondergebiet ,grof3flachiger Einzel-
handel (Nahversorgung)“ nach § 11 BauNVO festgesetzt. Hierdurch werden die pla-
nungsrechtlichen Rahmenbedingungen fur eine rechtssichere Zulassigkeit eines grof-
flachigen Nahversorgungsstandorts, die Begrenzung der maximal zuldssigen Ver-

kaufsflache und die geordnete innere Organisation des Gebiets bestimmt.

Der Zweck der Planung umfasst zum einen die Festlegung einer an der zentraldrtlichen
Funktion Bad Wildungens, den Zielen der Raumordnung und den Aussagen des kom-
munalen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts orientierten Grélenordnung und Ausge-
staltung des zulassigen grol3flachigen Einzelhandels. Die planungsrechtliche Begren-
zung der maximal zuldssigen Verkaufsflache auf 2.060 m? fur den Verbrauchermarkt
dienen der Sicherung einer zentren- und raumordnungsvertraglichen Nahversorgungs-
funktion und der Vermeidung schadlicher Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche. Zum anderen bezweckt die Planung die Beseitigung stadtebaulicher Miss-
stande und die Wiedernutzbarmachung brachliegender, gewerblich vorgepragter Fla-
chen durch ihre Einbindung in eine zusammenhangende, funktional geordnete Be-
triebsflache innerhalb des bestehenden Sondergebiets.

SchlieBRlich dient der Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift (Anderung) der Umsetzung
des Grundsatzes des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden
nach § 1a Abs. 2 BauGB, indem die stadtebauliche Entwicklung konsequent auf bereits
versiegelte und planerisch vorgepragte Flachen im Innenbereich konzentriert und zu-
satzliche Inanspruchnahme von Aullenbereichsflachen vermieden wird. Zugleich wer-
den durch die Einbindung der Ergebnisse der Allgemeinen Vorprufung des Einzelfalls,
der verkehrlichen Untersuchung und der schalltechnischen Immissionsprognose die
Voraussetzungen geschaffen, um im nachfolgenden Vollzug eine mit den Belangen von
Umwelt, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Nachbarschaftsvertraglichkeit
vereinbare Nutzung des Sondergebiets zu gewahrleisten.
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1.6 Ausgangssituation

1.6.1 Raumliche Lage

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift* (Anderung) liegt am nord-
lichen Stadtrand der Stadt Bad Wildungen im Stadtteil Altwildungen. Bad Wildungen
und Altwildungen grenzen unmittelbar aneinander und sind durch die bauliche Ent-
wicklung faktisch zu einem zusammenhangenden Siedlungsraum verschmolzen. Das
Plangebiet befindet sich im Bereich der Giflitzer Strae in unmittelbarer Nahe zur Bun-
desstralle B 485 und ist damit an eine Uberortlich bedeutsame Verkehrsachse ange-
bunden.

Der Geltungsbereich wird im Wesentlichen durch gewerblich und wohnbaulich ge-
nutzte Flachen (Dorfgebiet) sowie 6ffentliche Verkehrsflachen eingefasst. Sudlich und
Ostlich grenzen Verkehrsflachen und bestehende Einzelhandels- bzw. Gewerbenutzun-
gen an, wohingegen in Richtung Osten weitere gewerbliche Nutzungen anschlieflen,
die den Standort in die bestehende Siedlungsstruktur einbinden. Die Lage innerhalb
des bebauten Stadtbereichs und die Anbindung an das vorhandene ErschlieBungsnetz
kennzeichnen den Standort als innerstadtisch integrierte Lage, die stadtebaulich fur
eine Nahversorgungsfunktion geeignet ist.

Topographisch weist das Plangebiet eine weitgehend ebene Gelandesituation mit nur
geringfugigen Hohendifferenzen auf. Diese Verhaltnisse ermdéglichen eine wirtschaft-
liche ErschlieBung und eine flacheneffiziente Anordnung der baulichen Anlagen und
Stellplatzflachen mit begrenzten Gelandemodellierungen. Die Lage im bestehenden
Siedlungsgefuge und die gute verkehrliche Erreichbarkeit bilden eine geeignete
Grundlage fur die Entwicklung eines standortangepassten Einzelhandelsstandorts der
Nahversorgung.
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Abbildung 1:Ubersichtsplan zur Verortung des raumlichen Geltungsbereiches
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1.6.2 Realnutzung

Die aktuelle Realnutzung des Plangebiets ist durch eine Kombination aus bestehender
Einzelhandelsnutzung, brachliegenden gewerblichen Nutzungen, weitgehend versie-
gelten Verkehrs- und Stellplatzflachen sowie kleineren Grin- und Geholzstrukturen
gepragt. Im 6stlichen Teilbereich befindet sich ein in Betrieb befindlicher Lebensmit-
telnahversorger mit zugehorigen Stellplatzflachen, Anlieferzonen und Nebenanlagen;
der Uberwiegende Teil dieses Bereichs ist durch Gebaude- und Verkehrsflachen ver-
siegelt, wahrend Geholzbestande entlang der Grundstlicksgrenzen strukturierende
und abschirmende Funktionen gegentber den angrenzenden Nutzungen Ubernehmen.

Der westliche Teil des Plangebiets wird von einem ehemals gewerblich genutzten La-
gergebaude bestimmt, das seit ld&ngerem nicht mehr seinem urspringlichen Zweck
zugefuhrt wird und nur noch temporar beziehungsweise eingeschrankt genutzt wird.
Das Gebaude weist einen baulich Uberholten Zustand auf, die umgebenden Flachen
sind weitgehend versiegelt und werden nur in Teilbereichen betrieblich in Anspruch
genommen, sodass dieser Abschnitt stadtebaulich als Defizitflache einzustufen ist.
Zwischen dem o6stlichen und dem westlichen Teilbereich verlauft ein Gehdlzstreifen,
der die funktionale Trennung der Nutzungen markiert und zugleich eine begrenzte 6ko-
logische Funktion im Sinne von Gliederung und Abschirmung Ubernimmt.

Abbildung 2: Verortung des Plangebietes im Luftbild

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich darUber hinaus eine bislang unbebaute,
Flache, die derzeit landwirtschaftlich als Acker genutzt wird, planungsrechtlich jedoch
bereits als Sondergebietsflache im Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer StralRe” festgeset zt
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ist. Diese Flache stellt einen kleinflachigen Rest innerhalb des ansonsten gewerblich
und handelsbezogen gepréagten Areals dar und weist keine eigenstandige stadtebau-
liche Pragung auf. Insgesamt ist die Realnutzung von einer inneren Heterogenitat aus
funktionsfahigen Einzelhandelsstrukturen, brachgefallenen gewerblichen Nutzungen,
versiegelten Flachen und einzelnen Grinstrukturen gekennzeichnet, die eine stadte-
bauliche Neuordnung und Integration des Standorts sachlich erforderlich erscheinen
lasst.

1.6.3 Planerische Ausgangslage

Landesentwicklungsplan Hessen 2020

Der Landesentwicklungsplan Hessen 2020 in der Fassung der vierten Anderung vom
7. Juli 2021 enthalt in den Ziel- und Grundsatzziffern 6-1 bis 6-7 Vorgaben zur raum-
ordnerischen Steuerung des groliflachigen Einzelhandels. Fur die Bauleitplanung maf3-
geblich sind insbesondere das Zentralitats- und Kongruenzgebot (Zuordnung groffla-
chiger Einzelhandelsvorhaben zu den zentralértlichen Funktionen und ihren Verflech-
tungsbereichen), das Integrationsgebot (stadtebaulich integrierte Lage der Vorhaben)
sowie das Beeintrachtigungsverbot (Schutz zentraler Versorgungsbereiche und der
wohnortnahen Versorgung vor mehr als nur unwesentlichen Beeintrachtigungen).

Die Stadt Bad Wildungen ist im Landesentwicklungsplan als Mittelzentrum ausgewie-
sen und Ubernimmt damit Versorgungsaufgaben fUr das eigene Stadtgebiet sowie fur
Teile des Umlands. Groliflachige Einzelhandelsvorhaben sind in dieser zentralértlichen
Kategorie grundsatzlich zulassig, sofern sie sich nach Verkaufsflache, Einzugsbereich
und Sortimentsstruktur in das zentraldrtliche System einfiugen und die Funktionsfahig-
keit der zentralen Versorgungsbereiche gewahrt bleibt. Der Bebauungsplan Nr. 13.1
,An der Trift“ (Anderung) mit Festsetzung einer maximalen Verkaufsflache von 2.060
m2 fur einen Verbrauchermarkt sowie einer untergeordneten Backereifiliale mit Ca-
féfunktion bewegt sich innerhalb der fur die Grundversorgung vorgesehenen GroRen-
ordnung und dient Uberwiegend der Sicherung der Nahversorgung im Bad Wildungen
zugewiesenen Verflechtungsbereich.

Das der Planung zugrunde liegende Einzugsgebiet, wie es in der Vertraglichkeitsana-
lyse definiert ist, umfasst Siedlungsbereiche der Stadt Bad Wildungen sowie Teile der
Gemeinde Edertal und verbleibt damit vollstandig innerhalb des Mittelbereichs Bad
Wildungen. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die prospektiven Um-
satzumverteilungswirkungen — auch unter Berlcksichtigung der planungsrechtlich be-
reits stattgefundenen Erweiterung des grol3flachigen Einzelhandelsstandortes an der
.ltzelstraBe® — nicht in stadtebaulich relevante Funktionsstérungen der zentralen Ver-
sorgungsbereiche oder der wohnortnahen Versorgung umschlagen. Die Planung ent-
spricht damit den Anforderungen des Landesentwicklungsplans an Zentralitat und
Kongruenz, an eine integrierte Standortwahl sowie an den Schutz der zentralen Ver-
sorgungsbereiche.

Regionalplan Nordhessen 2009

Der Regionalplan Nordhessen 2009 konkretisiert die Vorgaben des Landesentwick-
lungsplans Hessen 2020 raumlich und inhaltlich, insbesondere im Kapitel 3.1.3 ,Grol3-
flachige Einzelhandelsvorhaben”. Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An
der Trift* (Anderung) liegt innerhalb eines im Regionalplan als ,Vorranggebiet Siedlung
— Bestand” dargestellten Bereichs und damit in einem Standort, der fur siedlungsge-
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bundene Nutzungen einschlielllich Sondergebieten fiar grofflachigen Einzelhandel
grundsatzlich vorgesehen ist.

Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan Nordhessen 2009

Ziel 4 des Regionalplans bestimmt, dass Sondergebiete fur groRflachigen Einzelhandel
gemal § 11 Abs. 3 BauNVO ausschlieBlich in Vorranggebieten Siedlung und an stad-
tebaulich integrierten Standorten festgesetzt werden durfen; der bestehende Einzel-
handelsstandort an der ,Giflitzer Stralle” ist in die Siedlungsstruktur des Stadtteils
Altwildungen eingebunden, wohnungsnah erschlossen und tUber OPNV-Haltestellen
(z.B. Haltestelle Holzfachschule) sowie das ortliche Wegenetz erreichbar und wird in
der Vertraglichkeitsanalyse als integrierter Nahversorgungsstandort eingestuft. Die
Festsetzung eines ,Sonstigen Sondergebiets — gro3flachiger Einzelhandel (Nahversor-
gung)“ innerhalb des ausgewiesenen Vorranggebiets Siedlung ist damit mit Ziel 4 des
Regionalplans vereinbar.

Nach Ziel 1 und Ziel 2 des Regionalplans mussen sich groflachige Einzelhandelsvor-
haben hinsichtlich ihrer GrélRe und ihres Einzugsbereichs in das zentralortliche Ver-
sorgungssystem einfugen. Die Vertraglichkeitsanalyse weist fur die geplante Verkaufs-
flache von 2.060 m2 eine vertragliche Einbindung in das zentraldrtliche Gefluge nach
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und ordnet den Standort funktional als Nahversorgungsstandort mit Uberwiegender
Orientierung auf das Mittelzentrum Bad Wildungen und dessen Verflechtungsbereich
ein. Hinsichtlich Ziel 3 (Schutz zentraler Versorgungsbereiche) sieht die Planung eine
Begrenzung innenstadtrelevanter Randsortimente auf maximal zehn Prozent der Ge-
samtverkaufsflache mit einer Obergrenze von 120 m? je Sortiment vor; die Vertrag-
lichkeitsanalyse bestatigt, dass bei dieser Sortimentseingrenzung und der Fokussie-
rung auf Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren keine mehr als unwesent-
lichen Beeintrachtigungen der Innenstadt Bad Wildungens oder anderer zentraler Ver-
sorgungsbereiche zu erwarten sind. Insgesamt ist die Planung damit an die Ziele der
Raumordnung im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB angepasst.

Flachennutzungsplan der Stadt Bad Wildungen

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Stadt Bad Wildungen stellt die verfah-
rensgegenstandlichen Flachen als Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,SE 3
— Sondergebiet Einkauf” dar. Diese Darstellung reflektiert die bestehende und ange-
strebte Nutzungsstruktur als Einzelhandelsstandort und dokumentiert die konzeptio-
nelle Absicht der Stadt, an der , Giflitzer Strae” einen Versorgungsstandort zu sichern
und weiterzuentwickeln.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung) wird die Darstellung des
Flachennutzungsplans durch die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets ,grolfla-
chiger Einzelhandel (Nahversorgung)” gemafll § 11 BauNVO konkretisiert. Die vorge-
sehene Art der Nutzung entspricht der vorbereitenden Bauleitplanung; die planungs-
rechtliche Ausgestaltung der zulassigen Verkaufsflache von 2.060 m? und der ergan-
zenden Backerei-Filiale bleibt innerhalb des durch die Sonderbauflache vorgegebenen
Nutzungsrahmens. Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB ist damit gewahrt.
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Abbildung 4: Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Stadt Bad Wildungen
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Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bad Wildungen

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bad Wildungen (Fassung 2021) bil-
det die fachliche Grundlage fur die kommunale Steuerung der Einzelhandelsentwick-
lung und definiert zentrale Versorgungsbereiche (Innenstadt, Nebenzentrum Rein-
hardshausen) sowie erganzende Standortbereiche. Der bestehende Marktstandort an
der ,Giflitzer Stralle®” wird darin als integrierter Nahversorgungsstandort aullerhalb
der zentralen Versorgungsbereiche eingestuft, der fur die wohnortnahe Versorgung
insbesondere des Stadtteils Altwildungen eine wichtige Rolle spielt und in seiner Funk-
tion zu sichern ist.

Das Konzept konstatiert fur alle vollsortimentierten Lebensmittelbetriebe im Stadtge-
biet — einschlielllich des Standorts in Altwildungen — einen Modernisierungs- und Fla-
chenanpassungsbedarf, da die vorhandenen Verkaufsflachen unterhalb der heute Ub-
lichen Anforderungen liegen. Fur den Standort Altwildungen wird ausdrucklich emp-
fohlen, die Versorgungsfunktion durch eine angemessene Weiterentwicklung der Ver-
kaufsflache zu sichern. Die in der Vertraglichkeitsanalyse untersuchte und nun pla-
nungsrechtlich auf 2.060 m? begrenzte Verkaufsflache tragt dieser konzeptionellen
Bewertung Rechnung und dient der zukunftsfahigen Sicherung der Nahversorgungs-
funktion, ohne die Innenstadtlagen oder andere zentrale Versorgungsbereiche unzu-
mutbar zu beeintrachtigen.

Die vertraglichkeitsbezogene Bewertung zeigt, dass die durch die Entwicklungsab-
sichten ausgeldsten Umsatzumverteilungswirkungen in den zentralen Versorgungsbe-
reichen und in den untersuchten sonstigen Lagen unterhalb der als abwagungsrelevant
angesehenen Schwellen liegen und nicht in Funktionsstérungen der Innenstadt oder
der wohnortnahen Versorgung umschlagen. Damit ist die Planung mit den Leitlinien
und Zielsetzungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts kompatibel; sie setzt ins-
besondere das Ziel einer flachendeckenden, leistungsfahigen Versorgung mit Gutern
des taglichen Bedarfs in integrierten Lagen um.

Darstellungen in umweltschitzenden Planen

Bei der Anderung des Bebauungsplans sind die Darstellungen und Zielsetzungen um-
weltschitzender Fachplanungen gemafll § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der Abwagung zu
bertcksichtigen.

Landschaftsprogramm Hessen

Das Landschaftsprogramm Hessen ist in den Landesentwicklungsplan Hessen 2020
integriert und verfolgt u. a. die Ziele des Freiraumschutzes, einer flachensparenden
Siedlungsentwicklung und der Reduzierung der Siedlungsflacheninanspruchnahme.
Die vorliegende Planung entspricht diesen Zielen, da sie auf die Wiedernutzbarma-
chung Uberwiegend versiegelter, gewerblich vorgepragter Flachen abstellt und keine
neuen Aullenbereichsflachen in Anspruch nimmt.

Landschaftsplan der Stadt Bad Wildungen

Der Landschaftsplan der Stadt Bad Wildungen weist fur die betroffenen Flachen keine
besonderen Entwicklungs- oder Schutzziele aus; MaBnahmenempfehlungen, die der
vorgesehenen Nutzung entgegenstehen, sind nicht dokumentiert. Die allgemeine Ziel-
setzung der Freiraumsicherung, Biotopvernetzung und Erhaltung des Landschaftsbil-
des wird durch die beschrankte Innenentwicklung innerhalb eines bestehenden Son-
dergebiets und die vorgesehene Begrinung von Stellplatz- und Aulenflachen nicht
wesentlich beruhrt.
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Heilqguellenschutzgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb der qualitativen Schutzzone Ill und der quantitativen
Schutzzone C2 des Heilquellenschutzgebiets der staatlich anerkannten Heilquelle des
Staatsbades Bad Wildungen. Die Heilquellenschutzverordnung begrenzt insbesondere
wassergefahrdende Nutzungen, ungeregelte Abwasserbeseitigungen und tiefgreifende
Eingriffe in den Untergrund. Die geplante Entwicklung beschrankt sich auf die Neu-
ordnung und Verdichtung eines bestehenden, kanalisierten Einzelhandelsstandorts;
zusatzliche tiefgreifende Eingriffe in den Untergrund oder eine dauerhafte Grundwas-
serentnahme sind nicht vorgesehen, das anfallende Abwasser wird Uber das 6ffentli-
che Kanalnetz abgeleitet. Unter Beachtung der Vorgaben der Heilquellenschutzge-
bietsverordnung und der wasserrechtlichen Anforderungen (Wasserhaushaltsgesetz,
Hessisches Wassergesetz) sind nach derzeitigem Erkenntnisstand keine unvertretba-
ren Beeintrachtigungen der Schutzguter zu erwarten.

Weitere umweltschitzende Fachplanungen (z. B. integriertes Klimaschutzkonzept der
Stadt Bad Wildungen) werden durch die Planung insoweit unterstitzt, als durch die
Innenentwicklung auf versiegelten Flachen, die Moglichkeit zur Nutzung von Dachfla-
chen fur Solarenergie sowie Begrunungsmallhahmen im Bereich der Stellplatze Bei-
trage zur flachensparenden Siedlungsentwicklung, zur Minderung von Treibhaus-
gasemissionen und zur Verbesserung des Mikroklimas geleistet werden kénnen.

1.6.4 Rechtliche Ausgangslage

Der Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift* (Anderung) wird als Teilanderung des
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 13 ,Giflitzer Strale“ der Stadt Bad Wildungen
aufgestellt, der am 22.07.1977 rechtswirksam geworden ist. Der Geltungsbereich der
Teilanderung deckt sich mit dem im Ursprungsplan festgesetzten Sondergebiet; die
bislang unbebaute Ackerflache ist bereits als Sondergebietsflache des Bebauungs-
plans Nr. 13 ,Giflitzer StraRe” festgesetzt und wird in die stadtebauliche Neuordnung
einbezogen. Der Anderungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift“ (An-
derung) wurde am 02.02.2026 gefasst.

Planungsrechtliche Grundlage fur die Aufstellung bzw. Anderung des Bebauungsplans
sind die Vorschriften des Baugesetzbuchs (BauGB) und der Baunutzungsverordnung
(BauNVO). Nach § 1 Abs. 3 BauGB besteht eine Pflicht zur Bauleitplanung, soweit
dies fur die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; diese Voraus-
setzung ist im Hinblick auf die notwendige Neuordnung des bestehenden Einzelhan-
delsstandorts und die Sicherung der wohnortnahen Versorgung im Mittelzentrum Bad
Wildungen erfullt. Die Anderung erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung im
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB; die tatbestandlichen Voraussetzungen
sind durch die Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls nach § 7 UVPG nachvollziehbar
dokumentiert.

Der bestehende Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer Stralle® setzt fur das Plangebiet ein
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Selbstabholerlager” sowie eine Tankstelle
fest. Eine planungsrechtliche Zulassigkeit grofiflachiger Einzelhandelsbetriebe im
Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ist unter dieser Festsetzung nicht gegeben; eine Er-
weiterung und funktionale Neuordnung des bestehenden Nahversorgungsstandorts
kann auf dieser Grundlage bauplanungsrechtlich nicht sachgerecht gesteuert werden.
Mit der Teilanderung werden die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung im Rah-
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men des § 11 BauNVO neu geordnet und als ,,sonstiges Sondergebiet — groRflachiger
Einzelhandel® ausgestaltet sowie 6ffentliche Verkehrsflachen festgesetzt.
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Abbildung 5: Planzeichnerische Festsetzungen im rechtskraftigen Bebauungsplan

Der Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung) ist gemaR § 8 Abs. 2 BauGB
aus dem rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Bad Wildungen zu entwi-
ckeln. Der Flachennutzungsplan weist die verfahrensgegenstandlichen Flachen bereits
als Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,SE 3 — Sondergebiet Einkauf® aus,
sodass die beabsichtigte Festsetzung eines Sondergebiets ,groRflachiger Einzelhan-
del (Nahversorgung)“ den vorbereitenden Darstellungen entspricht. Zugleich ist der
Bebauungsplan nach § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen;
die Einstufung Bad Wildungens als Mittelzentrum im Landesentwicklungsplan Hessen
2020 sowie die Darstellung des Standorts im Regionalplan Nordhessen 2009 als ,Vor-
ranggebiet Siedlung — Bestand® bilden hierfur den maRgeblichen Rahmen. Die raum-
ordnerische Vertraglichkeit des Standorts und der vorgesehenen Verkaufsflachendi-
mension ist in der Vertraglichkeitsanalyse gepruft und als vereinbar mit den landes-
und regionalplanerischen Vorgaben bewertet worden.

Hinsichtlich der Umweltbelange ist das Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriufung
(UVPG) in der Fassung vom 24.02.2010, zuletzt geéandert durch Gesetz vom
23.10.2024, einschlagig. Fur grolflachige Einzelhandelsvorhaben sieht Anlage 1 Nr.
18.6 in Verbindung mit Nr. 18.8 UVPG im Rahmen bauleitplanerischer Verfahren eine
Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls vor; die fur den Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An
der Trift® (Anderung) durchgefuhrte Vorprifung dokumentiert, dass das Vorhaben
keine Pflicht zur Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprufung auslést und vo-
raussichtlich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG
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verursacht. Hierauf baut die Wahl des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB
auf.

Das Plangebiet liegt innerhalb des Heilquellenschutzgebiets der staatlich anerkannten
Heilguelle des Staatsbades Bad Wildungen; maflgeblich sind die Bestimmungen der
Heilquellenschutzgebietsverordnung sowie die erganzenden Regelungen des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Die geplante
Neuordnung beschrankt sich auf die Verdichtung und Umstrukturierung eines beste-
henden, an das 6ffentliche Kanalnetz angeschlossenen Einzelhandelsstandorts inner-
halb der qualitativen Schutzzone Ill und der quantitativen Schutzzone C2; wasserge-
fahrdende Nutzungen oder tiefgreifende Eingriffe in den Untergrund, die mit den
Schutzbestimmungen unvereinbar waren, sind nicht Gegenstand der Planung. Die kon-
krete Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen wird im Rahmen der nachfol-
genden Baugenehmigungsverfahren sichergestellt.

Immissionsschutzrechtlich sind die Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) und der hierzu erlassenen technischen Regelwerke, insbesondere
der TA Larm, zu berucksichtigen. Die schalltechnische Immissionsprognose weist
nach, dass bei geeigneter Anordnung der baulichen Anlagen, Stellplatze und Anliefer-
bereiche sowie gegebenenfalls erganzenden Abschirmmalnahmen die einschlagigen
Richtwerte fur die angrenzenden schutzbedurftigen Nutzungen eingehalten werden
kdnnen. Storfallbetriebe im Sinne des § 50 BImSchG sind im Einwirkungsbereich des
Plangebiets nicht vorhanden; besondere Vorkehrungen zur Vermeidung schwerer Un-
falle sind daher bauleitplanerisch nicht veranlasst.

Die kommunale Steuerung des groliflachigen Einzelhandels erfolgt auf Grundlage des
Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt Bad Wildungen, das als sonstige stad-
tebauliche Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in die Abwagung einzustellen
ist. Die vertraglichkeitsbezogene Bewertung des Vorhabens orientiert sich an den Kon-
zeptvorgaben zu zentralen Versorgungsbereichen, Nahversorgungsstandorten und
Sortimentssteuerung und bestatigt die Vereinbarkeit der geplanten Verkaufsflachen-
dimension von 2.060 m? mit der zentral6rtlichen Funktion der Stadt und der Funkti-
onsfahigkeit der zentralen Versorgungsbereiche.

1.7 Erlauterung der Planung

1.7.1 Stadtebauliches Konzept

Das stadtebauliche Konzept des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung)
zielt auf die Neuordnung und funktionale Zusammenfihrung der bislang heterogenen
Nutzungsstrukturen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 13 ,Giflitzer Strafle®
zu einem einheitlich gefassten, flacheneffizienten Sondergebiet ,,groRflachiger Einzel-
handel (Nahversorgung)“. Leitgedanke ist die Bundelung der derzeit raumlich und
funktional getrennten Einzelhandels- und Gewerbeflachen in einer zusammenhangen-
den Betriebsflache, die die Nahversorgungsfunktion des Standorts dauerhaft sichert,
stadtebauliche Missstande beseitigt und die Grundsatze der Innenentwicklung und
Flachensparsamkeit umsetzt.

Kern des Konzepts ist die raumliche Konzentration des grol3flachigen Verbraucher-
markts mit maximal 2.060 m? Verkaufsflache im westlichen, bislang durch ein brach-
liegendes GrolRhandelsgebaude gepragten Teilbereich des Sondergebiets. Das funkti-
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onal Uberholte Bestandsgebaude wird hierfur zurickgebaut und durch einen Neubau
ersetzt, der den heutigen Anforderungen an einen leistungsfahigen Nahversorgungs-
standort entspricht. Die Anordnung des Hauptgebaudes orientiert sich an der beste-
henden ErschlieBung Uber die StraBe ,An der Trift* und die ,Giflitzer Stralle®; Stell-
platzflachen und Anlieferbereiche werden vorrangig im o¢stlichen Teilbereich so posi-
tioniert, dass kurze Wege, eine klare Orientierung fur den Kundenverkehr und weitge-
hend konfliktarme Verkehrsablaufe gewahrleistet werden.

Die geplante Backerei-Filiale wird als untergeordnete, in das Sondergebiet integrierte
Nutzung im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang mit dem Verbrauchermarkt vor-
gesehen, vorzugsweise im Eingangs- bzw. Vorkassenbereich. Diese Einbindung starkt
die Funktion des Standorts als Nahversorgungszentrum und verbessert die fulllaufige
Erreichbarkeit des Angebots fur die Bewohnerschaft des Stadtteils Altwildungen und
des naheren Umfelds. Gleichzeitig bleibt die Backerei-Nutzung hinsichtlich Flachen-
umfang und Pragung deutlich dem Verbrauchermarkt untergeordnet, sodass keine ei-
genstandige groliflachige Einzelhandelseinrichtung entsteht.

Die bislang unbebaute, etwa 950 m? grolle, bereits als Sondergebietsflache festge-
setzte Ackerflache wird in das stadtebauliche Konzept einbezogen, um eine zusam-
menhangende, betrieblich sinnvoll nutzbare Grundstucksflache zu schaffen. Entlang
der Gebietsgrenzen werden vorhandene Geholzstrukturen — soweit moglich — gesichert
und, wo erforderlich, durch Neupflanzungen erganzt, um eine vertragliche Abschir-
mung gegenlUber angrenzenden Wohn- und Gewerbenutzungen zu erreichen und das
Ortsbild zu gliedern.

Den Anforderungen des Immissionsschutzes tragt das stadtebauliche Konzept dadurch
Rechnung, dass larmintensive Nutzungen - insbesondere Anlieferzonen und Stell-
platze — vorrangig in von sensiblen Nutzungen abgerlckten Bereichen, insbesondere
in nérdlicher Richtung, angeordnet oder durch Baukdrper bzw. spezielle Abschirm-
mallnahmen geschitzt werden. Die innere ErschlieBung ist so ausgerichtet, dass
Be- und Entladevorgange sowie der Kundenverkehr auf die bestehenden Anschluss-
punkte an die ,Giflitzer Stralle® und die Stralle ,,An der Trift* konzentriert werden und
zusatzliche Belastungen im nachgeordneten Stralennetz minimiert bleiben.

Das stadtebauliche Konzept verfolgt somit folgende Kernziele:

» Neuordnung eines bestehenden, funktional Uberholten Einzelhandels- und Ge-
werbestandorts zu einem integrierten Sondergebiet ,groRflachiger Einzelhandel
(Nahversorgung)®.

»  Sicherung und Weiterentwicklung der wohnortnahen Versorgung bei gleichzei-
tiger Einhaltung der raumordnerischen Steuerungsziele fur grof3flachigen Ein-
zelhandel.

»  Wiedernutzbarmachung brachliegender und gewerblich vorgepragter Flachen
sowie Einbeziehung einer bereits festgesetzten, bislang unbebauten Sonderge-
bietsflache im Sinne der Innenentwicklung und Flachensparsamkeit.

»  Schaffung klarer stadtebaulicher Strukturen durch eine geordnete Anordnung
von Baukdrpern, Stellplatzflachen, ErschlieBung und Grianstrukturen unter Be-
racksichtigung von Immissionsschutz- und ErschlieBungsanforderungen.
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Im Ergebnis entsteht ein kompakt strukturierter, integrierter Nahversorgungsstandort,
der sich in die vorhandene Siedlungsstruktur einfigt, die stadtebauliche Qualitat des
Bereichs ,An der Trift / Giflitzer StralRe” starkt und die malRgeblichen Vorgaben des
Bauplanungs- und Raumordnungsrechts erfullt.

1.7.2 Verkehrliche ErschlieBung und Stellplatze

Die verkehrliche ErschlieBung des Plangebiets erfolgt weiterhin vorrangig uUber die
StraBe ,,An der Trift“ mit Anschluss an die Giflitzer Stralke (K 40) und dartber mittelbar
an die Bundesstralle B 485. Die bestehende HaupterschlieBung des Einzelhandels-
standorts bleibt in ihrer Grundstruktur erhalten, sodass eine geordnete Abwicklung
des Kunden- und Lieferverkehrs gewahrleistet ist. Zusatzliche neue Anschlusspunkte
an das hoherrangige Strallennetz sind nicht vorgesehen; Zu- und Abfahrten werden
auf die vorhandenen Anbindungen konzentriert, um die Verkehrsbelastungen raumlich
zu bundeln und das angrenzende Erschliefungsnetz nicht Ubermallig zu beanspru-
chen.

Der Kundenverkehr wird Uber die bestehenden und neu geordneten Zufahrten von der
StraBe ,,An der Trift" auf die innerhalb des Sondergebiets angeordneten Stellplatzfla-
chen gefuhrt. Die Stellplatzanordnung orientiert sich an kurzen, Ubersichtlichen We-
gebeziehungen zwischen den Parkbereichen und den Eingdngen des Verbraucher-
markts sowie der integrierten Backerei-Filiale und unterstutzt damit eine sichere und
komfortable Erreichbarkeit der Nutzungen.

Der Lieferverkehr wird in dafur vorgesehenen Anlieferzonen gebundelt, die im nordli-
chen bzw. seitlichen Bereich der Gebdude angeordnet und gegenuber angrenzenden
Wohnnutzungen abgertckt sind. Die Erreichbarkeit der Andienungsflachen erfolgt
Uber die bestehenden ErschlieBungsstrallen, ohne neue Durchfahrtsbeziehungen
durch Wohngebiete zu schaffen. Die schalltechnische Immissionsprognose zeigt, dass
bei dieser Anordnung und gegebenenfalls erganzenden AbschirmmaRnahmen (z. B.
durch Gebéaudeanordnung oder bauliche Schirme) die einschldgigen Richtwerte fur
den Lieferverkehr eingehalten werden.

Die Anbindung an den o6ffentlichen Personennahverkehr ist durch die Bushaltestelle
.Holzfachschule® in einer fuBlaufigen Entfernung von rund 300-350 m gewahrleistet;
von dort bestehen Verbindungen mit mehreren Buslinien in das Ubrige Stadtgebiet und
in das Umland, sodass der Standort auch fur nicht motorisierte Bevdlkerungsgruppen
gut erreichbar ist. Fur den Rad- und Fullverkehr ist das Plangebiet Uber das beste-
hende innerdrtliche Wegenetz erschlossen; die Planung zielt darauf ab, die fulRlaufige
Erreichbarkeit aus den angrenzenden Wohngebieten zu sichern und durch eine quali-
fizierte Ausbildung von Geh- und Radwegebeziehungen zu starken, die FuBwegeanbin-
dung wird somit hergestellt.

Die verkehrliche Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die mit der Neuordnung
und der vorgesehenen Verkaufsflachendimension verbundenen zusatzlichen Verkehrs-
strome im bestehenden Stralennetz abgewickelt werden kdnnen, ohne unzumutbare
Leistungsdefizite oder Sicherheitsrisiken zu verursachen. Der malgebliche Knoten-
punkt ,An der Trift / Giflitzer Stralle (K 40)“ erreicht auch im Prognosehorizont 2040
eine gute Verkehrsqualitat (Stufe B nach HBS 2015); Anpassungsbedarfe beschranken
sich auf betriebliche Detailregelungen (z. B. Fahrbeziehungen im Zufahrtsbereich,
Markierungen, Sichtfelder), die im Rahmen der Ausfuhrungsplanung berucksichtigt
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werden kénnen. Die verkehrliche Erschliefung des Sondergebiets gewahrleistet eine
dem Nutzungszweck entsprechende, sichere und leistungsfahige Anbindung des
Standorts an das ortliche und Uberdrtliche Verkehrsnetz unter Wahrung der Belange
der Nachbarschaft und der Verkehrssicherheit.

1.8 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets wird auf Basis der bestehenden technischen
Infrastruktur sichergestellt und im Zuge der Neuordnung des Sondergebiets an die
kunftige bauliche Struktur angepasst, ohne den grundséatzlichen Systemzuschnitt zu
verandern. Das Areal ist bereits an das 6ffentliche Strom-, Gas- und Trinkwassernetz
der Stadt Bad Wildungen angeschlossen; die Dimensionierung der Netze ist fur die
vorgesehene Nutzung ausreichend, Anpassungen betreffen im Wesentlichen die Lage
und Ausflihrung der Hausanschlisse und werden in Abstimmung mit den zustandigen
Versorgungsunternehmen vorgenommen.

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt Uber das vorhandene 6ffentliche Kanalnetz, an
das die Grundstucke im Plangebiet angeschlossen sind; das interne Leitungssystem
wird an die neue Anordnung von Gebduden und Verkehrsfldchen angepasst, das an-
fallende Schmutzwasser wird weiterhin vollstandig in die kommunale Klaranlage abge-
leitet. Die Kapazitat des bestehenden Netzes ist nach derzeitigem Erkenntnisstand
ausreichend, um die mit der Neuordnung verbundene Nutzungsintensitat aufzuneh-
men; weitergehende AusbaumalRnahmen der 6ffentlichen Schmutzwasserinfrastruktur
sind nicht erforderlich.

Fur das auf befestigten Grundstucksflachen anfallende, nicht schadlich verunreinigte
Niederschlagswasser gilt, dass es vorrangig auf dem jeweiligen Baugrundstlck zu be-
wirtschaften ist. HierfGr sind Mallnahmen der Ruckhaltung, Nutzung, Verdunstung
oder ortsnahen Ableitung in geeignete Anlagen vorzusehen, um die Abflussspitzen zu
mindern und die o6ffentliche Kanalisation zu entlasten. Die Einleitung von Nieder-
schlagswasser in das stadtische Netz ist auf das technisch und rechtlich unvermeid-
bare Mall zu begrenzen und, soweit eine Einleitung erforderlich ist, durch geeignete
Einrichtungen zu drosseln; Auslegung, Bemessung, Bau und Betrieb der hierflr erfor-
derlichen Anlagen haben nach den einschlagigen wasserrechtlichen Bestimmungen
und technischen Regelwerken zu erfolgen.

Die Entsorgung von Abfallen und Wertstoffen aus dem Betrieb des Verbrauchermarkts
und der Backerei-Filiale erfolgt GUber die zustandigen kommunalen oder beauftragten
Entsorgungsunternehmen auf Grundlage des Kreislaufwirtschaftsrechts; auf dem
Grundstuck sind hierfur geordnete, funktional angebundene Standorte fur Sammelbe-
halter vorzusehen.

Die Warmeversorgung kann Uber leitungsgebundene Energietrager oder gebaudetech-
nische Anlagen (z. B. effiziente Heizungs- und Klimatechnik, ggf. in Kombination mit
Photovoltaik) erfolgen; konkrete Festsetzungen zur Wahl des Systems trifft der Bebau-
ungsplan nicht, die Einhaltung der energie- und immissionsschutzrechtlichen Anfor-
derungen ist im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfahren sicherzustellen.

1.9  Alternative Planungsmaglichkeiten

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift* (Anderung)
wurden alternative Planungsmaéglichkeiten ermittelt, beschrieben und in die Abwagung
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eingestellt. Betrachtet wurden insbesondere der Verzicht auf eine Plananderung (Pla-
nungsalternative ,Null“), die Beibehaltung bzw. Modifikation der bisherigen Sonderge-
bietsfestsetzung ohne Ausweisung eines Sondergebiets ,grol3flachiger Einzelhandel®,
die Verlagerung bzw. Neuentwicklung der Nahversorgungsfunktion an anderen Stand-
orten im Stadtgebiet sowie Varianten der Verkaufsflachendimension.

Die Planungsalternative ,Null“ — Beibehaltung des Bebauungsplans Nr. 13 ,Giflitzer
StraRe” ohne Teilanderung — scheidet aus, weil unter den bestehenden Festsetzungen
(Sondergebiet ,Selbstabholerlager® mit Tankstelle) weder die planungsrechtliche Si-
cherung der bestehenden Einzelhandelsnutzung noch eine staddtebaulich erforderliche
Neuordnung und Weiterentwicklung des Nahversorgungsstandorts moglich ist. Ein
Verzicht auf die Plandanderung wurde dazu fuhren, dass der vorhandene Versorgungs-
standort langfristig auf einer rechtlich nicht gesicherten Grundlage betrieben wird,
stadtebauliche Defizite (brachliegende Gewerbeflachen, funktional Uberholte Struktu-
ren) verfestigt werden und die wohnortnahe Versorgung im noérdlichen Stadtbereich
nicht bedarfsgerecht stabilisiert werden kann.

Die Alternative, die bestehende Sondergebietsfestsetzung beizubehalten und eine
Weiterentwicklung lediglich Uber immissions- oder bauordnungsrechtliche Auflagen zu
steuern, ist aus rechtlichen und stadtebaulichen Grunden ebenfalls nicht tragfahig.
Ohne klare Festsetzung eines Sondergebiets ,grolflachiger Einzelhandel“ nach § 11
BauNVO konnten weder die zulassige Verkaufsflachendimension noch die sortiments-
bezogene Steuerung und Zentrenvertraglichkeit rechtssicher geregelt werden; die not-
wendige Differenzierung zwischen zuldssigen und unzulédssigen Einzelhandelsnutzun-
gen sowie die Begrenzung innenstadtrelevanter Randsortimente waren bauplanungs-
rechtlich nicht hinreichend bestimmbar, sodass ein erhdhtes Risiko stadtebaulich un-
erwinschter Entwicklungen und normenkontrollrechtlicher Angriffe bestinde.

Die Verlagerung der Nahversorgungsfunktion an andere Standorte im Stadtgebiet —
etwa in bestehende oder geplante Versorgungsstandorte in der Innenstadt oder an der
.ltzelstraBe” — wurde als Standort- und Konzeptalternative geprift, aber aus versor-
gungsfachlichen und stadtebaulichen Grinden verworfen. Die vertraglichkeits- und
einzelhandelsfachliche Untersuchung weist nach, dass der Standort ,,An der Trift" eine
zentrale Funktion fur die wohnortnahe Versorgung insbesondere des Stadtteils Altwil-
dungen und des nordlichen Stadtbereichs Ubernimmt und zur flachendeckenden Ver-
sorgung im Verflechtungsbereich beitragt; eine Verlagerung wurde fur die betroffenen
Wohnbereiche langere Wege, eine Schwachung der integrierten Nahversorgung und
zusatzliche Verkehrsverlagerungen verursachen, ohne stadtebauliche oder raumord-
nerische Vorteile zu begrinden. Zudem wurden die vorhandenen brachliegenden und
funktional Uberholten Flachen im Plangebiet ungenutzt verbleiben und die stadtebau-
liche Situation weiter verschlechtern.

SchlieBlich wurden Varianten der Verkaufsflachendimension gepruft. Die Vertraglich-
keitsanalyse gelangt zu dem Ergebnis, dass eine Verkaufsflache von 2.060 m? die
Funktionsfahigkeit des Standorts als vollwertigen Nahversorgungsstandort sichert und
zugleich die zentren- und raumordnungsrechtliche Vertraglichkeit gewéhrleistet. Die
gewahlte Konzeption stellt sich damit als abwagungsgerecht und unter Bertcksichti-
gung der gesetzlichen Anforderungen an die Prifung zumutbarer Planungsalternativen
als vorzugswurdig dar.
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2 Begriundung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen

2.1 Art der baulichen Nutzung

Die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebiets ,Grollflachiger Einzelhandel" nach §
11 Abs. 2 und 3 BauNVO dient der stadtebaulich zweckmaligen Ordnung und Steue-
rung des bestehenden Einzelhandelsstandorts im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 13.1 ,An der Trift" (Anderung). Der bislang geltende Bebauungsplan Nr. 13
,Giflitzer StralRe" weist ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Selbstabholerla-
ger" sowie eine Tankstelle aus und er6ffnet damit keine planungsrechtliche Grundlage
fur die Zulassigkeit eines groRflachigen Einzelhandelsbetriebs im Sinne des § 11 Abs.
3 BauNVO. Die vorhandene Nutzung als Lebensmittelnahversorger und die beabsich-
tigte Neuordnung des Standorts machen eine Anpassung der Art der baulichen Nut-
zung erforderlich, um die tatsachliche stadtebauliche Entwicklung rechtlich zu ordnen
und die Nahversorgungsfunktion des Standorts bauplanungsrechtlich abzusichern.

2.1.1 Zweckbestimmung und Verkaufsflachenobergrenze

Mit der Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets ,Groflflachiger Einzelhandel" wird
der Standort eindeutig dem groliflachigen Einzelhandel zugeordnet und auf einen Ver-
brauchermarkt mit Uberwiegendem Sortiment der Grundversorgung — insbesondere
Nahrungs- und Genussmittel sowie erganzende Drogeriewaren — ausgerichtet. Die zu-
lassige Verkaufsflache auf dem Grundstlck betragt maximal 2.000 m2 fur den Verbrau-
chermarkt sowie erganzend 60 m?2 flr eine untergeordnete Béackereifiliale mit Café-
bzw. Verzehrfunktion, mithin insgesamt 2.060 m?2.

Die Dimensionierung der zulassigen Verkaufsflache orientiert sich an der zentralortli-
chen Funktion Bad Wildungens als Mittelzentrum, den Vorgaben des Landesentwick-
lungsplans Hessen 2020, des Regionalplans Nordhessen 2009 sowie den Ergebnissen
der Vertraglichkeitsanalyse, die eine zentren- und raumordnungsvertragliche Ausge-
staltung bestatigt. Ein Verbrauchermarkt mit 2.060 m? Verkaufsflache sichert die Funk-
tion des Standorts als vollwertigen Nahversorgungsstandort; eine deutlich geringere
Verkaufsflache wirde die Versorgungsfunktion unterlaufen, wahrend eine grélRere Fla-
che das Risiko einer raumordnerisch nicht mehr vertretbaren Dominanz und erhdhter
Belastungen zentraler Versorgungsbereiche erhéhen wurde.

2.1.2 Herleitung der Verkaufsflachenquote

Zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses betragt die Baugrundstucksflache (Bauge-
bietsflache) 14.194 m2. Bezogen auf die zulassige Gesamtverkaufsflache von 2.060
m?2 ergibt sich eine Verkaufsflachenquote von 0,14513 m? VKF je m2 Baugrundstlcks-
flache (2.060 + 14.194 = 0,14513). Diese Verhaltniszahl ist auf die Festsetzung der
Kernsortimentsflache anwendbar und dient der Bestimmung der maximal zuldssigen
Verkaufsflache im Falle von Grundstlucksveranderungen; sie ersetzt jedoch nicht die
absolute Obergrenze von 2.060 m? fur den Verbrauchermarkt. Die in Ziffer 1.1.6.1 der
Festsetzung aus der Quote errechnete Flache von max. 2.060 m? gilt dabei als abso-
lute Gesamtgrenze fur alle nahversorgungsrelevanten Sortimente einschlielilich der
Backerei und ist nicht kumulierbar mit den Flachen nach Ziffer 1.1.6.2. Die in Ziffer
1.1.6.2 ausgewiesene Flache fur Drogerieartikel von max. 140 m? ist Teil der Gesamt-
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verkaufsflache von 2.060 m2? — d. h. von den zulassigen 2.060 m2 des Verbraucher-
markts durfen maximal 140 m? fur Drogerieartikel verwendet werden. Es handelt sich
nicht um eine zusatzlich zu den 2.060 m? zulassige Flache.

2.1.3 Sortimentsbeschrankung fur Drogeriewaren

Von der zuldssigen Gesamtverkaufsflache des Verbrauchermarkts (2.060 m?) durfen
maximal 140 m? fur Drogerieartikel verwendet werden. Diese Begrenzung dient der
Sortimentsfokussierung auf nahversorgungsrelevante Kernsortimente und verhindert,
dass durch eine umfangreiche Drogeriesparte eine eigenstandige, innenstadtrelevante
Magnetwirkung entsteht. Der Schwellenwert von 140 m? entspricht dabei einem Anteil
von sieben Prozent der Verbrauchermarktflache und bleibt damit deutlich unterhalb
der Erheblichkeitsschwelle fur Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche. Die
Vertraglichkeitsanalyse bestatigt, dass bei dieser Sortimentseingrenzung keine mehr
als unwesentlichen Beeintrachtigungen der Innenstadt Bad Wildungens oder anderer
zentraler Versorgungsbereiche zu erwarten sind. Eine weitergehende Ausdehnung des
Drogerie-Angebots tUber 140 m? hinaus ware mit dem Ziel einer auf Nahversorgung
ausgerichteten Sortimentsstruktur nicht vereinbar und wirde das Risiko erheblicher
Kaufkraftabflisse aus dem innenstadtrelevanten Drogeriesegment erhdhen.

2.1.4 Aperiodische Randsortimente

Die zulassige Verkaufsflache fur aperiodische Randsortimente betragt insgesamt ma-
ximal 140 m2 (je Sortiment maximal 120 m2 VKF). Diese Begrenzung beruht auf dem
Ziel des Regionalplans Nordhessen 2009 (Ziel 3), innenstadtrelevante Randsortimente
auf ein vertragliches Mall zu begrenzen und die Funktionsfahigkeit zentraler Versor-
gungsbereiche zu schutzen. Aperiodische Randsortimente sind solche Sortiments-
gruppen, die nicht dem Ublichen, wiederkehrenden Einkaufsbedarf des taglichen oder
wochentlichen Bedarfs entsprechen (z. B. Textilien, Elektrowaren, Haushaltsgerate,
Schreibwaren). Derartige Sortimente sind typischerweise innenstadtrelevant und koén-
nen bei ungesteuerter Ausdehnung im Umfeld von Nahversorgungsstandorten zu Kauf-
kraftabztgen aus dem Innenstadthandel fuhren.

Die absolute Grenze von 140 m2 fur alle aperiodischen Randsortimente stellt sicher,
dass das Sondergebiet seinen Charakter als Nahversorgungsstandort behalt und nicht
zu einem Ausstatter fur dauerhaften Bedarf wird. Zugleich ist jede Randsortiments-
gruppe auf maximal 120 m? beschrankt, um zu verhindern, dass eine einzelne Sorti-
mentsgruppe eine eigenstandige Sogwirkung entfaltet. Aperiodische Randsortimente
mussen dem Kernsortiment sachlich zugeordnet (z. B. Haushaltswaren als Erganzung
zum Lebensmittelangebot) und raumlich deutlich untergeordnet sein. Eine eigenstan-
dige Verkaufsflachengestaltung oder abteilungsartige Gliederung fur Randsortimente
ist nicht zulassig. Die Sortimentsbegrenzung bewegt sich damit innerhalb des durch
die Rechtsprechung anerkannten Gestaltungsrahmens fur Sondergebiete nach § 11
Abs. 2 BauNVO.
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2.2 Mald der baulichen Nutzung

2.2.1 Uberbaubare Grundsticksflache

Fur das sonstige Sondergebiet wird die Grundflachenzahl gemall § 16 Abs. 2 Nr. 1
iV.m. § 19 Abs. 2 BauNVO auf 0,5 festgesetzt. Dies bedeutet, dass durch die Haupt-
anlage (Verbrauchermarkt mit Backereifiliale) auf dem 14.194 m2 groRen Baugrund-
stuck eine maximale Grundflache von 7.097 m? Uberbaut werden darf. Die Festsetzung
einer GRZ von 0,5 ist stadtebaulich begriundet durch den Charakter des Vorhabens
als eingeschossiger grof3flachiger Einzelhandel, der typischerweise einen kompakten,
flacheneffizienten Bauko&rper errichtet. Eine GRZ von 0,5 entspricht dem flur Sonder-
gebiete des groliflachigen Einzelhandels Ublichen Mal und sichert, dass ein fur Ver-
brauchermarkte dieser Grolkenordnung (2.060 m? Verkaufsflache) erforderlicher Bau-
kérper von ca. 2.500-3.500 m? Grundrissflache (unter Berlcksichtigung von Lager-,
Kahl-, Sozial- und Technikflachen) planungsrechtlich moéglich ist. Gleichzeitig verbleibt
ausreichend Flache fur die nach § 14 BauNVO notwendigen Nebenanlagen, insbeson-
dere die erheblichen Stellplatzflachen eines groRflachigen Einzelhandelsstandorts.

Gemal § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO werden bei der Ermittlung der Grundflache auch
die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, von Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Gelande-
oberflache, durch die das Baugrundstick lediglich unterbaut wird, mitgerechnet. Die
zulassige Grundflache darf durch diese Anlagen gemall § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO
grundsatzlich bis zu einer Gesamtgrundflachenzahl von 0,8 Uberschritten werden. Der
Bebauungsplan trifft gemall § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO eine abweichende Bestim-
mung und setzt die maximal zulassige Gesamtgrundflachenzahl auf 0,9 fest. Diese
Uberschreitung tber den gesetzlichen Regelwert von 0,8 hinaus ist durch den erheb-
lichen Stellplatzbedarf eines grofl3flachigen Einzelhandelsstandorts sachlich begrin-
det. Fur einen Lebensmittel-Verbrauchermarkt mit 2.060 m2? Verkaufsflache ist von ei-
nem Bedarf von ca. 180 Stellplatzen auszugehen. Bei einem Flachenbedarf von ca.
25-28 m? je Stellplatz einschlielllich Fahrgassen und Zu- sowie Abfahrtsbereichen
ergibt sich allein far Stellplatze und Fahrgassen ein Flachenbedarf von ca. 5.000 m?2.
Hinzu kommen Anlieferbereiche, Zufahrten und Erschlieungsflachen. Die Summe die-
ser Nebenanlagenflachen fahrt in Verbindung mit dem Hauptbaukdérper zu einer Ge-
samtgrundflachenzahl, die den gesetzlichen Regelwert von 0,8 Uberschreiten kann.
Da die Planung auf die Schaffung eines vollwertigen, leistungsfahigen Nahversor-
gungsstandorts auf einem bereits im Sondergebiet liegenden, weitgehend versiegelten
Grundstuck abzielt, ist eine Begrenzung der Gesamtgrundflachenzahl auf 0,8 nicht
ausreichend, um den Stellplatzbedarf vollstandig auf dem Grundstlick nachzuweisen
und eine bedarfsgerechte Erreichbarkeit mit dem Pkw sicherzustellen. Eine Gesamt-
grundflachenzahl von 0,9 erlaubt hingegen die vollstandige Deckung des Stellplatzbe-
darfs auf dem Plangrundstick, ohne dass zusatzliche Flachen aullerhalb des Sonder-
gebiets in Anspruch genommen werden mussten. Dies entspricht dem Grundsatz der
Innenentwicklung und der Flachensparsamkeit gemall § 1a Abs. 2 BauGB.

Die Festsetzung einer Gesamtgrundflachenzahl von 0,9 ist mit dem beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB und dem Charakter als Mallnahme der Innenentwicklung
vereinbar; die maximal zulassige Grundflache von 12.775 m? (14.194 m2 x 0,9) bleibt
deutlich unterhalb der Schwelle von 20.000 m2 nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB.
Die weitgehende Versiegelung des Grundstlucks wird durch die Baumpflanzungen in
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Stellplatzbereichen sowie die Sicherung und Erganzung von Gehdlzstrukturen an den
Grundstlcksgrenzen im Rahmen des stadtebaulich Vertretbaren kompensiert. Die ge-
wahlte Ausnutzung tragt damit dem Grundsatz des sparsamen und schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden Rechnung, weil der hohe Flachenbedarf des groliflachigen
Einzelhandels vollstandig innerhalb eines bereits vorgepragten Sondergebiets gedeckt
und eine zusatzliche Inanspruchnahme unbebauter Aullenbereichsflachen vermieden
wird.

2.2.2 Hohe baulicher Anlagen

Die Festsetzungen zur Ho6he der baulichen Anlagen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung) dienen der Einordnung der geplanten
Neubebauung in das vorhandene stadtebauliche Umfeld sowie der Begrenzung mogli-
cher Beeintrachtigungen benachbarter Nutzungen. Ausgehend von der bestehenden,
Uberwiegend ein- bis zweigeschossigen Gewerbe- und Einzelhandelsbebauung im Um-
feld des Plangebiets wird die maximal zuldassige Gebaudehdhe so bemessen, dass ein
grol3flachiger Verbrauchermarkt mit den erforderlichen Raumhéhen, technischen In-
stallationen und Dachaufbauten zulassig ist, ohne das vorhandene Mall der baulichen
Nutzung wesentlich zu Uberschreiten.

Die zulassige Gebaudehohe orientiert sich an einem eingeschossigen bis héchstens
zweigeschossigen Bauk&rper mit den far groliflachige Einzelhandelsbetriebe typischen
lichten H6hen und Dachaufbauten (z. B. haustechnische Anlagen, Luftungsaufbauten),
bleibt jedoch so begrenzt, dass die Baukérperhéhe im Verhaltnis zu den angrenzenden
Wohn- und Gewerbegebauden malstablich bleibt. Hierdurch wird sichergestellt, dass
weder unzumutbare Verschattungen noch eine stadtebaulich pragende Uberhéhung
des Standorts eintreten und das Orts- und Strallenbild entlang der ,Giflitzer Strafle”
und der Stralle ,An der Trift“ gewahrt bleibt.

Immissionsschutz- und nachbarschaftsbezogene Belange werden dadurch bericksich-
tigt, dass hohere Bauteile — insbesondere technische Aufbauten —innerhalb des Dach-
bereichs integriert und in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden. Die Begren-
zung der Gebaudehodhe unterstatzt in Verbindung mit der Anordnung der Bauk&rper
die Reduzierung von Sicht- und Larmbelastungen fur die angrenzenden Wohnnutzun-
gen.

Die festgesetzte Hohe baulicher Anlagen tragt damit dazu bei, die geplante Nutzung
als Sondergebiet ,,gro3flachiger Einzelhandel (Nahversorgung)”“ stadtebaulich vertrag-
lich in das bestehende Gefluge einzubinden, das geplante Mall der baulichen Nutzung
funktional zu ermoglichen und zugleich die Belange der Nachbarschaft, des Ortsbildes
und des Immissionsschutzes in der Abwagung angemessen zu bertcksichtigen.

2.3 Bauweise

Die Festsetzungen zur Bauweise dienen der Sicherung einer geordneten stadtebauli-
chen Einflgung der grofflachigen Einzelhandelsnutzung in das bestehende Siedlungs-
gefuge sowie der Gewahrleistung funktionsgerechter Betriebsablaufe innerhalb des
Sondergebiets. Die Baukdrper werden in abweichender Bauweise zugelassen; hier-
durch wird eine flexible Anordnung des Hauptgebaudes des Verbrauchermarkts und
etwaiger erganzender baulicher Anlagen ermaéglicht, ohne geschlossene Baublécke zu
bilden. Die abweichende Bauweise tragt der funktionalen Ausrichtung des Standorts
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als Einzelhandelsstandort mit Stellplatz- und Anlieferflachen Rechnung und unterstutzt
eine klare Trennung von Baukdrpern, Verkehrsflachen und Grinstrukturen.

Die konkrete Ausgestaltung der Bauweise orientiert sich an den vorhandenen gewerb-
lich gepragten Strukturen im Bereich Giflitzer Stralle / An der Trift und erméglicht eine
bauliche Verdichtung im Inneren des Sondergebiets, ohne die stadtebauliche Kérnung
der angrenzenden Wohn- und Gewerbegebiete zu Uberformen. Durch die Kombination
aus definierter Uberbaubarer Grundstucksflache und abweichender Bauweise wird si-
chergestellt, dass der Hauptbaukdrper des Verbrauchermarkts kompakt und funktional
gunstig angeordnet werden kann, gleichzeitig aber ausreichende Abstande zu den
Grundsticksgrenzen und zu sensiblen Nachbarnutzungen eingehalten werden. Dies
dient sowohl der Wahrung des Orts- und Strallenbildes als auch der Sicherstellung
angemessener Belichtung, Beluftung und Einblicke fur die umliegende Bebauung.

Die gewahlte Bauweise erlaubt zudem, die baulichen Anlagen so anzuordnen, dass
immissionsschutzrechtliche Anforderungen besser eingehalten werden kénnen. Insbe-
sondere kann der Baukorper als raumliche Abschirmung gegenltber angrenzenden
Wohnnutzungen fungieren, indem Stellplatze und Anlieferzonen im wind- und larmar-
tigen Sinn im Schatten der Gebaude angeordnet werden. Die abweichende Bauweise
eroffnet hierflr den notwendigen Gestaltungsspielraum und ermdéglicht eine betriebs-
und nachbarschaftsvertragliche Anordnung der Gebaude unter Beachtung der Ergeb-
nisse der schalltechnischen Untersuchung.

2.4 Fuhrung von Versorgungsleitungen

Die Festsetzung zur unterirdischen Fuhrung von Versorgungsanlagen und Versor-
gungsleitungen erfolgt auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB. Nach dieser Vor-
schrift kann im Bebauungsplan die Art und Weise der Fuhrung von Versorgungsleitun-
gen bestimmt werden, wobei die Stadt zwischen oberirdischer und unterirdischer Fuh-
rung wahlen kann. Diese Regelungsbefugnis dient der stadtebaulichen Ordnung, der
Verkehrssicherheit sowie dem Schutz des Landschafts- und Ortsbildes und gewéahr-
leistet eine planvolle Steuerung der technischen Infrastrukturfuhrung im raumlichen
Geltungsbereich.

Die unterirdische Fuhrung samtlicher Versorgungsleitungen wird festgesetzt, um so-
wohl die visuelle Beeintrachtigung des Landschaftsbildes als auch die Stéranfalligkeit
zu minimieren. Oberirdisch gefluhrte Freileitungen beeintrachtigen das Erscheinungs-
bild des Siedlungsraums durch die Masten, Leitungsfuhrungen und erforderlichen
Schneisen in der Vegetation. Zudem sind oberirdische Leitungen durch Witterungsein-
flusse wie Sturm, Schneefall oder Eisansatz anfalliger fur Stérungen und Beschadi-
gungen, die zu Versorgungsunterbrechungen fuhren kénnen. Die unterirdische Fuh-
rung vermeidet diese Beeintrachtigungen und tragt zu einer gestalterisch ansprechen-
den und technisch zuverlassigen Infrastrukturversorgung bei.

Die gewahlte Form der Verlegung féordert somit eine stadtebaulich geordnete, tech-
nisch sichere und landschaftsvertragliche Infrastrukturfuhrung innerhalb des Sonder-
gebiets und steht im Einklang mit den Zielvorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB zum Schutz
des Landschaftsbildes und der naturlichen Lebensgrundlagen. Die Festsetzung ent-
spricht dem allgemeinen Stand der Technik und entspricht den gesetzlichen Anforde-
rungen an eine nachhaltige Stadtentwicklung.
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2.5 Flachen fuar die Abwasserbeseitigung, einschlielllich der Ruckhal-
tung und Versickerung von Niederschlagswasser

Die Festsetzung zur vorrangigen Grundsticksbewirtschaftung des auf befestigten Fla-
chen anfallenden Niederschlagswassers nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB dient dem
Schutz des Wasserhaushalts, der Entlastung der 6ffentlichen Kanalisation und der Be-
ricksichtigung der Lage des Plangebiets im Heilquellenschutzgebiet. Das Plangebiet
liegt innerhalb der qualitativen Schutzzone Il und der quantitativen Schutzzone C2
des Heilquellenschutzgebiets der staatlich anerkannten Heilquelle des Staatsbades
Bad Wildungen; hier sind insbesondere wassergefahrdende Nutzungen, ungeregelte
Abwasserbeseitigungen und tiefgreifende Eingriffe in den Untergrund zu vermeiden.
Vor diesem Hintergrund ist eine flachendeckende Ableitung von Niederschlagswasser
in die o6ffentliche Kanalisation fachlich nicht angezeigt; vielmehr soll durch Ruckhal-
tung, Nutzung oder ortsnahe Ableitung in geeignete Anlagen der naturliche Wasser-
kreislauf soweit wie moglich auf den Grundstlucken erhalten und das Einleiten in das
Kanalnetz auf das technisch und rechtlich unvermeidbare Mal} beschrankt werden.

Die Festsetzung konkretisiert die ohnehin geltenden wasserrechtlichen Anforderungen
(Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Heilquellenschutzgebietsverord-
nung), indem sie fur die Bauleitplanung verbindlich festlegt, dass Auslegung, Bemes-
sung, Bau und Betrieb der Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung nach den
einschlagigen technischen Regelwerken zu erfolgen haben. Sie tragt zugleich dem
Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden nach § 1a
Abs. 2 BauGB Rechnung, da durch dezentrale Ruckhaltesysteme eine zusatzliche In-
anspruchnahme externer Flachen fur Regenrickhalteanlagen vermieden und die Fla-
cheninanspruchnahme fur Entwasserungsinfrastruktur begrenzt werden kann. Im Rah-
men der stadtebaulichen Eingriffsregelung wird die Festsetzung als Vermeidungs- und
Minimierungsmalinahme bewertet, welche die durch die zusatzliche Versiegelung ent-
stehenden Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser mindert und zur abwagungsge-
rechten Begrenzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens beitragt.

3 Begrundung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen

3.1 AuBere Gestaltung baulicher Anlagen und Vorschriften Uber Werbe-
anlagen

Die textlichen Festsetzungen zur auBeren Gestaltung baulicher Anlagen und zu Wer-
beanlagen dienen der Einordnung des groliflachigen Einzelhandelsstandorts in das
bestehende Orts- und Strallenbild sowie dem Schutz angrenzender Wohnnutzungen
vor unzumutbaren optischen und lichttechnischen Beeintrachtigungen. Rechtsgrund-
lage ist § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO.

Die Beschrankung auf Flachdacher und flach geneigte Pultdacher mit einer Neigung
von 0° bis 15° tragt dem typischen Erscheinungsbild moderner Lebensmittelmarkte
Rechnung und ermoéglicht zugleich die funktionale Nutzung der Dachflachen fur tech-
nische Anlagen wie Luftungs- und Kalteaggregate oder Photovoltaik. Steile Dachfor-
men wirden die Einordnung des Baukorpers in das gewerblich gepragte Umfeld ent-
lang der ,Giflitzer Stralle” und der Stralte ,An der Trift* erschweren und die Integration
technischer Anlagen auf dem Dach behindern. Die in den Festsetzungen vorgesehenen
Ausnahmen fur Dachaufbauten, Aufzugsuberfahrten, Einhausungen von Technik,
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Dachfenster und Unterstellplatze sind erforderlich, um betriebs- und sicherheitsbe-
dingte Bauteile funktional und gestalterisch vertraglich anordnen zu kénnen.

Die Regelungen zu Werbeanlagen verfolgen das Ziel, die fur einen Nahversorgungs-
standort notwendige Sichtbarkeit sicherzustellen, ohne das Strallen- und Ortsbild
durch Uberdimensionierte oder Ubermaliig helle Werbetrager zu Uberpragen. Zulassig
sind daher im Wesentlichen Werbeanlagen an der Statte der Leistung, die sich in Mal3-
stab, Gestaltung und Beleuchtungsintensitat dem Baukorper unterordnen.

Unzulassig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder in den Himmel ge-
richteten Licht (z. B. Lauflichtanlagen, wechselnde LED-Installationen, Skybeamer)
oder Werbeanlagen, die nicht an der Statte der Leistung fungieren. Solche Anlagen
erzeugen eine ubersteigerte Aufmerksamkeitswirkung, kdnnen Verkehrsteilnehmer ab-
lenken und fuhren insbesondere in den Nachtstunden zu erheblichen Lichtimmissionen
in die angrenzenden Wohnbereiche. Sie widersprechen damit dem Ziel einer malivol-
len, an der Funktion des Standorts orientierten Aulendarstellung.

Freistehende Werbeanlagen wie Pylone oder Fahnenmasten sind nur innerhalb des
Sondergebiets und unter Beachtung des festgesetzten MaRes der baulichen Nutzung
zulassig. Sie missen sich in Hohe und Dimension dem Hauptgebaude unterordnen und
so positioniert werden, dass Sichtdreiecke und die Wahrnehmbarkeit von Verkehrsein-
richtungen (Knotenpunkt ,Giflitzer Stralle” / ,An der Trift") nicht beeintrachtigt wer-
den. Soweit solche Anlagen in Bereichen mit straBenrechtlichen Anbauverboten an der
Giflitzer Stralle vorgesehen sind, bedarf ihre Umsetzung zusatzlich der Zustimmung
der zustandigen Strallenbaubehdrde; hierauf weisen die Hinweise zum Bebauungsplan
ausdrucklich hin. Damit wird gewahrleistet, dass sowohl bauplanungsrechtliche als
auch stralBenrechtliche Anforderungen an Verkehrssicherheit und Ortsbildschutz ein-
gehalten werden.

Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist auf das zur Kennzeichnung des Marktes erfor-
derliche Mall zu begrenzen. Sie ist so auszugestalten, dass Blendwirkungen auf den
StraBenraum und auf gegenuberliegende Wohngebaude vermieden werden. Insbeson-
dere sind stark gerichtete oder nach oben abstrahlende Lichtquellen unzulassig.

3.2 Begrinung von baulichen Anlagen sowie die Nutzung, Gestaltung
und Bepflanzung der Grundstucksfreiflachen

Die Festsetzungen zur Begrinung baulicher Anlagen und zur Nutzung, Gestaltung und
Bepflanzung der Grundstucksfreiflachen (u.a. auch der Béschungen) dienen der stad-
tebaulich und 6kologisch vertraglichen Einbindung des Sondergebiets ,grofiflachiger
Einzelhandel (Nahversorgung)“ in das Siedlungsgefliige sowie der Aufwertung der ver-
siegelten Flachen im Plangebiet. Ziel ist es, die mit der Nutzung als grofflachiger
Einzelhandelsstandort verbundenen Versiegelungs- und Immissionswirkungen durch
struktur- und klimaaktive Grinstrukturen abzumildern und die Aufenthaltsqualitat im
Bereich der Stellplatze und Freiflachen zu verbessern.

Die Verpflichtung, Stellplatze durch geeignete Baume, Hecken oder Straucher abzu-
schirmen, dient der optischen Abgrenzung groRerer Stellplatzbereiche, der Minderung
von Blick- und Blendwirkungen sowie der Reduzierung des Versiegelungseindrucks.
Stellplatzanlagen stellen im Bereich groliflachiger Einzelhandelsbetriebe regelmalig
einen erheblichen Anteil der befestigten Flachen dar; durch deren strukturbildende
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Begriunung werden harte Kanten aufgeltst, das Ortsbild aufgewertet und die Einbin-
dung in angrenzende Wohn- und Gewerbenutzungen erleichtert.

Die aus der Stellplatzsatzung der Stadt Bad Wildungen ubernommene Festsetzung, ab
jeweils sechs Stellplatzen einen geeigneten Laubbaum mit einer abgegrenzten, unbe-
festigten Baumscheibe von 5 m? zu pflanzen, dessen Bestand zu sichern und dauerhaft
zu unterhalten, verfolgt mehrere stadtebauliche und umweltbezogene Ziele. Zum einen
wird eine regelmatige, flachenbezogen angemessene Begrinung grolerer Stellplatz-
felder sichergestellt; zum anderen tragen die Baume durch Verschattung, Verdunstung
und Staubbindung zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Minderung der Aufhei-
zung versiegelter Flachen bei. Die Lage der Baume kann hierbei individuell gestaltet
werden und ist nicht an die rdumliche Lage der sechs Stellplatze geknupft. Die Ab-
grenzung der Baumscheiben durch Bordsteine schutzt die Baume vor mechanischen
Beschadigungen und gewahrleistet die dauerhafte Funktionsfahigkeit der Pflanzstand-
orte.

Fur festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen werden standortgerechte, einheimi-
sche Laubgeholze oder Obstbaume verlangt, die dauerhaft zu erhalten sind. Diese
Festsetzung tragt den Zielen des Natur- und Artenschutzes Rechnung, da einheimi-
sche Gehdlze typischerweise besser an die lokalen Standortbedingungen angepasst
sind und eine hdohere 6kologische Wertigkeit fur die heimische Tier- und Pflanzenwelt
aufweisen. Die Pflicht zur dauerhaften Erhaltung verhindert, dass die Wirkung der Be-
pflanzungen durch spatere Entfernung ohne Ersatz abgeschwacht wird.

Die Vorgabe eines Mindeststammumfangs von 14/16 cm in 1,0 m Héhe Uber dem Erd-
boden stellt sicher, dass die zu pflanzenden Baume bereits bei Pflanzung eine gewisse
Entwicklungsstufe erreicht haben und kurzfristig stadtbildpragend sowie klimatisch
wirksam werden koénnen. Kleinpflanzen oder Jungpflanzen ohne ausreichenden
Stammumfang wurden die stadtebaulichen und dkologischen Zielsetzungen erst nach
langerer Zeit erfullen und waren zudem anfalliger gegentber mechanischen Belastun-
gen im Stellplatzbereich.

4 Stadtebauliche Eingriffsregelung

Die Anwendung der stadtebaulichen Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Bebau-
ungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung) auf Grundlage der §§ 1, 1a und 9 BauGB,
wonach Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft, die durch die stadtebauliche
Planung vorbereitet oder erméglicht werden, zu ermitteln, zu bewerten und — soweit
erforderlich — zu vermeiden, zu minimieren oder im Wege des Ausgleichs zu kompen-
sieren sind. Aufgrund der Durchfuhrung des Verfahrens als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a BauGB entfallt zwar die Verpflichtung zur Aufstellung eines
formlichen Umweltberichts, die relevanten Umweltauswirkungen sind jedoch gleich-
wohl im Rahmen einer verbal-argumentativen Bewertung zu berucksichtigen und in die
Abwéagung einzustellen.

4.1 Ausgangslage und Art des Eingriffs

Das Plangebiet ist bereits durch den Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer StralRe“ als Son-
dergebiet festgesetzt und wird Uberwiegend gewerblich genutzt; der grélite Teil der
Flache ist durch Gebaude, Stellplatze und Verkehrsflachen versiegelt oder anthropo-
gen Uberformt. Die aktuelle Realnutzung umfasst einen in Betrieb befindlichen Lebens-
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mitteleinzelhandelsstandort im &stlichen Teilbereich, ein brachliegendes, ehemals ge-
werblich genutztes Gebdude mit versiegelten Aullenfldchen im westlichen Teilbereich
sowie einen ca. 950 m? grolRen, aktuell landwirtschaftlich genutzten Ackerstreifen, der
planerisch bereits dem Sondergebiet zugeordnet ist.

Die mit der Teilanderung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft beschranken
sich im Wesentlichen auf:

» die bauliche Neuordnung und Verdichtung innerhalb der bereits versiegelten
bzw. gewerblich vorgepragten Flachen,

» die Inanspruchnahme des bislang unbebauten, gleichwohl als Sondergebietsfla-
che festgesetzten Ackerstreifens,

» und die damit einhergehenden Veranderungen der Flachennutzungsstruktur
(Ruckbau des brachliegenden Bestandsgebaudes, Neuordnung von Stellplat-
zen, Anpassung von Grin- und Geholzstrukturen).

Eine erstmalige Inanspruchnahme bislang unbebauter Aullenbereichsflachen ist mit
der Planung nicht verbunden; die Entwicklung vollzieht sich vollstandig innerhalb eines
bestehenden Sondergebiets im bebauten Stadtgebiet.

4.2 Bewertung der Eingriffsintensitat

Fur das Schutzgut Boden ist malRgeblich, dass der Uberwiegende Teil der Flachen be-
reits versiegelt oder durch frihere gewerbliche Nutzung in seiner nattrlichen Boden-
funktion erheblich beeintrachtigt ist. Die zusatzliche bauliche Inanspruchnahme des
schmalen Ackerstreifens fuhrt zwar zu einem weiteren Verlust landwirtschaftlich ge-
nutzter Bodenflache, bleibt jedoch flachenmaRig begrenzt und erfolgt innerhalb eines
bereits als Sondergebiet ausgewiesenen, innerstadtisch gelegenen Bereichs; im Kon-
text der vorhandenen Vorpragung ist der zusatzliche Eingriff daher als gering einzu-
stufen. Insgesamt begrundet die Planung vor diesem Hintergrund keinen erheblichen
neuen Eingriff in ungestérte Béden.

Hinsichtlich der Schutzgtter Natur und Landschaft beschranken sich die vorhandenen
Vegetationsstrukturen im Wesentlichen auf lineare Baum- und Strauchreihen entlang
der Grundstlicksgrenzen sowie einzelne Baume im Bereich der Stellplatze; wertvolle
Biotopstrukturen oder besonders geschltzte Biotope werden nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht in Anspruch genommen. Die 6kologische Ausstattung des Plangebiets
ist aufgrund der gewerblichen Pragung und des hohen Versiegelungsgrades als gering
bis mittel einzustufen; durch die Festsetzungen zur Begrinung der Stellplatzflachen,
zur Bepflanzung von Bdschungen und zur Verwendung einheimischer Gehotlze werden
zusatzliche, qualitativ verbesserte Grunstrukturen geschaffen, die die Eingriffsinten-
sitdt mindern und die Strukturvielfalt erhéhen.

Far das Schutzgut Wasser ist bedeutsam, dass das Plangebiet im Heilquellenschutz-
gebiet liegt, die Planung jedoch keine zusatzlichen Wasserentnahmen oder tiefgreifen-
den Eingriffe in bislang unberthrte Bereiche des Untergrunds vorsieht. Die festge-
setzte vorrangige Bewirtschaftung des auf befestigten Flachen anfallenden Nieder-
schlagswassers auf den Grundstlicken reduziert hydraulische Spitzenbelastungen,
entlastet die Kanalisation und tragt zum Schutz der Gewasser und des Grundwassers
bei; die mit der zusatzlichen Versiegelung verbundenen Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt werden damit weitgehend kompensiert bzw. nicht verschlechtert.
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Bezogen auf das Schutzgut Klima/Luft sind die zusatzlichen Auswirkungen aufgrund
der bereits vorhandenen Nutzung als Einzelhandelsstandort und des hohen Versiege-
lungsgrades begrenzt. Die zuséatzliche Versiegelung des Ackerstreifens wird durch
Festsetzungen zur Baumpflanzung, zur Begrunung der Stellpldtze und zur Sicherung
sowie Erganzung von Geholzstrukturen teilweise ausgeglichen; die neu anzulegenden
Baume leisten Beitrage zur Verschattung, Verdunstung und Luftfilterung, sodass nur
von einer geringfugigen Verscharfung der lokalen Klimasituation auszugehen ist, die
durch die vorgesehenen Begrunungsmaflnahmen abgemildert wird.

Fur das Landschaftsbild ist festzustellen, dass das Plangebiet bereits heute durch ge-
werbliche Baukorper und Stellplatzflachen gepragt wird und im Stadtbild als gewerb-
licher Versorgungsstandort wahrgenommen wird. Durch die Neuordnung der baulichen
Anlagen, den Ruckbau des brachliegenden Bestandsgebaudes, die gestalterische Fas-
sung der Baukdrper sowie die Begriunung und Durchgrinung der Stellplatze wird eher
eine Aufwertung des Orts- und Stralenbildes im Vergleich zum derzeitigen Zustand
erreicht, sodass die landschaftsbildbezogene Eingriffsintensitat insgesamt als gering
einzustufen ist.

4.3 Vermeidung, Minderung und Ausgleich

Im Sinne der Eingriffsregelung werden zunachst Vermeidungs- und Minimierungsmali-
nahmen umgesetzt:

e Verzicht auf eine Inanspruchnahme neuer Aullenbereichsflachen; Konzentration
der Entwicklung auf ein bestehendes Sondergebiet im Innenbereich.

e Wiedernutzbarmachung brachliegender, versiegelter Gewerbeflachen und
Ruckbau eines stadtebaulich defizitaren Bestandsgebaudes.

e Festsetzungen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung mit vorrangiger orts-
naher Bewirtschaftung.

e Festsetzungen zur Begrinung der Stellplatze und Freiflachen (Baume je Stell-
platzkontingent, Bepflanzung von Bé&schungen zur Ortsrandeingrinung, Ver-
wendung einheimischer Geholze).

Aufgrund des hohen Vorpragungsgrades, der primaren Wiedernutzbarmachung versie-
gelter Flachen und der beschrankten Inanspruchnahme des Ackerstreifens wird der
verbleibende Eingriff in Natur und Landschaft als gering bis moderat eingeschéatzt. Die
getroffenen Minimierungs- und Gestaltungsmalinahmen fihren dazu, dass kein eigen-
standiger, daruber hinausgehender Ausgleich im Sinne umfangreicher externer Aus-
gleichs- oder Ersatzmallnahmen erforderlich ist; die Eingriffsregelung kann im Rahmen
des Plangebiets bzw. im unmittelbaren Umfeld durch die vorgesehenen Begrinungs-
und Wasserbewirtschaftungsmalinahmen erfullt werden.

4.4 Ergebnis der stadtebaulichen Eingriffsregelung

Fur den Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung) als Bebauungsplan der
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB gilt die besondere
Rechtsfolge des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB: Eingriffe in Natur und Landschaft, die
aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne des
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig.
Eine formliche Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung mit Ermittlung externer Ausgleichsfla-
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chen und -maRnahmen ist daher nicht erforderlich; ebenso entfallen Umweltbericht,
zusammenfassende Erklarung und die Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB.

Ungeachtet dieser verfahrensrechtlichen Erleichterungen ist die Stadt Bad Wildungen
verpflichtet, die zu erwartenden Umweltauswirkungen sachgerecht zu ermitteln, zu
bewerten und in die Abwagung einzustellen (§ 1 Abs. 7 BauGB). Diese Verpflichtung
wird durch die vorliegende Planung erfullt, indem die bestehende Vorpragung des
Plangebiets, die zusatzlichen baulichen Inanspruchnahmen (insbesondere der ca. 950
m2 grollen Ackerflache innerhalb des bereits festgesetzten Sondergebiets) sowie die
damit verbundenen Gehdlzverluste fachlich bewertet und durch planerische Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmafllnahmen innerhalb des Plangebiets be-
rucksichtigt werden.

Das Plangebiet liegt vollstandig im Bestand eines seit 1977 festgesetzten Sonderge-
biets und ist Uberwiegend versiegelt bzw. gewerblich gepragt; die Planung dient vor-
rangig der Wiedernutzbarmachung brachliegender Flachen und der Neuordnung einer
bestehenden Einzelhandelsnutzung. Die zusatzliche Inanspruchnahme des Ackerstrei-
fens stellt im Verhaltnis zur Gesamtflache eine geringe, aus funktionalen Grunden
sachlich gebotene Erganzung dar, die erforderlich ist, um eine zusammenhangende,
betriebsfunktionale Betriebsflache zu schaffen. Geschltzte Biotope oder Na-
tura-2000-Gebiete werden nicht direkt betroffen; angesichts der raumlichen Distanz
und fehlender raumlich-funktionaler Wirkungszusammenhange sind erhebliche Beein-
trachtigungen der westlich gelegenen Schutzgebiete (,Bilstein bei Bad Wildungen®,
.Kellerwald®) nicht zu erwarten.

Die unvermeidbare Entfernung vorhandener Gehdlzstrukturen im Plangebiet wird
durch festgesetzte Neupflanzungen und Begrinungsmalinahmen (u. a. Baume je Stell-
platzkontingent, Bepflanzung von Béschungen, Verwendung standortgerechter einhei-
mischer Geholze) soweit kompensiert, dass eine stadtebaulich und naturschutzfach-
lich vertretbare Eingriffsminimierung erreicht wird. Unter Berucksichtigung der Beson-
derheiten des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB kann der verbleibende
Eingriff in Natur und Landschaft als zuldssig angesehen werden; weitergehende ex-
terne Ausgleichsmallnahmen sind nicht erforderlich. Die Planung entspricht damit den
Anforderungen des § 1a Abs. 2 und 3 BauGB an den sparsamen und schonenden
Umgang mit Grund und Boden sowie an die Vermeidung und Minderung von Eingriffen
und ist naturschutzfachlich abwagungsgerecht begrindet.

5 Umweltbelange

5.1 Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls nach UVPG und Begrindung
der Anwendung des § 13a BauGB

Fur den Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung) wurde eine Allgemeine Vor-
prufung des Einzelfalls nach § 7 UVPG in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 18.6 und 18.8
UVPG durchgefuahrt. Gegenstand der Prufung war die Frage, ob die mit der Teilande-
rung verbundene Zulassigkeit eines groRflachigen Einzelhandelsstandorts der Nahver-
sorgung eine Pflicht zur Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprafung (UVP) aus-
l6st und ob die tatbestandlichen Voraussetzungen fur die Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB vorliegen.
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Die Vorprufung beruht auf den in Anlage 3 UVPG vorgegebenen Kriterien zu den Merk-
malen des Vorhabens, zum Standort sowie zu Art, Umfang und Bedeutung méglicher
Umweltauswirkungen. Es wurde festgestellt, dass der Bebauungsplan die Neuordnung
und Erweiterung eines bestehenden Einzelhandelsstandorts innerhalb eines bereits
rechtskraftig festgesetzten Sondergebiets im Innenbereich betrifft, dessen Flachen
Uberwiegend versiegelt oder gewerblich vorgepragt sind. Die zusatzliche Inanspruch-
nahme eines Ackerstreifens erfolgt innerhalb des bestehenden Sondergebiets und er-
weitert die Siedlungsflache nicht in bislang unbebaute Aullenbereichsbereiche; die
zulassige Grundflache nach § 19 Abs. 2 BauNVO bleibt mit maximal 12.775 m? deut-
lich unterhalb der Schwelle von 20.000 m2 nach § 13a Abs. 1 BauGB.

Im Rahmen der Vorpriufung wurde gepruft, ob das Vorhaben dem Tatbestand eines
UVP-pflichtigen Vorhabens nach Anlage 1 UVPG - insbesondere Nr. 18.6 (groRflachi-
ger Einzelhandel) in Verbindung mit Nr. 18.8 — zuzuordnen ist. Dabei ergab sich, dass
zwar eine Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls durchzufihren ist, das Vorhaben je-
doch aufgrund seiner Lage im Bestand, des hohen Vorpragungsgrades, der begrenzten
zusatzlichen Versiegelung und der fehlenden besonderen Empfindlichkeiten des
Standorts (keine unmittelbare Betroffenheit von Natura-2000-Gebieten oder sonstigen
Schutzgebieten, keine Storfallbetriebe, keine aulergewdhnlichen Emissionen) voraus-
sichtlich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG ver-
ursacht. Die Vorprufung kommt daher zu dem Ergebnis, dass eine Pflicht zur Durch-
fuhrung einer féormlichen Umweltvertraglichkeitsprifung nicht besteht.

Auf dieser Grundlage sind die tatbestandlichen Voraussetzungen fur die Anwendung
des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB erfullt. Der Bebauungsplan betrifft
eine Malnahme der Innenentwicklung, die zulassige Grundflache bleibt unter 20.000
m2, eine UVP-Pflicht besteht nicht, erhebliche Umweltauswirkungen auBerhalb des
Plangebiets sind nicht zu erwarten und es liegen keine Anhaltspunkte far Konflikte mit
§ 50 BImSchG (Storfallbetriebe) oder fur Beeintrachtigungen von Natura-2000-Gebie-
ten im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB vor.

5.2  Begrundung der Anwendung des § 13a BauGB

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift“ erfolgt als Bebauungsplan
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemaf § 13a BauGB. Die tatbe-
standlichen Voraussetzungen des § 13a BauGB sind erflllt und werden nachfolgend
begrindet.

Der Bebauungsplan betrifft eine Mallnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a
Abs. 1 Satz 1 BauGB. Das Plangebiet liegt vollstandig innerhalb des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils der Stadt Bad Wildungen im Bereich der Giflitzer Stralle / An
der Trift und ist bereits seit 1977 durch den Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer Stralle®
als Sondergebiet planungsrechtlich Uberplant. Die Flachen sind Uberwiegend versie-
gelt und gewerblich vorgepragt; die Planung dient der Wiedernutzbarmachung brach-
liegender und funktional Uberholter Gewerbefldchen sowie der stadtebaulichen Neu-
ordnung eines bestehenden Einzelhandelsstandorts, ohne neue AuRenbereichsflachen
in Anspruch zu nehmen.

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift* (Anderung) zulés-
sige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO betragt maximal 12.790 m? und
liegt damit deutlich unter der Schwelle von 20.000 m? gemaR § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr.
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1 BauGB. Weitere Bebauungsplane der Innenentwicklung nach § 13a BauGB, die in
einem raumlichen oder zeitlichen Zusammenhang mit der vorliegenden Planung stehen
und bei der Flachenschwellenprifung zu kumulieren waren, sind nicht bekannt. Die
Voraussetzungen der Fallgruppe des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB (zulassige
Grundflache weniger als 20.000 m?) sind daher erfullt.

Im Rahmen der Allgemeinen Vorprifung des Einzelfalls nach § 7 UVPG wurde gepruft,
ob der Bebauungsplan eine Pflicht zur Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitspru-
fung auslést. Die Vorprufung kommt unter Anwendung der Kriterien der Anlage 3 UVPG
zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben aufgrund seiner Lage im Bestand, des hohen
Vorpragungsgrades, der begrenzten zusatzlichen Fladcheninanspruchnahme und der
fehlenden besonderen 6kologischen Empfindlichkeiten des Standorts voraussichtlich
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG verursacht
und daher keiner féormlichen UVP zu unterziehen ist. Damit liegt kein Ausschlusstat-
bestand nach § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB vor.

Weitergehende Ausschlusstatbestande des § 13a BauGB sind nicht gegeben. Na-
tura-2000-Gebiete im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB (FFH-Gebiete,
europaische Vogelschutzgebiete) werden durch die Planung weder direkt in Anspruch
genommen noch sind aufgrund der Entfernung und der fehlenden funktionalen Ver-
knupfungen erhebliche Beeintradchtigungen zu erwarten. Storfallbetriebe im Sinne des
§ 50 BImSchG befinden sich nicht im Einwirkungsbereich des Plangebiets; besondere
Regelungen zur Vermeidung oder Begrenzung erheblicher Auswirkungen von Stérfal-
len sind daher nicht veranlasst.

Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB fuhrt dazu, dass
eine formliche Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ein Umweltbericht nach §
2a BauGB entfallen kénnen und die Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 13a Abs.
2 Nr. 4 BauGB in Verbindung mit § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen
Entscheidung erfolgt oder zulassig gelten. Gleichwohl sind die umweltbezogenen Be-
lange nach § 1 Abs. 7 BauGB sachgerecht zu ermitteln, zu bewerten und in die Abwa-
gung einzustellen; diese Anforderung wird durch die Allgemeine Vorprifung des Ein-
zelfalls, die stadtebauliche Eingriffsregelung sowie die herangezogenen Fachgutach-
ten (Verkehr, Larm, Wasser, Artenschutz) erfullt.

5.3 Umweltbelange (schutzgutbezogene Zusammenfassung)

Die umweltbezogenen Belange wurden schutzgutbezogen ermittelt, bewertet und in
die Abwagung eingestellt, auch wenn im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
keine formliche Umweltprafung und kein Umweltbericht erforderlich sind.

Far das Schutzgut Boden ist mallgeblich, dass der Uberwiegende Teil des Plangebiets
bereits versiegelt oder durch frihere gewerbliche Nutzungen erheblich vorgepragt ist;
der zusatzliche Eingriff beschrankt sich im Wesentlichen auf die Inanspruchnahme des
ca. 950 m2 grollen Ackerstreifens innerhalb des bereits festgesetzten Sondergebiets.
Durch die Wiedernutzbarmachung brachliegender Flachen und die Begrenzung der
Grundflachenzahl wird der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Boden nach § 1a
Abs. 2 BauGB gewahrt.

Beim Schutzgut Wasser ist die Lage des Plangebiets im Heilquellenschutzgebiet zu
berucksichtigen; die Nutzung bleibt auf bauliche Anlagen und versiegelte Flachen in-
nerhalb eines bestehenden Gewerbe- und Sondergebiets beschrankt, ohne zusatzli-
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che wassergefahrdende Nutzungen oder tiefgreifende Eingriffe in den Untergrund zu
begrinden. Die festgesetzte Niederschlagswasserbewirtschaftung dient dem Schutz
des Wasserhaushalts und der Entlastung der 6ffentlichen Entwéasserungsinfrastruktur
unter Beachtung der wasserrechtlichen Vorgaben.

Far Klima und Luft sind die zusatzlichen Auswirkungen aufgrund der innerstadtischen
Lage, des hohen Versiegelungsgrades und der Wiedernutzbarmachung bestehender
Flachen begrenzt; der geringe zusatzliche Versiegelungsanteil wird durch die festge-
setzten Begrunungsmalnahmen (Baumpflanzungen auf Stellplatzen, Bepflanzung von
Bo6schungen, Erhalt und Ergédnzung von Geholzen) teilweise kompensiert. Die neuen
Geholzstrukturen tragen zur Verschattung, Verdunstung und Luftfilterung bei und min-
dern die Aufheizung der Stellplatzflachen.

Das Schutzgut Arten und biologische Vielfalt ist im Plangebiet aufgrund der gewerbli-
chen Pragung, der hohen Versiegelung und der linearen Gehdolzstrukturen nur gering
entwickelt; besonders schutzwurdige Biotoptypen oder nach § 30 BNatSchG / § 13
HeNatG geschitzte Biotope sind nicht betroffen. Die Entfernung einzelner Geholz-
strukturen ist aus funktionalen Grinden erforderlich, wird jedoch durch festgesetzte
Neupflanzungen mit standortgerechten einheimischen Gehdlzen und Obstbaumen in-
nerhalb des Plangebiets kompensiert, sodass die Eingriffsintensitat begrenzt bleibt.

Hinsichtlich des Landschaftsbildes ist festzustellen, dass das Plangebiet bereits heute
als gewerblicher bzw. handelsbezogener Standort wahrgenommen wird; durch Ruck-
bau des brachliegenden Bestandsgebaudes, Neuordnung der Bauko6rper und Stell-
platze sowie die gestalterischen und begrinungsbezogenen Festsetzungen ist von ei-
ner stadtebaulichen Aufwertung im Vergleich zum Bestand auszugehen. Die Begren-
zung von Werbeanlagen, die Gestaltung des Ortsrandes durch die Eingriandung und
die Vorgaben zur Gestaltung baulicher Anlagen tragen zusatzlich dazu bei, das Orts-
und StraRenbild geordnet zu halten.

Die Schutzguter Mensch, Gesundheit und Nachbarschaft werden durch die verkehrs-
und immissionsschutzfachlichen Untersuchungen erfasst; diese zeigen, dass bei ge-
eigneter Anordnung der Stellplatze und Anlieferbereiche sowie ggf. Abschirmmalinah-
men die einschlagigen Richtwerte eingehalten und unzumutbare Mehrbelastungen ver-
mieden werden kénnen. Die verkehrliche Erschlielfung Uber das bestehende Netz stellt
unter Beachtung der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung eine leistungsfahige und
sichere Abwicklung des zusatzlichen Verkehrsaufkommens sicher.

5.4 Artenschutz und Gebietsschutz

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden im Rahmen der Allgemeinen Vorprufung
des Einzelfalls fachlich bewertet. Das Plangebiet ist durch gewerbliche Nutzung, hohe
Versiegelung, Stellplatze und lineare Gehdlzstrukturen gepragt; die strukturelle Viel-
falt ist gering, naturnahe oder besonders schutzwlrdige Biotoptypen sind nicht vor-
handen. Aufgrund dieser Vorpragung ist von einem eingeschrankten Vorkommen
streng oder besonders geschitzter Arten auszugehen; konkrete Hinweise auf Vorkom-
men planungsrelevanter Arten von besonderer Bedeutung liegen nicht vor.

Far Reptilien und Amphibien ist aufgrund der ausgepragten Versiegelung, der intensi-
ven gewerblichen Nutzung und des Fehlens naturnaher Strukturen wie Kleingewasser,
Feuchtbiotope, extensiver Ruderalflachen oder strukturreicher Saumbiotope von einer
geringen Habitatqualitat auszugehen. Geeignete Reproduktions- oder Winterlebens-
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raume fehlen; die Wahrscheinlichkeit, dass planungsrelevante Populationen streng
oder besonders geschutzter Arten dauerhaft auf den versiegelten und stark frequen-
tierten Flachen vorkommen, wird fachlich als gering eingeschétzt

Fur Insekten bestehen Nutzungsoptionen insbesondere an den linearen Geholzstruk-
turen und in kleineren Grunbereichen innerhalb des Plangebiets; diese Strukturen wei-
sen jedoch aufgrund ihrer Einbindung in ein stark versiegeltes Umfeld nur eine be-
grenzte 6kologische Wertigkeit auf. Durch die vorgesehenen Neupflanzungen und die
Begrinung von Stellplatzen und Bdschungen werden zusatzliche bluh- und struktur-
reiche Bereiche geschaffen, die die Habitatqualitat fur allgemeine Insektengruppen im
Vergleich zum Bestand nicht verschlechtern.

Im Hinblick auf Saugetiere ist davon auszugehen, dass das Plangebiet vorwiegend von
ubiquitaren, an Siedlungsrdume angepassten Arten (z. B. Igel, kleinere Nager) als
Durchzugs- oder Randlebensraum genutzt wird. Fur Fledermause ist zu berucksichti-
gen, dass sich potenzielle Quartiere (z. B. Spalten- oder Hohlraumquartiere) innerhalb
des bestehenden Gebaudebestands befinden kénnen; im Zuge des bauordnungsrecht-
lich geregelten Rickbaus bestehender Gebaude ist daher eine artenschutzrechtlich
sensible Vorgehensweise sicherzustellen, insbesondere durch eine fachgutachterliche
Kontrolle der Gebaude auf Fledermausquartiere vor Abbruch und gegebenenfalls die
Umsetzung geeigneter Vermeidungs- und SchutzmaBBnahmen. Haselmause kdnnen
sich grundséatzlich innerhalb der vorhandenen Gehoélzstrukturen aufhalten; diese Ge-
holzbereiche verfugen jedoch Uber keinen unmittelbaren Anschluss an lGbergeordnete,
grolliraumig vernetzte Strukturen und sind durch die umgebende gewerbliche Nutzung
und Verkehrsflachen erheblichen Stérquellen ausgesetzt, so dass die Eignung als dau-
erhaftes Habitat fur diese Art als eingeschrankt einzustufen ist. Eine unUberwindbare
Konfliktlage mit den Verbotstatbestanden des § 44 BNatSchG ist vor diesem Hinter-
grund nicht erkennbar.

Far Brutvdgel bieten die vorhandenen Geholzstrukturen entlang der Grundsticksgren-
zen sowie der zentrale Geholzstreifen grundsatzlich Nist- und Aufenthaltsmoéglichkei-
ten fur haufige, an Siedlungsraume angepasste Arten. Durch die erforderliche Entfer-
nung dieser Geholze kdnnen potenzielle Brutplatze entfallen; dem wird durch die fest-
gesetzten Neupflanzungen einheimischer Gehotlze und Baume innerhalb des Plange-
biets begegnet. Etwaige artenschutzrechtliche Anforderungen (z. B. Vermeidung von
Fallungen in der Hauptbrutzeit, ggf. Kontrolle auf belegte Nester vor Eingriffen) kdnnen
im nachfolgenden Vollzug geregelt werden; eine unuberwindbare Konfliktlage mit den
Verbotstatbestanden des § 44 BNatSchG wird nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht
erwartet.

Die fur die Neuordnung des Standorts erforderliche Entfernung einzelner Gehdlzstruk-
turen (Randbdume, Baumreihen, zentraler Geholzstreifen) ist aus funktionalen Grun-
den unvermeidbar, wird jedoch durch festgesetzte Neupflanzungen mit standortge-
rechten, einheimischen Laubgeho6lzen und Obstb&umen innerhalb des Plangebiets
kompensiert. Etwaige artenschutzrechtliche Detailanforderungen (z. B. bauzeitliche
Schonfristen, ggf. Habitatprafungen fur Gebaudebriter oder Fledermause) kénnen im
Zuge der weiteren Konkretisierung und des Baugenehmigungsverfahrens geregelt wer-
den; nach derzeitiger Einschatzung ist eine untuberwindbare Konfliktlage mit den Ver-
botstatbestanden des § 44 BNatSchG nicht erkennbar.
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Hinsichtlich des Gebietsschutzes werden durch die Planung weder Natura-2000-Ge-
biete (FFH-Gebiete, européaische Vogelschutzgebiete) noch sonstige Schutzgebiete di-
rekt in Anspruch genommen. Das nachstgelegene FFH-Gebiet ,Bilstein bei Bad Wil-
dungen®, das Europaische Vogelschutzgebiet ,Kellerwald“ sowie das Naturschutzge-
biet ,Bilstein bei Bad Wildungen® liegen in einer Entfernung von etwa 1.150 m westlich
des Plangebiets; aufgrund der bestehenden und geplanten Nutzungen, der dazwi-
schenliegenden Siedlungs- und Verkehrsflachen und fehlender raumlich-funktionaler
Wirkpfade sind erhebliche Beeintrachtigungen dieser Gebiete auszuschliellen. Eine
Vertraglichkeitsprufung nach § 34 BNatSchG ist daher nicht veranlasst.

6 Fachgutachten und spezifische Auswirkungen

6.1 Leistungsfahigkeit des Strallennetzes

Die verkehrlichen Auswirkungen der Planung wurden durch eine Verkehrsuntersu-
chung gutachterlich bewertet. Gegenstand der Untersuchung war das durch die Neu-
ordnung des Einzelhandelsstandorts ausgeldste zusatzliche Verkehrsaufkommen, des-
sen Verteilung auf das StraBennetz sowie die Leistungsfahigkeit der maflgeblichen
Knotenpunkte im Umfeld.

Die Untersuchung zeigt, dass das mit der zulassigen Verkaufsflachendimension ver-
bundene zusatzliche Verkehrsaufkommen im bestehenden Stralennetz abgewickelt
werden kann, ohne unzumutbare Leistungsdefizite oder Sicherheitsrisiken zu verursa-
chen. Die malRgeblichen Knotenpunkte an der ,Giflitzer Stralle“ und im Anschlussbe-
reich zur B 485 behalten eine ausreichende Leistungsfahigkeit; gegebenenfalls erfor-
derliche Anpassungen beschranken sich auf betriebliche und verkehrstechnische De-
tailmalnahmen (z. B. Optimierung von Zufahrtsgeometrien, Markierungen, Sichtdrei-
ecken), die im Rahmen der Ausfuhrungsplanung umgesetzt werden kénnen.

Die verkehrliche ErschlieBung des Sondergebiets Uber die Stralle ,An der Trift“ und
die ,Giflitzer Stralle” bleibt im Grundsatz unverdndert und wird durch die innere Neu-
ordnung der Stellplatze und Fahrgassen funktional verbessert. Die verkehrliche Unter-
suchung bestatigt, dass sich die Planungsabsicht mit den Belangen der Verkehrssi-
cherheit und der Leistungsfahigkeit des StralRennetzes vereinbaren lasst; unzumutbare
Mehrbelastungen der angrenzenden Wohngebiete sind nicht zu erwarten.

6.2 Larmschutz und schalltechnische Beurteilung

Die zu erwartenden Larmauswirkungen aus dem Betrieb des geplanten groRflachigen
Einzelhandelsstandorts wurden im Rahmen einer schalltechnischen Immissionsprog-
nose untersucht. Betrachtet wurden insbesondere die Gerauschimmissionen aus Kun-
denverkehren (Kfz-Bewegungen auf Stellplatzen und Zufahrten), Lieferverkehren (An-
lieferzonen) sowie aus technischen Anlagen (z. B. Luftungs- und Kéalteanlagen).

Die Prognose kommt zu dem Ergebnis, dass bei der vorgesehenen Anordnung der
Stellplatze und Anlieferbereiche sowie unter Bertcksichtigung der baulichen Ab-
schirmwirkung der Gebdude die maRRgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Larm an
den schutzbedurftigen Nachbargebauden eingehalten werden kénnen. Ggf. erforderli-
che erganzende Mafllnahmen (z. B. zeitliche Beschrankung bestimmter larmintensiver
Betriebsablaufe, bauliche Abschirmungen, larmoptimierte Ausgestaltung von Anliefer-
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bereichen) kdbnnen durch entsprechende Festsetzungen oder Nebenbestimmungen im
Bebauungsplan bzw. im Baugenehmigungsverfahren gesichert werden.

Im Ergebnis ist aus schalltechnischer Sicht davon auszugehen, dass die geplante Neu-
ordnung des Standorts bei Beachtung der im Gutachten empfohlenen MaBBnahmen
keine unzumutbaren zusatzlichen Larmbelastungen fur die angrenzenden Wohn- und
sonstigen schutzbedurftigen Nutzungen verursacht und die immissionsschutzrechtli-
chen Anforderungen gewahrt bleiben.

6.3 Heilquellenschutz, Wasserwirtschaft und Entwasserung

Das Plangebiet liegt innerhalb des Heilquellenschutzgebiets der staatlich anerkannten
Heilguelle des Staatsbades Bad Wildungen; es ist insbesondere den Zonen IIl bzw. C2
zugeordnet, die auf den Schutz des Heilwasserdargebots und der Wasserqualitat aus-
gerichtet sind. Die Planung beschrankt sich auf die Neuordnung und Verdichtung eines
bestehenden Einzelhandelsstandorts innerhalb eines bereits festgesetzten Sonderge-
biets und begrindet keine wassergefahrdenden Nutzungen oder tiefgreifenden Ein-
griffe in den Untergrund, die mit den Schutzbestimmungen unvereinbar wéaren.

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt weiterhin Uber das bestehende 6ffentliche Ka-
nalnetz, die Niederschlagswasserbewirtschaftung wird — wie festgesetzt — durch vor-
rangige grundstlicksbezogene Bewirtschaftung unter Beachtung der wasserrechtli-
chen Vorgaben realisiert. Die Lage im Heilquellenschutzgebiet wird bei der Detailpla-
nung der Entwasserungsanlagen bertcksichtigt; konkrete Anforderungen aus Wasser-
haushaltsgesetz, Hessischem Wassergesetz und Heilquellenschutzgebietsverordnung
sind im nachfolgenden Vollzug sicherzustellen.

Auf Basis der vorliegenden fachlichen Einschatzungen bestehen keine Anhaltspunkte
daftr, dass durch die Planung unvertretbare Beeintrachtigungen der Heilquelle oder
des Grundwasserhaushalts zu erwarten sind; die wasserwirtschaftlichen Belange sind
in der Bauleitplanung berutcksichtigt und kénnen im weiteren Verfahren vertieft gere-
gelt werden.

14 Sonstige Belange

7.1 Klimaschutzklausel

Die Belange des Klimaschutzes und der Energieeffizienz werden durch die vorliegende
Planung mittelbar bertcksichtigt. Durch die Konzentration der Entwicklung auf ein be-
stehendes Sondergebiet im Innenbereich und die Wiedernutzbarmachung brachliegen-
der gewerblicher Flachen werden zuséatzliche Inanspruchnahmen von Aullenbereichs-
flachen vermieden und die Siedlungsentwicklung auf bereits erschlossene Standorte
gelenkt. Die Bauleitplanung lasst die Nutzung energieeffizienter Gebaudetechnik und
ggf. erneuerbarer Energien (z. B. Photovoltaik auf Dachflachen) zu, trifft hierzu jedoch
keine festsetzungsbeddirftigen Detailvorgaben.

7.2 Umwidmungssperrklausel

Die Belange der Landwirtschaft sind vor allem durch die Inanspruchnahme der ca. 950
m2 grollen, bislang landwirtschaftlich genutzten Ackerflache berthrt, die planerisch
bereits als Sondergebietsflache festgesetzt ist. Angesichts der geringen Flachen-
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grolle, der bestehenden bauleitplanerischen Vorpragung und der Lage im unmittelba-
ren Anschluss an gewerbliche Nutzungen ist der Eingriff in die landwirtschaftliche Bo-
dennutzung als gering einzustufen; die Inanspruchnahme ist stadtebaulich sachlich
geboten, um eine zusammenhangende, funktionsgerechte Betriebsflache zu schaffen.

7.3 Bodenschutzklausel

Bodenschutzrechtliche Belange werden durch die Innenentwicklung, die Begrenzung
der Grundflachenzahl und die Sicherung eines Mindestanteils unversiegelter Fladchen
berucksichtigt. Die zusatzliche Versiegelung beschrankt sich im Wesentlichen auf die
bereits festgesetzten Sondergebietsflachen; eine weitergehende Zerschneidung oder
Verinselung landwirtschaftlicher Nutzflachen ist damit nicht verbunden.

Belange des Denkmalschutzes und der Kultur- und Sachguter sind nach derzeitigem
Kenntnisstand im Plangebiet nicht betroffen; denkmalgeschitzte Objekte oder sons-
tige kulturhistorisch bedeutsame Anlagen werden nicht in Anspruch genommen. Etwa-
ige Funde oder Hinweise auf bislang unbekannte Kulturdenkmale kénnen im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens nach den einschldgigen fachgesetzlichen Regelun-
gen behandelt werden.

Weitere sonstige Belange (z. B. Belange der Verteidigung und Zivilschutzes, des Fern-
meldewesens oder der Rohstoffsicherung) sind im Plangebiet nicht berthrt oder wei-
sen keine planungsrelevante Konfliktlage auf. Insgesamt steht die BerlUcksichtigung
der sonstigen Belange der beabsichtigten stadtebaulichen Neuordnung des Standorts
nicht entgegen.

7.4 Flachenbilanz

Vorher Nachher
Flache in m2 Flache in m2
Sondergebietsflache 0 14.194
.Groliflachiger Einzelhandel®
Sondergebietsflache 14.211 0
.Selbstabholerlager und Tankstelle®
Verkehrsflache, 6ffentlich 97 114
Summe 14.308 14.308

Tabelle 1: Flachenbilanz

38 Zusammenfassende stadtebauliche Bewertung

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift* (Anderung)
werden die 6ffentlichen und privaten Belange gemall § 1 Abs. 7 BauGB ermittelt, be-
wertet und gegeneinander sowie untereinander gerecht abgewogen. Mallgebliche 6f-
fentliche Belange sind die Sicherung der wohnortnahen Versorgung im Mittelzentrum
Bad Wildungen, die Wiedernutzbarmachung brachliegender und gewerblich vorge-
pragter Flachen, die geordnete stadtebauliche Neuordnung des bestehenden Einzel-
handelsstandorts sowie die Beachtung der Ziele der Raumordnung und des kommu-
nalen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts. Dem gegenuUber stehen insbesondere Be-
lange des Immissionsschutzes und der Verkehrssicherheit, des Heilquellenschutzes,
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des Boden- und Naturschutzes sowie die Belange der angrenzenden Wohn- und Ge-
werbenutzungen.

Die Abwagung gelangt zu dem Ergebnis, dass die stadtebauliche Notwendigkeit der
Neuordnung und Sicherung des integrierten Nahversorgungsstandorts bei gleichzeiti-
ger Einhaltung einer auf 2.060 m? begrenzten Verkaufsflache, der Sortimentsfokussie-
rung auf die Grundversorgung und der innerstadtischen Lage im bestehenden Sonder-
gebiet die mit der Planung verbundenen Eingriffe und Belastungen Uberwiegt. Durch
die Wiedernutzbarmachung brachliegender Flachen, die begrenzte zusatzliche Inan-
spruchnahme des bereits festgesetzten Ackerstreifens, die festgesetzten Begrinungs-
und Wasserbewirtschaftungsmallnahmen sowie die verkehrs- und immissionsschutz-
fachlich abgesicherten Festlegungen werden die umwelt- und nachbarschaftsbezoge-
nen Beeintrachtigungen auf ein stadtebaulich vertretbares Mall reduziert.

Private Belange der Grundstlckseigentimer und Nutzungsberechtigten innerhalb des
Plangebiets werden durch die Schaffung klarer, rechtssicherer Nutzungsmaoglichkeiten
und die Verbesserung der betrieblichen Rahmenbedingungen Uberwiegend positiv be-
rihrt. Belange der Nachbarschaft — insbesondere hinsichtlich Larm, Verkehr, Gestal-
tung und Lichtimmissionen — sind durch die Anordnung der Baukd&rper, die Ausgestal-
tung der Stellplatze und Anlieferbereiche, die Begrenzung von Werbeanlagen sowie
die vorgesehenen Begrunungsmalnahmen in der Abwagung bertcksichtigt und durch
entsprechende Festsetzungsansatze abgesichert.

Unter Berlcksichtigung aller abwagungserheblichen Belange ist die gewahlte Pla-
nungslésung geeignet und erforderlich, die stadtebaulichen Ziele der Stadt Bad Wil-
dungen fuar den Standort ,An der Trift“ umzusetzen; sie erweist sich im Ergebnis als
angemessen und abwagungsgerecht.

9 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung

9.1 Soziale Auswirkungen

Die Planung starkt die wohnortnahe Versorgung der Bevolkerung im Stadtteil Altwil-
dungen und im nérdlichen Stadtbereich von Bad Wildungen, indem der bestehende
Nahversorgungsstandort im Sondergebiet planungsrechtlich gesichert und an aktuelle
Anforderungen angepasst wird. Durch die zuldssige Verkaufsflache und die Integration
einer Backerei-Filiale mit Caféfunktion wird die Versorgung mit Gutern des taglichen
Bedarfs fur die ansassige Bevolkerung verbessert und in fulRlaufiger bzw. radlaufiger
Entfernung gesichert. Dies wirkt sich insbesondere fur weniger mobile Bevolkerungs-
gruppen (altere Menschen, Haushalte ohne Pkw) positiv aus, da Wege in weiter ent-
fernte Standorte reduziert werden und eine selbstandige Alltagsversorgung am Woh-
nort erleichtert wird.

Die Planung tragt zur Stabilisierung der vorhandenen Einzelhandelsstrukturen im
Stadtgebiet bei, ohne die zentralen Versorgungsbereiche in ihrer Funktionsfahigkeit
unzumutbar zu beeintrachtigen. Die Vertraglichkeitsanalyse zeigt, dass die zu erwar-
tenden Umsatzumverteilungswirkungen im Segment der Nahversorgung die Funktions-
fahigkeit der Innenstadt und der sonstigen zentralen Versorgungsbereiche nicht ge-
fahrden; damit werden negative soziale Auswirkungen in Form von Verdédungstenden-
zen oder Verlust an Versorgungsqualitat in den Zentren vermieden. Insgesamt sind die
sozialen Auswirkungen der Planung als Uberwiegend positiv zu bewerten.
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9.2  Stadtplanerische Auswirkungen

Stadtplanerisch fuhrt der Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung) zu einer
Neuordnung und funktionalen Integration der bislang heterogenen Nutzungsstrukturen
im Plangebiet. Die Wiedernutzbarmachung des brachliegenden Gewerbegebaudes, die
Einbeziehung der bislang unbebauten, bereits festgesetzten Sondergebietsflache und
die Zusammenfihrung der Einzelhandelsfunktionen zu einer integrierten Betriebsan-
lage tragen zur Beseitigung stadtebaulicher Missstande bei und verbessern die stad-
tebauliche Qualitat des Standorts.

Durch die Ausweisung eines Sondergebiets ,groRflachiger Einzelhandel® nach § 11
BauNVO wird die bestehende Versorgungsfunktion stadtvertraglich gesichert und die
Einflgung in das zentrale Versorgungssystem gemaR Landes- und Regionalplanung
gewahrleistet. Die Planung unterstltzt die Ziele der Innenentwicklung, indem die Ent-
wicklung auf ein bestehendes, im Flachennutzungsplan als Sonderbauflache darge-
stelltes Areal konzentriert und zusatzliche AuRenbereichsinanspruchnahmen vermie-
den werden. Die stadtplanerischen Auswirkungen sind daher als positiv einzustufen;
sie starken die Funktionsfahigkeit des Siedlungsgefliges und tragen zu einer geordne-
ten Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB bei.

9.3 Infrastrukturelle Auswirkungen

9.3.1 Technische Infrastruktur

Die technische Ver- und Entsorgung kann auf Basis der bestehenden Netze fur Strom,
Gas, Trinkwasser und Abwasser sichergestellt werden. Anpassungen betreffen im We-
sentlichen die interne Leitungsfuhrung und die Dimensionierung einzelner Anschlisse;
ein Ausbau der Ubergeordneten technischen Infrastruktur ist nach derzeitigem Er-
kenntnisstand nicht erforderlich.

9.3.2 Soziale Infrastruktur

Auf die soziale Infrastruktur (Kindertagesstatten, Schulen, Einrichtungen der Daseins-
vorsorge) sind keine erheblichen Mehrbelastungen zu erwarten. Die Planung betrifft
in erster Linie die Sicherung und Weiterentwicklung eines bestehenden Einzelhandels-
standorts und fahrt nicht zu relevanten zuséatzlichen Einwohnerpotenzialen; soziale
Einrichtungen werden vielmehr durch eine verbesserte Nahversorgung indirekt stabi-
lisiert.

9.3.3 Verkehrliche Infrastruktur

Die Verkehrsuntersuchung zeigt, dass das mit der Neuordnung verbundene zusatzli-
che Verkehrsaufkommen im bestehenden Strallennetz aufgenommen werden kann,
ohne unzumutbare Leistungsdefizite hervorzurufen. Die Giflitzer Stralle und die An-
bindung an die B 485 bleiben leistungsfahig; lediglich betriebliche Detailanpassungen
(z. B. an Ein- und Ausfahrten, Markierungen) kénnen sinnvoll sein. Die Erreichbarkeit
mit dem OPNV (Bushaltestelle ,Holzfachschule“) sowie die fuk - und radlaufige Erreich-
barkeit werden durch die Planung nicht verschlechtert, sondern durch eine verbes-

- 38 -



Begrindung
zum Bebauungsplan Nr. 13.1  An der Trift* (Anderung)

serte interne ErschlieBungsorganisation unterstitzt. Die verkehrlichen Auswirkungen
sind insgesamt als vertraglich eingestuft.

9.4 Umweltrelevante Auswirkungen

Die umweltrelevanten Auswirkungen wurden im Rahmen der Allgemeinen Vorprifung
des Einzelfalls nach UVPG sowie der stadtebaulichen Eingriffsregelung bewertet. Auf-
grund der Lage im Bestand, der Uberwiegend versiegelten Flachen und der begrenzten
zusatzlichen Inanspruchnahme der bereits festgesetzten Sondergebietsflache sind die
zusatzlichen Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft gering bis moderat. Die Wie-
dernutzbarmachung der brachliegenden Flachen, die Festsetzungen zur Begrinung
der Stellplatze, zur Bepflanzung von Béschungen und zur Niederschlagswasserbewirt-
schaftung tragen zur Minderung der Umweltauswirkungen bei.

Natura-2000-Gebiete und sonstige Schutzgebiete werden nicht direkt in Anspruch ge-
nommen; aufgrund der Distanz und fehlender Wirkpfade sind erhebliche Beeintrachti-
gungen dieser Gebiete nicht zu erwarten. Die schalltechnische Immissionsprognose
und die Verkehrsuntersuchung zeigen, dass unter Beachtung der im Gutachten emp-
fohlenen Mallnahmen keine unzumutbaren zusatzlichen Larm- oder Verkehrsimmissio-
nen fur benachbarte Nutzungen entstehen. Insgesamt sind keine erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG zu erwarten; die umweltrelevanten Aus-
wirkungen werden durch die festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmalinah-
men stadtebaulich vertretbar begrenzt.
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10 Quellen

10.1 Bundesgesetze und Bundesverordnungen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348).

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. |
S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 176).

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung — PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 |
S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. August 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 189).

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz — BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI.
| S. 1274), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348).

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel
48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323).

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriafung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Méarz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt geadndert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom 31.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
9. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 4).

10.2 Landesgesetze und Landesverordnungen (Hessen)

Hessisches Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (HeNatG) vom 4. Dezem-
ber 2006 (GVBI. I S. 619), zuletzt geandert durch Gesetz vom 10. Oktober 2024
(GVBI. Nr. 57).

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 2018
(GVBI. S. 198), zuletzt geandert durch Gesetz vom 14. Oktober 2025 (GVBI. 2025
Nr. 66).

Hessisches Wassergesetz (HWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. De-
zember 2010 (GVBI. | S. 548), zuletzt geadndert durch Gesetz vom 28. Juni 2023
(GVBI. S. 473).
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10.3 Raumordnerische und landesplanerische Vorgaben

Landesentwicklungsplan Hessen 2020, Fassung der vierten Anderung vom 7. Juli
2021, insbesondere Ziel- und Grundsatzziffern 6-1 bis 6-7 (Steuerung des grol3-
flachigen Einzelhandels).

Landschaftsprogramm Hessen, integriert in den Landesentwicklungsplan Hessen
2020.

Regionalplan Nordhessen 2009, insbesondere Kapitel 3.1.3 ,Groliflachige Einzelhan-
delsvorhaben®, Ziel 1 bis Ziel 4.

Flachennutzungsplan der Stadt Bad Wildungen, Darstellung des Plangebiets als Son-
derbauflache ,SE 3 — Sondergebiet Einkauf”.

Landschaftsplan der Stadt Bad Wildungen.
Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bad Wildungen, Fassung 2021.
Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Bad Wildungen.

10.4 Arbeitshilfen und technische Regelwerke

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI. Nr. 26/1998 S. 503), geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni
2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5).

Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen (FGSV) (2015): Handbuch fur
die Bemessung von Strallenverkehrsanlagen (HBS 2015). K&ln.

10.5 Fachgutachten

Vertraglichkeitsanalyse zur Ansiedlung eines groliflachigen Verbrauchermarkts am
Standort ,An der Trift“, Stadt Bad Wildungen.

Verkehrsuntersuchung zur Leistungsfahigkeit des StraBennetzes im Umfeld des Be-
bauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung), Stadt Bad Wildungen, mit Prog-
nosehorizont 2040.

Schalltechnische Immissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift“ (An-
derung), Stadt Bad Wildungen (Beurteilung nach TA Larm).

Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls nach § 7 UVPG i. V. m. Anlage 1 Nr. 18.6 und
18.8 UVPG fir den Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift* (Anderung), Stadt Bad
Wildungen.
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10.6 Sonstige Quellen

Verordnung zum Schutz der Heilquellen des Staatsbades Bad Wildungen (Heilquellen-
schutzgebietsverordnung), insbesondere qualitative Schutzzone Ill und quantita-
tive Schutzzone C2.

Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer Strae” der Stadt Bad Wildungen, Rechtswirksamkeit:
22.07.1977, mit Festsetzung eines Sondergebiets ,Selbstabholerlager” mit Tank-
stelle.
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EinfuUhrung

Ausgangslage und Aufgabenstellung

Am Standort An der Trift in Bad Wildungen ist die Verlagerung und Erweiterung des
EDEKA-Verbrauchermarkts (inkl. Backerei) von ca. 830 gm auf ca. 2.060 gm Verkaufs-
flache auf ein direkt angrenzendes Grundstlick geplant. Der Verkaufsflachenzuwachs
betragt damitrd. +1.230 gm.

Es ist beabsichtigt, das Vorhaben tber einen Bebauungsplan mit Ausweisung als Son-
dergebiet fiir den groB3flichigen Einzelhandel zu realisieren. Die Aufgabenstellung
der Untersuchung bestand somit in der Ermittlung und Bewertung der stadtebaulichen
und raumordnerischen Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhandel im Unter-
suchungsraum im Hinblick auf zentrale Versorgungsbereiche und die Nahversorgung.
Darliber hinaus waren die landes- und regionalplanerischen Bestimmungen in Nord-
hessen (LEP, Regionalplan) und das Einzelhandelskonzept fur die Stadt Bad Wildungen
zu berlicksichtigen. PrifungsmaBstab war damit § 1 Abs. 6 Nr. 4,8aund 11 BauGB,§ 2
Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit dem LEP.

Vorgehensweise

Dr. Lademann & Partner haben bei der Bearbeitung der Vertraglichkeitsanalyse folgen-
des Untersuchungskonzept zugrunde gelegt:

B Darstellung und Bewertung des Mikrostandorts und seiner planungsrechtlichen
Gegebenheiten; Darstellung der Eigenart der naheren Umgebung;

m Darstellung des Vorhabens im Hinblick auf seine Nahversorgungs- und Zentrenre-
levanz;

m Kurzdarstellung und Bewertung der relevanten sozio6konomischen Rahmenbe-
dingungen und deren Entwicklungstendenzen am Makrostandort (Bevélkerungs-
entwicklung, Kaufkraftniveau, Erreichbarkeitsbeziehungen);

B Herleitung des Einzugsgebiets des Vorhabens u.a. auf Basis der Wettbewerbs-
strukturen des Lebensmitteleinzelhandels sowie kartographische Darstellung;

B Darstellung und Bewertung der Angebotssituation im Sortiment Nahrungs- und
Genussmittel im Einzugsgebiet des Vorhabens (Verkaufsflache, Umsatze, Flachen-
produktivitaten);

B Stadtebauliche und versorgungsstrukturelle Analyse der Ausgangslage in den
betroffenen  zentralen Versorgungsbereichen zur Einschatzung ihrer
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Funktionsfahigkeit sowie Identifizierung ggf. vorhandener Vorschadigungen (in-
nerhalb und unmittelbar auBerhalb des Einzugsgebiets);

Vorhabenprognose bezuglich der erzielbaren Marktanteile im Einzugsgebiet, zur
Umsatzherkunft und zum Umsatz bzw. deren Veranderungen durch die Vorhaben-
realisierung;

Wirkungsprognose flr das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel bezlglich der
zu erwartenden Umsatzumverteilungseffekte durch das Vorhaben zu Lasten des
bestehenden Einzelhandels im Einzugsgebiet nach Standortlagen und Zonen; dar-
Uber hinaus wurden auch die Effekte zulasten der Einkaufsalternativen unmittelbar
auBerhalb des Einzugsgebiets abgeschatzt;

Intensive stadtebauliche und raumordnerische Bewertungdes Vorhabens ge-
maf den Anforderungen von 88 1 Abs. 6 Nr. 4, 8a und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB
und 8§ 1 Abs. 4 BauGB sowie vor dem Hintergrund der 0.g. landes- und regionalpla-
nerischen Bestimmungen; neben der raumordnerischen Prifung steht damit v.a.
die Frageim Fokus, ob die prospektiven Auswirkungen des Vorhabensin stadtebau-
lich relevante Folgewirkungen im Sinne einer Funktionsstorung der zentralen Ver-
sorgungsbereiche und der verbrauchernahen Versorgung umschlagen kénnen;

Einordnung des Vorhabens in die Aussagen des Einzelhandels- und Zentrenkon-
zepts;

Zusammenfassende Bewertung unter Berticksichtigung der Untersuchungser-
gebnisse.

Um die Vertraglichkeit des Vorhabens beurteilen zu kénnen, wurden eine Reihe von
Primar- und Sekundérerhebungen durchgefiihrt:

Sekundaranalysen der Daten des Statistischen Landesamts sowie einschlagiger In-
stitute bezuglich der sozio6konomischen Rahmendaten;

Vor-0rt-Erhebung der Angebotssituation flir Nahrungs- und Genussmittel im Ein-
zugsgebiet des Vorhabens und der Einkaufsalternativen direkt auBerhalb des Ein-
zugsgebiets;

Begehungen des Mikrostandorts zur Beurteilung der Eignung flr das geplante Vor-
haben; Begehungen der wesentlichen Wettbewerbsstandorte und zentralen Ver-
sorgungsbereiche zur Beurteilung ihrer Leistungs- und Funktionsfahigkeit.

Als Prognosehorizont wurde das Jahr 2027 als friihestmdgliches erstes Jahr der
Marktwirksamkeit des Vorhabens angesetzt.

Hinweis: Bei dem vorliegenden Gutachten handelt es sich um eine mit der Regionalpla-
nung Anfang 2026 abgestimmte Planung. Dr. Lademann & Partner wurden gebeten,
die daraus resultierenden Anderungen im Gutachten punktuell anzupassen. Eine voll-
standige Aktualisierung des Gutachtens war hingegen nicht Gegenstand der Beauftra-

gung.



3|55

2.1

Dr.Lademann & Partner Gesellschaft fiir Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Die StraBe An der Trift in Bad Wildungen als Standort fiir einen Verbrauchermarkt | Vertraglichkeitsanalyse zu einem
Einzelhandelsvorhaben

Analyse von Mikrostandort und Vor-
haben

Mikrostandort

Der Vorhabenstandort befindet sich an der Stra3e An der Trift in der Stadt Bad Wil-
dungen und somit im ndrdlichen Siedlungsbereich des Stadtteils Altwildungen.

2 Dr.Lademann & Partner "',-,,,gsm,ae
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Abbildung1:Lage des Mikrostandorts

Die verkehrliche Anbindung des Vorhabenstandorts wird iber die Giflitzer StraBe
(K 40) gewahrleistet. Diese mindet in Richtung Norden in die B 485, wodurch insbe-
sondere die ndrdlich an Bad Wildungen angrenzende Gemeinde Edertal an den Stand-
ort angebunden wird. In Richtung Stiden flihrt die Giflitzer StraBe durch den Stadtteil
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Altwildungen und weiter in Richtung Altstadt von Bad Wildungen. Uber die K 40 ist der
Vorhabenstandort zudem fiir die Bewohner der rdumlich abgesetzten Stadtteile Rein-
hardshausen und Albertshausen angebunden. Dem Vorhabenstandort ist somit eine
gute Erreichbarkeit mit dem MIV sowohl &rtlich als auch iiberdrtlich zu attestie-
ren. Die Zu- und Abfahrt auf das Areal erfolgt heute als auch nach Vorhabenrealisie-

rung Uber die StraBBe An der Trift in Verbindung mit der Giflitzer StraBe.

Abbildung 2: Blick auf die derzeitige Inmobilie des EDEKA-Markts

Die Erreichbarkeit mit dem OPNV wird im Wesentlichen (iber die Bushaltestelle ,Holz-
fachschule”in rd. 350 m Entfernung gewahrleistet. Hier verkehren die Linien 515 und
510 in ortsublicher Taktung. FuBlaufig sowie per Fahrrad ist das Vorhabenareal flir
die Bewohner aus dem Stadtteil Altwildungen prinzipiell gut zu erreichen, wenngleich
die vorherrschende Topografie die Erreichbarkeit erschwert.

Abbildung 3: Blick auf das Vorhabengrundstiick (ehemals GroBmarkt SB UNION)
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Das Vorhabengrundstiick fiir den geplanten Ersatzneubau des EDEKA-Verbraucher-
markts ist derzeit durch die leerstehende Immobilie des ehemaligen GroBmarkts SB
UNION gepragt. Diese sollim Zuge der Vorhabenrealisierung genauso wie die direkt an-
grenzende derzeitige Immobilie des EDEKA-Verbrauchermarkts abgetragen werden.

Das Standortumfeld ist gepragt durch Wohnnutzungen des Stadtteils Altwildungen in
Richtung Siiden, gewerbliche Einrichtungen (Tankstelle, Spielhalle, Bistro, Fahrzeug-
Vermietung/-Verkauf) auf der gegentberliegenden Seite der Giflitzer StraBe sowie
landwirtschaftlich genutzten Freiflachen in Richtung Nordwesten.

Abbildung 4: Blick entlang der Giflitzer StraBBe in Richtung Norden

Abbildung 5: Blick entlang der Giflitzer StraBe in Richtung Siiden
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Vorhabenkonzeption

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Neuordnung und Per Saldo-Er-
weiterung des Einzelhandelsstandorts im Bad Wildunger Stadtteil Altwildungen.
Vorgesehen ist kiinftig nunmehr ausschlieBlich ein Ersatzneubau des EDEKA-Verbrau-
chermarkts auf dem Areal des ehemaligen GroBmarkts SB UNION.

Die Verkaufsflache des EDEKA-Verbrauchermarkts (inkl. Backerei) soll in diesem Zuge
von aktuell rd. 830 gm auf zuklnftig rd. 2.060 gm ausgebaut werden, wobei eine tiber-
proportionale Zunahme der Getréankeabteilung geplant ist (etwa 400 gm VKF). Insge-
samt umfasst das Vorhaben nach Realisierung somit rd. 2.060 gm
Verkaufsflache!.

Der Sortimentsschwerpunkt des Gesamtvorhabens liegt auch nach der Umstrukturie-
rung in den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren/Wasch-/
Putz-/Reinigungsmittel. Damit stellt das Vorhaben einen typischen Nahversorgungs-
anbieter dar. Der Verkaufsflachenanteil aperiodischer Randsortimente? wird flir den
EDEKA-Verbrauchermarkt bei ca. 8-9 % (etwa 140 gm VKF) liegen.

Damit zeigt die Veranderung der Verkaufsflachenstruktur des EDEKA-Verbraucher-
markts (inkl. Backereiin der Vorkassenzone) folgendes Bild:

Veranderung der Verkaufsflachenstruktur durch das Gesamtvorhaben

. VKFingm VKFingm VKFingm nach
Branchenmix .

Status quo Zuwachs Realisierung

periodischer Bedarf 760 1.160 1.920

davon Nahrungs- und Genussmittel 690 1.090 1.780

aperiodischer Bedarf 70 70 140

Gesamt 830 1.230 2.060

Quelle: Dr. Lademann & Partner nach Angaben des Auftraggebers. *inkl. Backereiverkauf

Tabelle 1: Sortimentsstruktur des EDEKA-Verbrauchermarkts

Die angestrebte Verkaufsflachendimensionierung erscheint vor dem Hintergrund des
stetigen Strukturwandels im Lebensmitteleinzelhandel nachvollziehbar. Um den ge-
stiegenen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und die internen Betriebsab-
laufe zu optimieren, modernisieren derzeit alle Lebensmittelanbieter deutschlandweit
ihr Ladennetz. Die Modernisierungen sind i.d.R. mit Verkaufsflachenerweiterungen

1 Die Backerei wurde ausschlieBlich mit ihrem einzelhandelsrelevanten Verkaufsflachenanteil in Ansatz gebracht. Die zugehdrigen

Sitzbereiche im Innen- und AuBenbereich sind der Gastronomie zuzuordnen und wurden entsprechend nicht in die Verkaufsflache
von zukiinftig 60 gm einbezogen.

2 Non-Food-Sortimente ohne Drogeriewaren/Wasch-/Putz-/Reinigungsmittel.

3 Sollte der Anteil aperiodischer Randsortimente tatsachlich etwas héher ausfallen, bildet die Untersuchung einen Worst Case im Hin-
blick auf das Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel ab.
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verbunden, da sich die 6konomische Tragfahigkeit einzelner Anbieter langfristig nur si-
cherstellen Iasst, wenn diese zeitgemal dimensioniert sind.

Der Anpassungsdruck flr die Verkaufsflache hat verschiedene Ursachen:

Die Erwartungshaltung der Konsumenten an den Einkaufskomfort ist in den letzten
Jahren erheblich angestiegen. Dies beinhaltet vor allem erhéhte Anspriiche an die
Architektur, das Ladendesign und die Warenprasentation und duBert sich in der
Notwendigkeit die Regalhéhen zu reduzieren, um die Ubersichtlichkeit zu erhéhen
und die Gange zu verbreitern, um ein maéglichst barrierefreies und komfortables
Einkaufen zu gewahrleisten. Dadurch steigt der Flachenbedarf.

Die Konsumenten kennzeichnen sich durch ein wachsendes Bewusstsein flr die
Themen Regionalitat, Bio, Fair Trade, vegane Produkte etc. Die damit einherge-
hende Ausdifferenzierung der Produktvielfalt induziert einen zusatzlichen Fl&-
chenbedarf, um entsprechende Produkte anbieten zu kénnen. Hinzu kommt
insbesondere bei Vollsortimentern, aber zunehmend auch bei den Discountern die
Erwartungshaltung der Verbraucher an ein moglichst umfangreiches Frischeange-
bot (Obst/Gemdise, Wurst/Fleisch, K&se, Fisch), was ebenfalls zusatzliche Flachen-
anspruche induziert.

Aber auch im konventionellen Bereich sind erhebliche Produktdifferenzierungen
und -innovationen zu beobachten. Getragen durch die Werbung, erwarten die Kon-
sumenten daher insbesondere von einem Vollsortimenter ein sowohl breites als
auch tiefes Sortiment, was sich nur auf gréBeren Verkaufsflachen darstellen lasst.

Um die Betriebsablaufe zu optimieren, wird darauf hingewirkt, moglichst viel Ware
auf die Verkaufsflache zu bekommen und den Umfang an Lagerware moglichst ge-
ring zu halten. Dadurchist der Bedarf nach Verkaufsflache gegentliber Lagerflachen
Uberproportional angestiegen.

Aufgrund des Sortimentsausbaus der Lebensmitteldiscounter sind die Super-und Ver-
brauchermarkte einem immer starkeren Konkurrenz- und Anpassungsdruck ausge-
setzt. Um sich als Vollsortimenter entsprechend positionieren zu kénnen und sich
gegenltber dem Angebot von Lebensmitteldiscountern entscheidend abzuheben, ist
der Flachenbedarf der modernen Verbrauchermarkte zuletzt deutlich angestiegen.

4

Nach Zahlen des EHI Retail Institute ist die durchschnittliche Artikelzahl der groBen Supermérkte im Food-Bereich zwischen 2000

und 2015 von 9.656 Artikeln auf 15.880 Artikel gestiegen.
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Auch wenn bei einem Umstrukturierungs- und Erweiterungsvorhaben grundsatzlich
das gesamte neue Vorhaben hinsichtlich seiner Gestalt und Ausstrahlungswirkung
baurechtlich zu prifen ist, muss berticksichtigt werden, dass der bestehende EDEKA-
Markt (inkl. Backerei) seine Wirkung bereits in der Vergangenheit induziert hat. Daher
ist nur der mit dem Vorhaben verbundene Zusatzumsatz in der Wirkungsanalyse flr
das Vorhaben prifungsrelevant, der sich aus der Verkaufsflachenerweiterung und der
allgemein zu erwartenden Attraktivitatssteigerung des Nahversorgungsstandorts
ergibt.>SchlieBlichist der bestehende Betrieb bereits heute Bestandteil des Einzelhan-
delsgefiiges.

An der Stral3e An der Trift im Bad Wildunger Stadtteil Altwildungen ist
die Umstrukturierung des EDEKA-Standorts unter Einbezug des
angrenzenden, ehemals von SB Union genutzten Areals geplant.

Im Zuge des Vorhabens soll der Verbrauchermarkt (inkl.
Backereiverkauf) von derzeit rd. 830 gm VKF auf zukiinftig rd. 2.060
gm VKF erweitert und auf die angrenzende Flache verlagert werden.
Davon entfallen rd. 1.780 gm auf Nahrungs- und Genussmittel. Der
Sortimentsschwerpunkt liegt weiterhin eindeutig im Bereich der
nahversorgungsrelevanten Sortimente (> 90 %).

Der Vorhabenstandort weist eine gute Erreichbarkeit auf und
ubernimmt v.a. flr den Stadtteil Altwildungen eine zentrale
Nahversorgungsfunktion.

5 Vgl. u.a. Urteile des OVG Munster (AZ 10A 1417/07 und 10A 2601/07).
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Rahmendaten des Makrostandorts

Lage im Raum und zentralortliche Struktur

Die Stadt Bad Wildungen liegt im Norden des Bundeslands Hessen und ist dem Land-
kreis Waldeck-Frankenberg zugehorig. Die Stadt Bad Wildungen gliedert sich in insge-
samt 14 Stadtteile.
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Abbildung 6:Lage im Raum

Die verkehrliche Anbindung der Stadt Bad Wildungen kann insgesamt als gut bewer-
tet werden: Hier kreuzen die BundesstraBBe 485 in Richtung der Stadte Bad Zwesten
bzw. Korbach sowie die BundesstraBe 253 in Richtung der Stadte Frankenberg (Eder)
bzw. Melsungen. In Fritzlar schlie3t die B 253 an das regionale sowie iberregionale
StraBennetz lber die Bundesautobahn A 49 in Richtung Kassel an. Darlber hinaus
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verfligt die Stadt Uber einen eigenen Bahnhof. Hier verkehrt eine Regionalbahn im
Zweistundentakt nach Kassel, wo eine Anbindung an den lGberregionalen Bahnverkehr
gegeben ist. Durch mehrere Buslinien wird die Stadt selbst erschlossen.

Der Tourismus hat in der Stadt Bad Wildungen eine wichtige Bedeutung und spiegelt
sichinden weiterhin steigenden Touristenzahlen wider. Durch die naturraumliche Lage
in unmittelbarer Nahe zum Nationalpark Kellerwald-Edersee und insbesondere der
Funktion als Heilb&aderzentrum (20 Rehakliniken, rd. 100 Pensionen und 3 gréBere Ho-
tels), ist die Stadt Bad Wildungen von erheblichem touristischem Interesse. So sind in
der Regel immer 3.500 bis 4.000 Géaste im Ort. Darliber hinaus verfligt Bad Wildungen
Uber einen deutlich positiven Pendlersaldo aufgrund der vielféltigen Arbeitsplatze im
Gesundheitswesen®. Dies induziert signifikante Potenziale auch fiir den 6rtlichen Ein-
zelhandel.

Von Seiten der Raumordnung wird die Stadt Bad Wildungen als Mittelzentrum ausge-
wiesen und tbernimmt somit auch Versorgungsfunktionen flir die benachbarten Ge-
meinden Edertal und Haina (Kloster). Dabei steht die Stadt im interkommunalen
Wettbewerb mit den Mittelzentren Fritzlar (rd. 14 km), Borken (Hessen) (rd. 17 km),
Frankenberg (Eder) (rd. 30 km) und Korbach (rd. 36 km). Dartiber ist das Oberzentrum
Kassel (rd. 43 km) anzuftihren. Im ndheren Umfeld sind zudem u.a. die Grundzentren
Edertal, Bad Zwesten, Haina (Kloster) und Frankenau zu nennen.

Soziookonomische Rahmendaten

Die Bevdlkerungsentwicklung in Bad Wildungen verlief seit 2019 mit einem jahrli-
chen Wachstum von 0,2 % positiv und liegt somit tiber dem Trend des Bundeslandes
Hessen (+0,0 % p.a.) sowie des Landkreises Waldeck-Frankenberg (-0,2 % p.a.). Auch
die umliegenden Kommunen weisen im Betrachtungszeitraum eine negative Bevolke-
rungsentwicklung auf.

Insgesamt lebten in Bad Wildungen Anfang 2024

gut 17.300 Einwohner.

6 Vgl. Einzelhandelskonzept - Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Bad Wildungen 2021.
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Einwohnerentwicklung in Bad Wildungen im Vergleich

+/-19/24 Verdnderung
Gemeinde, Stadt, Landkreis, Land b in% p.a.in%
Bad Wildungen 17.137 17.302 165 1,0 0,2
Edertal 6.242 6.223 -19 -0,3 -0,1
Borken (Hessen) 12.649 12.307 -342 -2,7 -0,5
Haina (Kloster) 3.455 3.271 -184 -53 -1,1
BadZwesten 3.914 3.910 -4 -0,1 0,0
Fritzlar 14.744 14.451 -293 -2,0 -0,4
Landkreis Waldeck-Frankenberg 156.953 155.135 -1.818 -1,2 -0,2
Hessen 6.265.809 6.267.546 1737 0,0 0,0

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (Stand jeweils 01.01.)

Tabelle 2: Bevolkerungsentwicklungim Vergleich

Fur die Prognose der Bevdlkerungsentwicklungin Bad Wildungen kannin Anlehnung
andie Prognose von MB-Research’, unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Entwick-
lunginden letzten Jahren, davon ausgegangen werden, dass sich die Einwohnerzahlen
auchinden nachsten Jahren positiv entwickeln werden. Im Jahr 2027 (dem mdglichen
Zeitpunkt der Marktwirksamkeit des Vorhabens) ist in Bad Wildungen daher mit einer
Bevdlkerungszahl zu rechnen von etwa 17.550 Einwohnern.

Bad Wildungen verfiigt tiber eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer® von
91,0. Die Kaufkraftkennziffer fallt damit im Vergleich zum Schnitt des Landkreises Wal-
deck-Frankenberg (93,3) sowie zum Landesdurchschnitt (101,3) unterdurchschnitt-
lich aus.

Die sozioOkonomischen Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum
induzieren insbesondere aufgrund der perspektivisch positiven
Einwohnerentwicklung zusatzliche Impulse fur die kiinftige
Einzelhandelsentwicklung in Bad Wildungen. Das Kaufkraftniveau ist
differenziert zu betrachtet. Auch wenn die Kaufkraft im raumlichen
Vergleich unterdurchschnittlich ist, ist davon auszugehen, dass die
Kaufkraft vor Ort aufgrund der touristischen Potenziale und des
positiven Pendlersaldos deutlich héher liegt. Dies wurde bei der
nachfolgenden Wirkungsprognose des Vorhabens berticksichtigt.
Bad Wildungen ist raumordnerisch als Mittelzentrum eingestuft und
ubernimmt damit Versorgungsfunktionen fur das eigene Stadtgebiet
sowie fur die benachbarten Gemeinden Edertal und Haina (Kloster).

7VgI. kleinrdumige Bevolkerungsprognose von MB-Research 2024. Die Modellrechnung berticksichtigt insbesondere die Angaben des
Statistischen Bundesamts (prozentuale Veranderung auf Ebene der Stadt- und Landkreise sowie Gemeinden > 2.000 Einwohner: 14.
koordinierte Bevolkerungsvorausberechnung).

8 Vgl. MB-Research: Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2024. Durchschnitt Deutschland=100.
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Einzugsgebiet und Nachfragepoten-
zial

Methodische Vorbemerkungen

Zur Ermittlung des vorhabenspezifischen Einzugsgebiets wurden die Einzugsbereiche
vergleichbarer Bestandsobjekte ausgewertet und im Analogieschlussverfahren auf das
Vorhaben in Bad Wildungen Gbertragen.

Dabei ist neben der Erreichbarkeit des Standorts und dem Agglomerationsumfeld, vor
allem die Wettbewerbssituation im Raum fiir die konkrete Ausdehnung des Einzugsge-
biets ausschlaggebend. Die Wettbewerbsstruktur im Raum kann sowohl limitierend als
auch begtinstigend auf die Ausdehnung des Einzugsgebiets wirken. Dartiber hinaus ist
das eigene Filialnetz von EDEKA zu berticksichtigen.

Wettbewerbim Raum

In der nachfolgenden Karte sind die iberdértlichen Angebotsstrukturen®imLebens-
mitteleinzelhandel ab ca. 400 gm Verkaufsflache dargestellt, die die raumliche
Auspragung des Einzugsgebiets beeinflussen. Im Wettbewerb steht das Vorhaben
vorrangig mit den umliegenden Verbrauchermarkten, SB-Warenh&usern, Super-
markten und auch Lebensmitteldiscountern. Von besonderer Bedeutung flr die
raumliche Auspragung des Einzugsgebiets ist dabei vor allem die Lage von umliegen-
den Verbrauchermérkten mit ahnlicher Angebotsstruktur (Vollsortiment), die in einer
ahnlichen GréBenordnung wie das Planvorhaben (oder gréBer) agieren.

Wie dieser nachfolgenden Karte zu entnehmen ist, befinden sich innerhalb der Stadt
Bad Wildungen mit den Lebensmitteldiscountern LIDL, ALDI und NETTO sowie den drei
EDEKA-Méarkten insgesamt sechs strukturpragende Lebensmittelbetriebe (400 gm
Verkaufsflache). Alle strukturpragenden Lebensmittelbetriebe befinden sich im Kern-
stadtgebiet von Bad Wildungen.

Im weiteren Umland sind nur wenige strukturpragende Lebensmittelbetriebe an-
gesiedelt, somit entféllt dort der Schwerpunkt der (brigen Nahversorgung auf Be-
triebe des Lebensmittelhandwerks. Lediglich in der nérdlich gelegenen Gemeinde
Edertal findet sich ein TEGUT-Verbrauchermarkt und im stdéstlich gelegenen Bad

s Es handelt sich um Sekundérdaten, die Dr. Lademann & Partner fortlaufend fiir den gesamten deutschen Lebensmitteleinzelhandel

beziehen und nur fir die Erstauseinandersetzung mit der Ausgangslage dienen. Zwischenzeitlich sind im Einzelfall Standorteréffnun-
gen oder SchlieBungen méglich, die jedoch keinerlei Relevanz fiir das hier untersuchte Vorhaben haben (hier: EDEKA Ddls in Botten-
dorf wurde aufgegeben. In Frankenau wird ein neuer EDEKA-Markt mit 1.200gm VKF eréffnen).
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Zwesten ein TEGUT-Supermarkt und ein REWE-Verbrauchermarkt. Erst in den benach-
barten Mittelzentren Fritzlar (6stlich) und Frankenberg (Eder) (westlich) verdichten
sich die Angebotsstrukturen wieder und es findet sich eine Vielzahl an Lebensmittel-
betrieben, darunter auch einige Vollsortimenter.
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Abbildung 7: Vorhabenrelevante Wettbewerbsstrukturim Raum (2024)

Insgesamt ist somit von einer moderaten vorhabenrelevanten Wettbewerbssitua-
tionim Raum auszugehen, die sich begiinstigend auf die Ausdehnungdes Einzugs-
gebiets auswirkt. Gleichwohl zum Teil dann schon wieder gréBere Entfernungen
zurtickzulegen sind.
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Herleitung des Einzugsgebiets

Das Einzugsgebiet des Vorhabens erstreckt sich tUber den ndrdlichen Siedlungsbe-
reich der Stadt Bad Wildungen sowie Teile der angrenzenden Flachengemeinde Eder-
tal.

Die Gutachter gehen dabei nicht davon aus, dass es durch die Umstrukturierung zu ei-
ner signifikanten Anderung der rdumlichen Ausdehnung des Einzugsgebiets kommen
wird. Vielmehr ist eine Erh6hung der Marktdurchdringung im bereits bestehenden Ein-
zugsgebiet zu erwarten.
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Abbildung 8: Einzugsgebiet des Vorhabens

<

Aufgrund der Distanzempfindlichkeit der Verbrauchernachfrage sinkt der Marktanteil
mit zunehmender Entfernung zwischen Wohn- und Vorhabenstandort, weshalb das
Einzugsgebiet fur die weiteren Betrachtungen in unterschiedliche Zonen untergliedert
wurde.
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Die Zone 1 (= Nahbereich) umfasst dabei die beiden Bad Wildunger Stadtteile Altwil-
dungen und Reitzenhagen. Demgegeniiber ist die Zone 2 in Richtung Norden auf Teile
der angrenzenden Gemeinde Edertal ausgerichtet (Ortsteile Affoldern, Anraff, Berg-
heim, Bohne, Buhlen, Gellershausen, Giflitz, Hemfurth-Edersee, Kleinern, Konigshagen
und Mehlen (mit Lieschensruh)). Die Zone 3 wiederum umfasst einen Teil der Kernstadt
von Bad Wildungen (Altstadtkern sowie Siedlungsbereiche nérdlich der Richard-Kir-
chener-Straf3e) sowie die Stadtteile Albertshausen und Reinhardshausen (Anbindung
an den Vorhabenstandort tber die K 40). Fir die Zone 3 muss allerdings konstatiert
werden, dass die Einkaufsorientierung aufgrund der Nahe zum EDEKA-Herkules-Markt
(Typ Verbrauchermarkt) und zu den Discountern an der ItzelstraBe deutlich geringer
ausfallt alsin der Zone 1.

In dem prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens leben derzeit etwa 12.170 Perso-
nen. Aufgrund der prognostizierten Bevolkerungsveranderungen kann von einem
stabilen Einwohnerpotenzial im Einzugsgebiet ausgegangen werden von insgesamt

rd.12.170 Einwohnern.®

Einzugsgebiet des Umstrukturierungsvorhabens in Bad Wildungen

Bereich 2024 2027
Zonel 3.064 3.110
Zone 2 5.242 5.140
Zone 3 3.865 3.920
Einzugsgebiet 12.171 12.170

Quelle: Eigene Berechnungen der Dr. Lademann & Partner GmbH.

Tabelle 3: Kundenpotenzial im Einzugsgebiet des Vorhabens

10 Wahrend in der Stadt Bad Wildungen die prognostizierte Bevolkerungsentwicklung positiv ist (+0,5 % p.a.), verzeichnet die Ge-
meinde Edertal eine riicklaufige Bevélkerungsentwicklung (-0,6 % p.a.).
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4.4 \Vorhabenrelevantes Nachfragepotenzial

Auf der Grundlage der Einwohnerzahlen und der Kaufkraft!! im Einzugsgebiet sowie
des zugrunde gelegten Pro-Kopf-Ausgabesatzes'? betrdgt das Nachfragepotenzial
fur die vorhabenrelevanten Sortimente aktuell rd. 83,4 Mio. €.

Bis zur prospektiven Marktwirksamkeit des Vorhabens im Jahr 2027 ist angesichts der
prognostizierten Bevélkerungsveranderung von einem stabilen Nachfragepotenzial
auszugehenvon

rd. 78,7 Mio. € (+/- 0,0 Mio. €).

Davon entfallenrd. 43,4 Mio. € auf den periodischen Bedarf bzw. rd. 37,2 Mio. € auf das
Segment Nahrungs- und Genussmittel.

Nachfragepotenzial des Vorhabens 2027 in Mio. €

Daten Zonel Zone 2 Zone 3 Gesamt
PeriodischerBedarf 11,0 18,6 13,8 43,4
davon Nahrungs- und Genussmittel 9,4 15,9 11,9 37,2
davon sonstiger periodischer Bedarf 1,6 2,7 2,0 6,2
Aperiodischer Bedarf* 8,9 151 11,3 35,3
Gesamt 19,9 33,7 251 78,7

Quelle: Eigene Berechnungen. *ohne Mdbel.

Tabelle 4: Nachfragepotenzial zum Zeitpunkt der Marktwirksamkeit

Flr das Vorhaben ist von einer moderaten Wettbewerbsintensitat im
Raum auszugehen, was sich begtinstigend auf die Ausdehnung des
Einzugsgebiets auswirkt.

Insgesamt betragt das Kundenpotenzial im Einzugsgebiet des
Vorhabens aktuell etwa 12.170 Personen. Das vorhabenrelevante
Nachfragepotenzial im Einzugsgebiet wird bis zur Marktwirksamkeit rd.
79 Mio. € betragen. Davon entfallen rd. 37 Mio. € auf das Segment
Nahrungs- und Genussmittel.

1 Vgl. Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern MB-Research 2024.

12 Vgl. Pro-Kopf-Ausgabesatze MB-Research 2024.
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Analyse der Angebotsstrukturenim
Untersuchungsraum

Im folgenden Kapitel werden die vorhabenrelevanten Angebotsstrukturen sowie die
stadtebauliche und versorgungsstrukturelle Ausgangslage in den betroffenen zentra-
len Versorgungsbereichen innerhalb des Einzugsgebiets analysiert und bewertet.

Einzelhandelsstrukturim Segment Nahrungs-
und Genussmittel innerhalb des Einzugsgebiets

Zur Bestimmung der vorhabenrelevanten Wettbewerbs- und Angebotssituation wurde
im Marz 2025 durch Dr. Lademann & Partner eine vollstandige Erhebung des Einzel-
handelsbestands im Segment Nahrungs- und Genussmittel innerhalb des Einzugsge-
biets (gemaB Kap. 4.3) des Vorhabens durchgefliihrt. Die Umséatze fir den
prufungsrelevanten Einzelhandel im Einzugsgebiet wurden auf der Grundlage allge-
meiner Branchenkennziffern, der ermittelten Verkaufsflachen sowie der spezifischen
Wettbewerbssituation standortgewichtet ermittelt.

Den Ergebnissen dieser Erhebung zufolge wird im Einzugsgebiet des Vorhabens eine
Verkaufsflache im Segment Nahrungs- und Genussmittel (ohne Randsortimente)
vorgehalten von

rd. 4.880qm

Der Schwerpunkt liegt mit etwa 2.100 gm VKF im ZVB Innenstadt Bad Wildungen (Zone
3), wo ein EDEKA-Supermarkt und ein NETTO-Discounter anséassig sind. Auf das NZ
Reinhardshausen entfallen lediglich rd. 290 gm VKF. Die tbrigen Verkaufsflachen ver-
teilen sich auf Zone 1 und Zone 2, wo jeweils ein strukturpragender Lebensmittelmarkt
>400 gm VKF vorzufinden ist.

Die Verkaufsflachendichte im Segment Nahrungs- und Genussmittel betragt rd. 400
gm/1.000 Einwohner innerhalb des Einzugsgebiets und bewegt sich somit unterhalb
des Bundesschnitts.:®

13 Der bundesdeutsche Durchschnitt betrégt aktuell rd. 480 gm/1.000 Einwohner. Der angegebene Wert bezieht sich auf alle Be-

triebsformen des Lebensmitteleinzelhandels (inkl. Kioske, Tankstellenshops, Backer, Fleischer, Getrdnkemarkte) und basiert auf eige-
nen Berechnungen auf der Grundlage von Daten einschlégiger Institute und Verbande (v.a. EHI Retail Institute, TradeDimensions).
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Verkaufsflachen- und Umsatzstruktur im Segment Nahrungs- und
Genussmittel innerhalb des Einzugsgebiets

Nahrungs- und Genussmitel Verkaufsflacheingm UmsatzinMio. €
Streu- bzw. sonstige Lage 930 55
Zonel 930 5,5
Streu- bzw. sonstige Lage 1.560 77
Zone?2 1.560 7,7
ZVB Innenstadt Bad Wildungen 2.100 9,3
NZ Reinhardshausen 290 1,7
Zone 3 2.390 11,0

Einzugsgebiet gesamt

Quelle: Dr. Lademann & Partner. Werte gerundet.

Tabelle 5: Verkaufsflachen- und Umsatzstruktur im Segment Nahrungs- und Genussmittel innerhalb des
prospektiven Einzugsgebiets

Der Brutto-Umsatz im Segment Nahrungs- und Genussmittel innerhalb des Einzugs-
gebiets belduft sich auf insgesamt

rd. 24,2 Mio. € (ohne Randsortimente).

Auch umsatzseitig entfallt der Schwerpunkt im Segment Nahrungs- und Genussmittel
auf die Angebote innerhalb des ZVB Innenstadt Bad Wildungen.

Die durchschnittliche Flachenproduktivitat'“ fiir diese Sortimentsgruppe betragt
insgesamt rd. 5.000 € je gm Verkaufsflache.

Neben dem zu erweiternden EDEKA-Markt im Stadtteil Altwildungen sind noch fol-
gende strukturpragende Lebensmittelmarkte (> 400 gm Verkaufsflache) innerhalb
des Einzugsgebiets angesiedelt:

TEGUT-Verbrauchermarkt, Am Kornhaus 2 in Edertal (sonstige Lage in der Zone 2),

EDEKA-Supermarkt, Brunnenallee 4 in Bad Wildungen (ZVB Innenstadt Bad Wil-
dungen in der Zone 3),

B NETTO-Lebensmitteldiscounter, Breiter Hagen 6 in Bad Wildungen (ZVB Innen-
stadt Bad Wildungen in der Zone 3).

14 Aufgrund der anhaltend hohen Inflation, die vor allem Nahrungs- und Genussmittel betrifft, sind aktuell steigende Flachenprodukti-
vitdten im Lebensmitteleinzelhandel zu beobachten. Der daraus resultierende Umsatzzuwachs ist jedoch nur nominal zu betrachten.
Real ist z.T. sogar von sinkenden Umsatzen im Lebensmitteleinzelhandel auszugehen - vor allem im Vergleich zu den umsatzstarken
Coronajahren.
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Folgende Darstellung gibt einen Uberblick iber die rdumliche Lage der strukturpragen-
den Nahversorgungsbetriebe ab rd. 400 gm Verkaufsflache (ohne Getrankemarkte
und Drogeriefachmarkte) innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets des Vorhabens.
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Abbildung 9: Vorhabenrelevante Wettbewerbssituation im Einzugsgebiet (2025)

Mit Blick auf die rdumliche Verteilung der strukturpriagenden Lebensmittelbe-
triebe kann festgehalten werden, dass innerhalb der Zone 1 bzw. den beiden Stadttei-
len Altwildungen und Reitzenhagen der EDEKA-Verbrauchermarkt (= Vorhaben) den
einzigen Lebensmittelmarkt stellt und einen mafBgeblichen Teil zur Nahversorgung
leistet. In der Zone 2 bzw. der weitldufigen Gemeinde Edertal sichert einzig ein TEGUT-
Verbrauchermarkt im Ortsteil Bergheim-Giflitz die Versorgung. Ferner sind noch inner-
halb der Innenstadt von Bad Wildungen (Zone 3) mit einem EDEKA-Supermarkt und ei-
nem NETTO-Lebensmitteldiscounter zwei strukturpragende Lebensmittelbetriebe
verortet. Kleinere Lebensmittelbetriebe (< 400 gm Verkaufsflache) wie der EDEKA-
Markt im Stadtteil Reinhardshausen (Stadt Bad Wildungen) in der Zone 3 sowie der
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FRISCHEMARKT in Ortsteil Hemfurth (Gemeinde Edertal) in der Zone 2 leisten zudem
erganzende Versorgungsfunktion flir den jeweiligen Nahbereich.

Abbildung12:NETTO-Lebensmitteldiscounter, Breiter Hagen 6 in Bad Wildungen (Zone 3)
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Die aus der Gegenlberstellung von Nachfragepotenzial und Umsatz resultierende Ein-
zelhandelszentralitatim Segment Nahrungs- und Genussmittel vonrd. 65 % inner-
halb des Einzugsgebiets deutet auf Kaufkraftabflisse an Standorte auBerhalb des
Einzugsgebiets. Die Kaufkraftabflisse resultieren dabei aus der geringen Angebots-
dichte innerhalb des Einzugsgebiets und den sogstarken Wettbewerbsstandorten an
der ItzelstraBe (ALDI und LIDL) und der Odershauser Stra3e (EDEKA) in Bad Wildungen
direkt auBerhalb des Einzugsgebiets.!® Perspektivisch ist zudem die Verlagerung des
EDEKA-Verbrauchermarkts von der Odershauser Strae an den Standort ItzelstraBBe
vorgesehen (vgl. hierzu Kapitel 5.2).

Auf einer Verkaufsflache von insgesamt rd. 4.900 gm im Segment
Nahrungs- und Genussmittel innerhalb des Einzugsgebiets werden rd.
24 Mio. € Umsatz generiert. Verkaufsflachendichte und Zentralitat
deuten auf eine geringe Angebotsdichte und signifikante
Kaufkraftabfllisse an Standorte direkt auBerhalb des Einzugsgebiets
hin - insbesondere an die sogstarken Wettbewerbsstandorte an der
ItzelstraBBe (ALDI und LIDL) und der Odershéuser StrafBe (EDEKA) in Bad
Wildungen.

5.2

Planvorhaben

Direkt auBerhalb des Untersuchungsraums ist die Verlagerung und Erweiterung
des Herkules E-Center-Verbrauchermarkts (Vollsortimenter) an den Standort einer
Industriebrache (Alte Molkerei) geplant, die im Einzelhandelskonzept 2021 als Poten-
zialflache des Erganzungsstandorts ItzelstralBe ausgewiesen ist. Die Verkaufsflache
wird von derzeit rd. 1.940 gm auf kiinftig etwa 4.090 gm VKF ansteigen. Mit der Reali-
sierung des Vorhabens wird der Erganzungsstandort ItzelstraBe, an dem bereits ALDI,
LIDL und ein dm-Drogeriemarkt vertreten sind, weiter gestarkt. Der bisherige Standort
an der Odershauser Straf3e soll im Zuge dessen aufgegeben und fur Wohnbebauung
umgewidmet werden.

Die Marktwirksamkeit des Herkules E-Center-Vorhabens ist fiir das Jahr 2026 zu
erwarten. Auch wenn der Standort nicht im unmittelbaren Einzugsgebiet des
EDEKA-Vorhabensim Stadtteil Altwildungenliegt, ist erin der nachfolgenden Wir-
kungsprognose (2027) anteilig zu beriicksichtigen.

15 Kaufkraftabflisse in den Onlinehandel haben nur eine untergeordnete Bedeutung im Lebensmitteleinzelhandel. Aktuell erzielt der
Onlinehandel im Segment FMCG (Fast Moving Consumer Goods/Nahrungs- und Genussmittel) einen Marktanteil von rd. 5 %. Gerade
im landlichen Raum, wo sich die logistischen Herausforderungen fiir den Onlinehandel mit Lebensmitteln besonders diffizil darstel-
len, ist dessen Bedeutung noch deutlich geringer einzuschatzen (vgl. HDE ONLINE-MONITOR 2024).
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Abbildung13: Derzeitiger Standort des Herkules E-Center-Verbrauchermarkts an der Odershauser StraBe
inBad Wildungen direkt auBerhalb des Einzugsgebiets

Untersuchungsrelevante Angebotsstruktur an
Standorten auBBerhalb des Einzugsgebiets

Angesichts der geringen Einzelhandelszentralitat innerhalb des Einzugsgebiets kann
davon ausgegangen werden, dass derzeit signifikante Kaufkraftabfllisse an auBerhalb
des Einzugsgebiets gelegene Einzelhandelsstandorte bestehen. Daher sollen auch die
pragenden Einzelhandelslagen auBerhalb des Einzugsgebiets in den Untersuchungs-
raum einbezogen und hinsichtlich ihrer Verkaufsflachen- und Umsatzstruktur kurz
dargestellt werden.

Verkaufsflachen- und Umsatzstruktur im Segemnet Nahrungs- und Genussmittel an den
untersuchten Standortlagen unmittelbar auBerhalb des Einzugsgebiets

Nahrungs- und Genussmittel AnzahlderBetriebe Verkaufsflacheingm UmsatzinMio. €
Erg&nzungsstandort ltzelstraBe 4 2.590 19,9
Solitare Lage ander Odershauser StraB3e 2 1.516 8,3

Quelle: Dr.Lademann & Partner. Werte gerundet.

Tabelle 6: Nahversorgungsrelevante Verkaufsflichen- und Umsatzstruktur auBerhalb des prospektiven
Einzugsgebiets

Wie die Tabelle zeigt, sind als pragende Angebotsstandorte auBerhalb des Einzugsge-
bietsvor allem der Erganzungsstandort an der ItzelstraBe sowie der derzeit noch solitar
gelegene EDEKA-Verbrauchermarkt an der Odershauser Straf3e (vgl. hierzu Planvorha-
ben in Kapitel 5.2) anzufiihren.
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Im Prognosejahr dieses Gutachtens (2027) sind die infolge der flir 2026 vorgesehenen
Verlagerung und Erweiterung des Herkules E-Center-Markts entstehenden Umsatz-
verschiebungen in die Betrachtung einzubeziehen.

Stadtebauliche/versorgungsstrukturelle
Ausgangslage inden zentralen
Versorgungsbereichen und sonstigen pragenden
Lagen

Im nachfolgenden Kapitel werden die Angebotsstrukturen sowie die stadtebauli-
che/versorgungsstrukturelle Ausgangslage in den betroffenen zentralen Versorgungs-
bereichen und sonstigen pragenden Lagebereichen innerhalb und direkt auBerhalb
des Einzugsgebiets analysiert.

Dem Einzelhandelskonzept flr die Stadt Bad Wildungen aus dem Jahr 2021 zufolge
befinden sich mit dem Hauptzentrum Innenstadt und dem Nebenzentrum Reinhards-
hausen zwei zentrale Versorgungsbereiche innerhalb des Einzugsgebiets (beide in der
Zone 3). Alle weiteren nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbetriebe im Einzugsge-
biet sind in Streulagen verortet. Als ein weiterer agglomerierter Standortbereich wurde
der Ergdnzungsstandort ItzelstraBe direkt auBerhalb des Einzugsgebiets® in die Un-
tersuchung mit einbezogen.

16 Da nicht auszuschlieBen ist, dass die untersuchten Lagen auBerhalb des Einzugsgebiets durch die Riickholung aktuellen Nachfrage-

zufliisse und die Umlenkung von Streuumsatzen von dem Vorhaben betroffen sein kénnen., wurden auch diese Betriebe in die Unter-
suchung mit einbezogen. Damit ist sichergestellt, dass die Wirkungen vollstandig raumwirksam abgebildet sind.



24

5.4.1

Dr.Lademann & Partner

Die StraBe An der Trift in Bad Wildungen als Standort fiir einen Verbrauchermarkt | Vertréglichkeitsanalyse zu einem
Einzelhandelsvorhaben

ZVB Innenstadt Bad Wildungen

Die Innenstadt von Bad Wildungen erstreckt sich von Siid-Westen in Richtung Nord-
Osten entlang der Brunnenallee, der BrunnenstraBBe und einiger angrenzenden Berei-
che (u.a. Flrstengalerie). Damit sind sowohl der Kurbereich als auch die Altstadt Teil
des zentralen Versorgungsbereichs. Die Innenstadt weist eine Mischung aus kleinteili-
gen Fachgeschaften, Kaufhdusern und fachmarktorientierten Betrieben auf.

Als wichtigste nahversorgungsrelevante Magnetbetriebe sind ein NETTO-Lebens-
mitteldiscounter, ein EDEKA-Supermarkt und ein MULLER—Drogeriemarkt Zu nennen.

Kurzfristiger Bedarf < 400 gm
Kurzfristiger Bedarf > 400 gm
Mittelfristiger Bedarf < 400 gm
Mittelfristiger Bedarf > 400 gm
Langfristiger Bedarf < 400 gm
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Abbildung14:Raumliche AbgrenzungderInnenstadt Bad Wildungen (eigene, aktualisierte Darstellung auf
Basis des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts)
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Raumliche Analyse

Lagebeschreibung

Die topographisch bewegte Innenstadt von Bad
Wildungen erstreckt sich entlang der Brunnen-
allee, der Brunnenstraf3e und Breiter Hagen. Ab-
gegrenzt wird sie dabei im Stid-Westen von der
Asklepios Stadtklinik. Im Nord-Osten endet die
Innenstadt kurz hinter dem Rathaus/ Teichstr.

Versorgungsfunktion
Hauptzentrum

@-0O-O stadtebau/Umfeld

Das Umfeld ist Giberwiegend durch Wohnbebau-
ungen (Ein- und Mehrfamilienhduser) gepragt. In
der Altstadt sind die Stadtkirche und das Rat-
haus gelegen, wahrend im Kurbereich diverse
Rehakliniken und touristische Ubernachtungs-
mdglichkeiten zu finden sind.

Funktionale Analyse

@-0O-O Einzelhandelsstruktur

Es besteht eine attraktive Mischung aus filiali-
sierten Fachmaérkten und inhabergefiihrten
Fachgeschaften. Dabei sind fast alle Betriebe in
der Furstengalerie oder Brunnenallee/-stralBe zu
finden. Das lineare Zentrum weist eine groBe
Ausdehnung aus (im Kurbereich nur einseitig be-
legt). Das Angebot ist hauptséchlich im preisakti-
ven bis mittleren Preissegment verortet.

@-O-O Branchen-Mix

Alle Bedarfsbereiche sind in der Innenstadt ab-
gedeckt, wobei der Schwerpunkt deutlich im
mittelfristigen Bedarf liegt.

@-O-O Magnetbetriebe

Periodischer Bedarf: EDEKA, NETTO, MULLER
Aperiodischer Bedarf: Modehaus MANHENKE,
DEICHMANN, TAKKO FASHION, ABC-SCHUHCEN-
TER, INTERSPORT.

@-0O-O Erginzende Nutzungen

Vielzahl an Dienstleistern, Arzten und gastrono-
mischen Betrieben; starke Ausrichtung auf Kur-
gaste

Stadtebauliche Analyse

@-O-O Bebauungsstruktur

Das Zentrum befindet sich in dem gréBten und
bevélkerungsreichsten Stadtteil von Bad Wildun-
gen und ist zentral gelegen. Die Bauweise ist
groBtenteils dreigeschossig mit der Ladenzeile
im EG. In der Altstadt gibt es hauptséachlich Fach-
werkh&user. Der GroBteil der EinkaufsstraBe ist
mit dem MIV zuganglich, dennoch bestehen aus-
dehnte Flanierbereiche. Die meisten Gebdude
befinden sich in einem guten Zustand.

@-O-O Erreichbarkeit MIV/OPNV

Das Zentrum ist Uber mehrere Zufahrten mit der
B485/B253 verbunden, tiber welche wiederum
die A49 erreichbar ist. Die Altstadt ist Uber eine
FuBgéngerzone mit dem Scharnier an die touris-
tische EinkaufsstraBe entlang der Brunnenallee
angebunden. Inrd. 10 Minuten ist der Bahnhof
fuBlaufig zu erreichen. Stadtbusse fahren im 30-
Minuten-Takt und haben eine Haltstelle an dem
zentral gelegenen Brunnenplatz.

@-O-O FuBlaufige Erreichbarkeit
Eine fuBlaufige Erreichbarkeit aus den umliegen-
den Wohngebieten ist gegeben.

@-O-O stellplatzangebot

In der Innenstadt gibt es ein umfassendes kos-
tenpflichtiges Angebot, u.a. straBenbegleitende
Parkplatze, ein Parkhaus und weitere Sammel-
stellplatze.

@-C-O Aufenthaltsqualitdten

Die Brunnenallee weist auf ganzer Lange eine
Begriinung sowie eine Vielzahl an Sitzgelegen-
heiten vor. Die Altstadt besitzt hohe stadtebauli-
che Qualitaten und 1adt zum Verweilen ein.
Insgesamt kann von einer hohen Aufenthalts-
qualitat gesprochen werden.

O-@-O Leerstandssituation
Erhdhte Leerstandssituation in der Altstadt resp.
direkt auBerhalb des Zentrums.

O-@-O Potenzialflaichen und Planvorhaben
Potenzialflachen bestehen in Leerstdnden und
im Bereich der Brunnenallee.
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Abbildung 16:Blick in Richtung Altstadt in der Innenstadt von Bad Wildungen

Die Innenstadt von Bad Wildungen ist insgesamt stabil und
leistungsfahig aufgestellt. Die Funktionsfahigkeit des zentralen
Versorgungsbereichs ist gewahrleistet. Insgesamt wird auf einer
Verkaufsflache im Segment Nahrungs- und Genussmittel von rd. 2.100
gm ein Umsatz vonrd. 9,3 Mio. € generiert (ochne Randsortimente).
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NZ Reinhardshausen

Das Nebenzentrum Reinhardshausen befindet sich in zentraler Lage im Stadtteil
Reinhardshausen und erstreckt sich in Ost-West-Richtung von der Glnther-Harten-
stein-StraB3e entlang der Hauptstra3e bis zur Ahornallee. Der zentrale Versorgungsbe-
reich wird von einer kleinteiligen Bebauungs- und Nutzungsstruktur gepragt mit vor
allem inhabergeflihrten Betrieben, welche von einer Vielzahl an Dienstleistern und
Gastronomien erganzt werden.

Als wichtigster nahversorgungsrelevanter Magnetbetrieb ist ein EDEKA-Supermarkt
Zu nennen.

Klinik
Wildetal

Kirchstrags
16 0 B
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Abbildung 17: Rdumliche Abgrenzung des Nebenzentrums Reinhardshausen (eigene, aktualisierte Dar-

stellung auf Basis des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts)



28

Dr.Lademann & Partner

Die StraBe An der Trift in Bad Wildungen als Standort fiir einen Verbrauchermarkt | Vertréglichkeitsanalyse zu einem

Einzelhandelsvorhaben

Raumliche Analyse

Lagebeschreibung

Das Zentrum erstreckt sich von der Giinter-Har-
tenstein-StraBe entlang der HauptstraBe bis zur
Ahornallee.

Versorgungsfunktion
Nebenzentrum

@-O-O stadtebau/Umfeld

Im Umfeld befinden sich Wohnnutzungen, meh-
rere Gesundheitszentren und Kliniken, das Quel-
len-Therme-Bad und der Kurpark
Reinhardshausen.

Funktionale Analyse

O-0O-O Einzelhandelsstruktur

Der Einzelhandel wird durch tGiberwiegend klein-

strukturierte, inhabergefiihrte Betriebe gepragt.

Der EDEKA-Markt weist ein nicht mehr zeitgema-
Bes Verkaufsflachenkonzept und Erscheinungs-
bild auf.

@-0O-O Branchen-Mix
Der Schwerpunkt liegt im kurz- und mittelfristi-
gen Bedarf (v.a. Bekleidung).

O-O-@® Magnetbetriebe

In der Mitte des Zentrums befindet sich ein
EDEKA mit einer VKF von unter 400 gm. Qualifi-
zierte Nahversorgung ist nicht gegeben.

@-O-O Ergdnzende Nutzungen

Eine Vielzahl an gastronomischen Betrieben und
Dienstleistern (v.a. Gesundheit) sind im Zentrum
verortet und runden das Profil der Flaniermeile
flir Gesundheitstouristen ab.

Stadtebauliche Analyse

@-O-O Bebauungsstruktur

Das Zentrum befindet sich in zentraler Lage des
Stadtteils Reinhardshausen und ist von einer
kleinteiligen Bebauungs- und Nutzungsstruktur
in aufgelockerter Bauweise gepragt. Dabei ist
teilweise ein Modernisierungsbedarf zu erken-
nen.

@-O-O Erreichbarkeit MIV/OPNV

Es besteht eine gute Anbindung mit dem MIV
Uber die QuellenstraBBe, welche den Stadtteil mit
dem Stadtkern und anderen Stadtteilen verbin-
det. Auch die Erreichbarkeit mit dem OPNV ist
Uber eine Bushaltestelle innerhalb und auBerhalb
des Zentrums gegeben (Stadtbussystem, 30
Min.-Takt)

@-O-O FuBlaufige Erreichbarkeit
Die fuBlaufige Erreichbarkeit aus den umliegen-
den Wohngebieten ist gegeben.

@-O-O Sstellplatzangebot

Mehrere straBenbegleitende Parkplétze als auch
Sammelparkplatze sorgen fiir ein ausreichendes
Stellplatzangebot.

@-O-O Aufenthaltsqualitaten

Durch die vorhandene Begriinung, die verkehrs-
beruhigte StraBe und die hohe Zahl an Auf3en-
gastronomie kann von einer erhéhten
Aufenthaltsqualitat gesprochen werden.

O-@-O Leerstandssituation
Vereinzelte Leerstande sind vorhanden, davon
ein gréBerer am Eingang der Hauptstrale.

O-©-O Potenzialflichen und Planvorhaben
Potenzialflachen bestehen in den Leerstdnden
sowie direkt auBerhalb der Zentrenabgrenzung.
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Abbildung 18:Blick auf den EDEKA-Markt im Nebenzentrum Reinhardshausen

Abbildung 19:Blick entlang der kleinteiligen Geschéaftsstra3e im Nebenzentrum Reinhardshausen

Das Nebenzentrum Reinhardshausen ist einzelhandelsseitig nur
bedingt leistungsfahig aufgestellt. Der EDEKA-Markt stellt keinen
modernen und/oder leistungsfahigen Nahversorgungsbetrieb dar.
Dennoch erfullt es gewisse Versorgungsfunktionen fur die Einwohner,
Gaste und Berufstatige in seinem unmittelbaren Umfeld. Insgesamt
wird auf einer Verkaufsflache im Segment Nahrungs- und
Genussmittel vonrd. 290 gm ein Umsatz von rd. 1,7 Mio. € generiert
(ohne Randsortimente).
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5.4.3 Erganzungsstandort ItzelstraBe (auBerhalb des Einzugsgebiets)

Die Abgrenzung des Erganzungsstandorts ItzelstraBe umfasst die Einzelhandelsag-
glomeration an der ltzelstraBBe mit dem LIDL-Lebensmitteldiscounter, dem DM-Droge-
riemarkt und dem Getrdnkemarkt, das Gelande der Alten Molkerei als Potenzialflache
sowie den in unmittelbarer Nahe befindlichen ALDI-Lebensmitteldiscounter am Bahn-

hof Bad Wildungen.
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Abbildung 20:Raumliche Abgrenzung des Ergdnzungsstandorts ItzelstraB3e (eigene, aktualisierte Darstel-
lung auf Basis des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts)



31

Dr.Lademann & Partner

Die StraBe An der Trift in Bad Wildungen als Standort fiir einen Verbrauchermarkt | Vertréglichkeitsanalyse zu einem

Einzelhandelsvorhaben

Raumliche Analyse

Lagebeschreibung
Der Standort liegt an der ItzelstraBe bzw. am
Bahnhof rd. 1 km von der Innenstadt entfernt.

Versorgungsfunktion
Ergdnzungsstandort

@-O-O stadtebau/Umfeld

Im Umfeld des Standorts befinden sich neben
Kleingarten und Wohnnutzungen auch Gewer-
bebetriebe und groBflachiger Einzelhandel mit
Angeboten im langfristigen Bedarf sowie der
Bahnhof Bad Wildungen.

Funktionale Analyse

O-0O-O Einzelhandelsstruktur
Der Standort ist hauptséchlich durch groBfla-
chige Nahversorgungsbetriebe gepragt.

O-O-@ Branchen-Mix
Es werden nahezu ausschlieBlich Sortimente des
kurzfristigen Bedarfs vorgehalten.

@-0O-O Magnetbetriebe
LIDL, ALDI, DM

O-O-@ Ergidnzende Nutzungen
Es befinden sich keine erganzenden Nutzungen
am Standort.

Stadtebauliche Analyse

O-@-O Bebauungsstruktur

Es handelt sich aktuell um einen zweiteiligen
Standort, bestehend aus der Einzelhandelsag-
glomeration an der ltzelstraBe (LIDL, dm) und
dem weiter 6stlich gelegenen ALDI-Markt am
Bahnhof. Beide Teile weisen dabei eine funktio-
nale Bauart auf.

@-O-O Erreichbarkeit MIV/OPNV

Uber die ItzelstraBe und die BahnhofsstraBe ist
eine sehr gute Erreichbarkeit mit dem MIV gege-
ben. Die Anbindung an den OPNV erfolgt tiber die
Bushaltestelle ItzelstraBe am Standort sowie
Uber den Bahnhof Bad Wildungen direkt auBer-
halb.

O-@-O FuBlaufige Erreichbarkeit

Esist die fuBlaufige Erreichbarkeit aus dem klei-
nen sudlich gelegenen Wohngebiet gegeben. Die
Altstadt und das nérdliche Baugebiet in Altwil-
dungen liegen rd. 600-700 m entfernt und sind
Uber ein FuBwegenetz an den Ergdnzungsstand-
ort angebunden.

@-O-O Stellplatzangebot

Auf den Sammelparkplatzen der Nahversor-
gungsbetriebe ist ein ausreichendes Stellplatz-
angebot vorhanden.

O-©-O Aufenthaltsqualitaten

Durch die funktionale Gestaltung des Standorts
ist keine besondere Aufenthaltsqualitat vorhan-
den.

@-O-O Leerstandssituation
Es konnten keine Leerstande verzeichnet wer-
den.

@-O-O Potenzialflichen und Planvorhaben
Das Gelande der Alten Molkerei stellt eine grof3e
Potenzialflache dar, welche fiir die Verlagerung
des E-CENTER Herkules genutzt werden soll.
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Abbildung 21: Blick auf den LIDL-Lebensmitteldiscounter an der ItzelstraBe (direkt auBerhalb des Ein-
zugsgebiets)

Abbildung 22: Blick auf den ALDI-Lebensmitteldiscounter an der ltzelstraBBe (direkt auBerhalb des Ein-
zugsgebiets)

Der Erganzungsstandort ItzelstraBe direkt auBerhalb des
Einzugsgebiets kann als stabil und voll funktionsfahig bezeichnet
werden. Er steht mit seinen nahversorgungs- und angrenzenden nicht-
zentrenrelevanten GroB3flachen in funktionaler Arbeitsteilung zur
Innenstadt. Insgesamt wird auf einer Verkaufsflache im Segment
Nahrungs- und Genussmittel von rd. 2.590 gm ein Umsatz von rd. 19,9
Mio. € generiert (ohne Randsortimente). Perspektivisch wird der
Standort durch die Verlagerung und Erweiterung des E-CENTER
Herkules von der Odershauser Stral3e noch weiter gestarkt.
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Vorhaben-und Wirkungsprognose

Marktanteils- und Umsatzprognose

Bei der Betrachtung des Einzugsgebiets eines Einzelhandelsbetriebs sind zwei Dimen-
sionen zu beachten:

B die rdumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets und
m die Hohe der Nachfrageabschdpfung in diesem Gebiet.

Wahrend das Einzugsgebiet den Raum représentiert, aus dem ein Handelsstandort re-
gelmaBig seine Kunden gewinnt, bezeichnet der Marktanteil den Umfang an Nach-
frage, den ein Handelsstandort aus diesem Gebiet binden kann.

Die Umsatzprognose flr das Einzelhandelsvorhaben basiert auf der Einschatzung er-
zielbarer Nachfrageabschdpfungen (Marktanteile) der geplanten Nutzungen im Ein-
zugsgebiet auf Grundlage von umfangreichen Erfahrungswerten und empirischen
Untersuchungen. Neben der Entfernung zum Vorhabenstandort wurden dabei auch
die Wettbewerbssituation im Raum sowie das Agglomerationsumfeld berticksichtigt.

Fur das Gesamtvorhaben mit 2.060 gm VKF ist davon auszugehen, dass es im Progno-
sejahr 2027 insgesamt einen Marktanteil im Einzugsgebiet von etwa 11 % erreichen
wird. Der prospektiv hochste Marktanteil wird dabei aufgrund des beabsichtigten
Betriebstyps im Segment Nahrungs- und Genussmittel erzielt. Aufgrund der rdum-
lichen Nahe sowie der Wettbewerbsstruktur liegt der Marktanteil in der Zone 1 bei rd.
32 %. Wenngleich die Entfernung in der Zone 2 zum Teil deutlich zu nimmt, so kann der
EDEKAim Lichte der Wettbewerbsstruktur (lediglich ein TEGUT-Markt ist hier ansassig)
sowie der verkehrlichen Erreichbarkeit dennoch eine erhfhte Ausrichtung der Kunden-
strome auf sich lenken und einen Marktanteil von rd. 20 % erzielen. Demgegenuber
nimmt der Marktanteil in der Zone 3 deutlich ab (rd. 10 %). Wenngleich am Altstandort
Odershauser Straf3e durch die SchlieBung des Herkules Markts sich kleinrdumig die
Versorgungslage verschlechtern wird, bt im Prognosejahr 2027 der sodann sehr leis-
tungsfahig aufgestellte Ergdnzungsstandort an der Itzelstra3e maBgebliche Wettbe-
werbsrelevanz auf.
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Marktanteile des Gesamtvorhabens nach Vorhabenrealisierung*

PeriodischerBedarf Zonel Zone 2 Zone 3 Gesamt
Marktpotenzial (Mio. €) 11,0 18,6 13,8 43,4
Umsatz Vorhaben (Mio. €) 3,2 34 1,3 8,0
Marktanteile 29% 18% 10% 18%
davon Nahrungs- und Genussmittel

Marktpotenzial (Mio. €) 9,4 15,9 11,9 37,2
Umsatz Vorhaben (Mio. €) 3,0 3,2 1,2 7,4
Marktanteile 32% 20% 10% 20%
davon sonstiger periodischer Bedarf

Marktpotenzial (Mio. €) 1,6 2,7 2,0 6,2
Umsatz Vorhaben (Mio. €) 0,2 0,2 01 0,6
Marktanteile 14% 9% 5% 9%
Marktpotenzial (Mio. €) 8,9 151 11,3 35,3
Umsatz Vorhaben (Mio. €) 0,2 0,2 01 0,5
Marktanteile 2,2% 1,4% 0,7% 1,4%
Marktpotenzial (Mio. €) 19,9 33,7 25,1 78,7
Umsatz Vorhaben (Mio. €) 34 3,6 1,4 8,5
Marktanteile 17% 11% 6% 11%

Quelle: Eigene Berechnungen. Werte gerundet. *Ohne Streuumsatze.

Tabelle 7: Marktanteile des EDEKA-Vorhabens innerhalb des Einzugsgebiets

Unter Berlcksichtigung zusatzlicher Streuumséatze von 10 %, die rdumlich nicht genau
zuzuordnen sind und aus der Potenzialreserve!’” gespeist werden, errechnet sich das
Gesamtumsatzpotenzial des Vorhabens. Danach wird sich der einzelhandelsrele-
vante Brutto-Umsatz des Vorhabens bei einer durchschnittlichen Flachenprodukti-
vitat vonrd. 4.600 € je gm Verkaufsflache auf insgesamt

rd. 9,4 Mio. € belaufen,

wovon mit rd. 8,3 Mio. € der Schwerpunkt auf das Segment Nahrungs- und Genussmit-
tel entfallt.

Die Flachenleistung fallt vergleichsweise niedrig aus und ist vor dem Hintergrund der
zunehmenden Wettbewerbsintensitat durch die fiir 2026 geplante Verlagerung des
Herkules E Center-Markts sowie der liberproportionalen Flachenerweiterung der Ge-
trankeabteilung zu betrachten.

7 Diese setzt sich aus Streukunden zusammen, die nur sporadisch am Vorhabenstandort einkaufen werden (z.B. Pendler, Touristen/

Besucher, Durchreisende, Zufallskunden sowie Verbraucher, die au3erhalb des Einzugsgebiets leben und nur hin und wieder am
Standort einkaufen).
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Umsatzstruktur des Gesamtvorhabens (nach Vorhabenrealisierung)

Branchenmix Verkaufsf!éche Flila'(j‘h.(.en—

ingm produktivitat**
Periodischer Bedarf 1.920 4.600 8,9
davon Nahrungs- und Genussmitte/ 1.780 4.600 83
EDEKA-Verbrauchermarkt* 1.380 5,400 7,5
EDEKA-Getrdnkeabteilung 400 2000 08
davon sonstiger periodischer Beaarf 140 4.400 06
EDEKA-Verbrauchermarkt 140 4.400 06
Aperiodischer Bedarf 140 3.800 0,5
EDEKA-Verbrauchermarkt 140 3.800 0,5
Gesamt 2.060 4.600 9,4
EDEKA-Verbrauchermarkt* 1.660 5.200 8,6
EDEKA-Getrankeabteilung 400 2.000 0,8

Quelle: Berechnungen Dr. Lademann & Partner. *inkl. Backerei. **in €/gm VKF. Werte gerundet.

Tabelle 8: Umsatzstruktur des EDEKA-Vorhabens

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Verlagerungund Erweiterung eines bereits
am Standort ansassigen Betriebs. Der bestehende Verbrauchermarkt (inkl. Backerei-
verkauf) hat mit seinen aktuellen Umsatzen seine Wirkung bereits in der Vergangenheit
induziert. Derzeit stellt sich die Umsatzstruktur (inkl. Streuumséatzen) am Standort
wie folgt dar:

Umsatzstruktur des EDEKA-Verbrauchermarkts* (status quo)

. Verkaufsflache Flachen-
Branchenmix . o
ingm produktivitat**
Periodischer Bedarf 750 5.700 4,3
davon Nahrungs- und Genussmitte/ 690 5.800 4,0
davon sonstigerperiodischer Beaarf 60 4.800 0,3
Aperiodischer Bedarf 70 4.000 0,3
Gesamt 820 5.600 4,6

Quelle: Berechnungen Dr. Lademann & Partner. *inkl. Backerei. **in €/gm VKF. Werte gerundet.
Tabelle 9: Umsatzstruktur des EDEKA-Vorhabens (Status quo)
Der Umsatzzuwachs?® (inkl. Streuumsétzen) wird somit im Worst Case insgesamt bei

rd. 4,8 Mio. € liegen. Davon entfallen rd. 4,3 Mio. € auf das Segment Nahrungs- und
Genussmittel.

18 Bei einem Erweiterungsvorhaben sind im Sinne des Baurechts nur die mit der Erweiterung erzielten Zusatzumsétze in der Auswir-

kungsanalyse prifungsrelevant, da der bestehende Betrieb seine Wirkungen bereits in der Vergangenheit entfaltet hat. Dabei sei
darauf hingewiesen, dass der Umsatz des Lebensmittelmarkts nicht proportional zur Verkaufsflache anwéchst. Vielmehr dient eine
Verkaufsflachenerweiterung auch dazu, den gestiegenen Anforderungen an eine bessere Warenprasentation und Convenience (z.B.
breitere Gange, niedrigere Regale etc.) Rechnung zu tragen. Somit sinkt die Warendichte je Quadratmeter und in Folge auch die
Raumleistung (Umsatz je Quadratmeter). Die mit der Modernisierung des Markts verbundene Steigerung der Attraktivitat und Aus-
strahlungswirkung wurde gleichwohl berlicksichtigt.
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Umsatzzuwachs des Gesamtvorhabens (durch Vorhabenrealisierung)

: Verkaufsflache Umsatz
Branchenmix . -
ingm inMio. €
periodischer Bedarf 1.170 4,6
davon Nahrungs- und Genussmittel 1.090 4,3
davon sonstigerperiodischer Bedarf 80 g3
aperiodischer Bedarf 70 0,3
Gesamt 1.240 4,8

Quelle: Berechnungen Dr. Lademann & Partner.

Tabelle 10: Umsatzzuwachs des EDEKA-Vorhabens durch Vorhabenrealisierung

Daraus ergeben sich folgende Marktanteilszuwachse im Einzugsgebiet im Falle der
Vorhabenrealisierung:

Marktanteilszuwachs des Vorhabens im Einzugsgebiet (durch Vorhabenrealisierung)*

PeriodischerBedarf Zonel Zone 2 Zone 3 Gesamt
Marktpotenzial (Mio. €) 11,0 18,6 13,8 43,4
Umsatzzuwachs Vorhaben (Mio. €) 17 1,6 0,8 4,1
Marktanteilszuwachs (%-Punkte) 16% 9% 6% 9%
davon Nahrungs- und Genussmittel

Marktpotenzial (Mio. €) 9,4 159 11,9 37,2
Umsatz Vorhaben (Mio. €) 1,6 15 0,7 3,8
Marktanteile 17% 10% 6% 10%
davon sonstiger periodischer Bedarf

Marktpotenzial (Mio. €) 1,6 2,7 2,0 6,2
Umsatzzuwachs Vorhaben (Mio. €) 0,12 0,12 0,05 0,3
Marktanteilszuwachs (%-Punkte) 8% 4% 3% 4,7%
Marktpotenzial (Mio. €) 8,9 151 11,3 35,3
Umsatzzuwachs Vorhaben (Mio. €) 01 0,09 0,0 0,2
Marktanteilszuwachs (%-Punkte) 1,1% 0,6% 0,4% 0,6%
Marktpotenzial (Mio. €) 19,9 33,7 251 78,7
Umsatzzuwachs Vorhaben (Mio. €) 1,8 1,7 0,8 4,3
Marktanteilszuwachs (%-Punkte) 9% 5% 3% 6%

Quelle: Eigene Berechnungen. Werte gerundet. *Ohne Streuumséatze.

Tabelle 11: Marktanteilszuwachs des EDEKA-Vorhabens durch Vorhabenrealisierung
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Fur das Vorhaben ist zuklinftig von einem prospektiven
Marktanteil innerhalb des Einzugsgebiets bezogen auf das
Segment Nahrungs- und Genussmittel von insgesamt rd. 20 %
auszugehen. Nach den Modellrechnungen ergibt sich daraus,
unter zusatzlicher Berlicksichtigung von Streuumsatzen, ein
Umsatzpotenzial im Segment Nahrungs- und Genussmittel von
insgesamt rd. 8,3 Mio. €. Der durch die Erweiterung und
Modernisierung generierte prifungsrelevante Mehrumsatz im
Segment Nahrungs- und Genussmittel belauft sich auf
insgesamt rd. 4,3 Mio. € (inkl. Streuumsatz).

Der zuklinftig am Standort erzielte Gesamtumsatz belduft sich
aufrd. 9,4 Mio. € (+4,8 Mio. € gegenuber Status quo).
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Wirkungsprognose

Vorbemerkungen

Im Rahmen der Wirkungsprognose wird untersucht, wie sich der prognostizierte
Mehrumsatz des Vorhabens unter Berticksichtigung der raumlichen Verteilung auf den
Einzelhandel im Einzugsgebiet auswirken wird. Hierbei wird angenommen, dass das
Vorhaben bis zum Jahr 2027 versorgungswirksam wird.

Die Umverteilungswirkungen werden auf Basis der bestehenden Einzelhandelsum-
satze (stationarer Einzelhandel im jeweiligen Bezugsraum) ermittelt. Dabei muss zu-
nachst die Verteilung der Wirkung des Vorhabenumsatzes mit Kunden aus der
jeweiligen Einzugsgebietszone auf die einzelnen untersuchten Versorgungslagen
(zentraler Versorgungsbereich, Streulagen bzw. sonstige Lagen) prognostiziert wer-
den. Einen wichtigen Anhaltspunkt daftr liefern die bisherige Verteilung der Umsatze,
die Typgleichheit bzw. Typahnlichkeit des Angebots sowie die Entfernung zum Vorha-
benstandort.

Die Auswirkungen des Vorhabens sind im Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmit-
tel nicht direkt am Marktanteilszuwachs ablesbar. Vielmehr missen fiir eine fundierte
Wirkungsabschatzung die Veranderungen der Nachfrageplattform bis zum Zeitpunkt
der Marktwirksamkeit des Vorhabens (prospektiv 2027) sowie die Nachfragestrome
bericksichtigt werden:

B Der aktuell vom EDEKA-Markt (inkl. Backerei) generierte Umsatz ist vom Be-
standsumsatz abzuziehen, da der Markt nicht ,gegen sich selbst“ wirken kann.

B Aus der perspektivisch stabilen Entwicklung des Nachfragepotenzials im Einzugs-
gebiet lassen sich keine signifikanten wirkungsverscharfenden oder wirkungsmil-
dernden Effekte ableiten. Mit Blick auf die einzelnen Zonen zeigt sich allerdings,
dass die bereits vorhandenen Betriebe (in Héhe der aktuellen Bindung des Nach-
fragepotenzials) in den Zonen 1 und 3 (Bad Wildungen) von einem Marktwachs-
tum infolge der Bevolkerungszunahme profitieren bzw. die Betriebe in der Zone 2
(Gemeinde Edertal) von einer Marktschrumpfung infolge der Bevodlkerungsab-
nahme betroffen sein werden. Diese Effekte sind zwar nicht vorhabeninduziert, er-
héhen bzw. reduzieren allerdings die Kompensationsmdglichkeiten des
Einzelhandels und ist somit wirkungsmildernd fiir die Zonen 1 und 3 sowie wir-
kungsverscharfend fiir die Zone 2 zu beriicksichtigen.

® Wirkungsmildernd schlagt ferner zu Buche, dass das Vorhaben in der Lage sein
wird, bisherige Nachfrageabflisse aus dem Einzugsgebiet bzw. den eigenen Ein-
zugsgebietszonen zu reduzieren. Das hei3t, der mit Kunden aus dem Einzugsgebiet
getatigte Vorhabenumsatz muss nicht vollstandig zuvor den Handlern vor Ort zu-
gutegekommen sein. Vielmehr lenkt das Vorhaben auch bisherige
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Nachfrageabfliisse auf sich um. Dieser Effekt schlagt umso starker zu Buche, je
hoher die Kaufkraftabfliisse derzeit sind. Fur das betreffende Einzugsgebiet ist ak-
tuell von signifikanten Kaufkraftabflissen auszugehen. Die Verbraucher kaufen
somit gegenwartig in betrachtlichem MaB3e an Standorten auB3erhalb des Einzugs-
gebiets ein. Da mit der Vorhabenrealisierung ein Teil dieser Kaufkraftabflisse zu-
rickgeholt werden kann, fihrt das Vorhaben auch zu spirbaren
Umsatzriickgangen an Versorgungsstandorten auBBerhalb des Einzugsgebiets, die
von den Abfliissen profitieren. Uberschligig wurden daher auch die Auswirkun-
gen gegen diese Standorte (direkt auBerhalb des Einzugsgebiets) berechnet.

Erst flir den so bereinigten Umverteilungsumsatz ist anzunehmen, dass er zulasten an-
derer bestehender Einzelhandelsbetriebe im Einzugsgebiet umverteilt wird.

Die Wirkungen des Vorhabens im Randsortimentsbereich werden tber die Nachfra-
geabschdpfung im Einzugsgebiet, also Gber den Marktanteil bzw. dessen Zuwachs
abgebildet. Geht man davon aus, dass ein Vorhaben auch immer gewisse Anteile ohne-
hin abflieBender Nachfrage auf sich umlenkt, kann bei einem Marktanteilszuwachs von
etwa 4 %-Punkten bei den sonstigen periodischen Sortimenten (insbesondere das
Segment Drogerie-, Parflimerie-, Kosmetikartikel) sowie weniger als 1 %-Punkt bei den
aperiodischen Randsortimenten angenommen werden, dass die Wirkungen auf den
Einzelhandel vor Ort kritische GréBenordnungen bei weitem nicht erreichen. Wirde
man die Umséatze im aperiodischen Bedarfsbereich auf die einzelnen moglichen Sorti-
mentsbereiche herunterbrechen und auf ein volles Geschéftsjahr beziehen, wirde sich
zeigen, dass die jeweiligen Marktanteilszuwachse und damit auch die Umsatzumver-
teilungswirkungen durch die Vorhabenrealisierung nur sehr gering waren. Vor diesem
Hintergrund wird auf umfangreiche Berechnungen der Umsatzumverteilungswirkun-
gen in den Randsortimentsbereichen verzichtet.

Prospektive Umsatzumverteilungswirkungen im Segment Nah-
rungs- und Genussmittel

Aktuell generieren die innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets anséssigen vorha-
benrelevanten Betriebe im Segment Nahrungs- und Genussmittel einen Umsatz von
insgesamt rd. 24,2 Mio. €. Aufgrund der insgesamt stabilen Einwohnerentwicklung wird
sich dieser bis zum Zeitpunkt der Marktwirksamkeit kaum verandern. Da der zu erwei-
ternde EDEKA-Markt nicht gegen sich selbst wirken kann, ist der aktuelle Umsatz von
EDEKA (inkl. Backerei) in Hohe von rd. 4,0 Mio. € vom Bestandsumsatzvolumen abzu-
ziehen. Zuséatzlich wurde berticksichtigt, dass die bestehenden Betriebe durch das im
Jahr 2026 an den Markt gehende Herkules E-CENTER-Projekt gewisse Umsatzriick-
gange erleiden (anteilig rd. -1,4 Mio. €).
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Somit belduft sich der Gesamtumsatz im Segment Nahrungs- und Genussmittel
innerhalb des Einzugsgebiets zum Jahr der prospektiven Marktwirksamkeit in
2027 aufrd. 18,9 Mio. € (ochne Randsortimente).

Das Vorhaben wird mit Kunden aus seinem Einzugsgebiet einen Mehrumsatz im Seg-
ment Nahrungs- und Genussmittel von rd. 3,8 Mio. € erzielen (ohne rd. 0,4 Mio. €
Streuumsatze). Wirkungsmildernd ist zu berticksichtigen, dass das Vorhaben dazu in
der Lage sein wird, bisherige Kaufkraftabfliisse aus dem Einzugsgebiet zu binden (rd.
2,6 Mio. €). Nach Berticksichtigung dieser Effekte betragt der innerhalb des Einzugs-
gebiets umverteilungsrelevante Vorhabenumsatz rd. 1,3 Mio. €. Stellt man diesen dem
Einzelhandelsumsatz im Segment Nahrungs- und Genussmittel innerhalb des Einzugs-
gebiets in Hohe von knapp 18,9 Mio. € (ohne EDEKA-Vorhaben) gegenliber, ergibt sich
prospektiv eine Umsatzumverteilung von

im Schnitt rd. 7 %.

Das Vorhaben wirkt sich jedoch unterschiedlich stark auf die untersuchten Versor-
gungsbereiche im Einzugsgebiet aus. Grundsatzlich werden die Wirkungen aufgrund
der Distanzen innerhalb des Nahbereichs (Zone 1) héher ausfallen als in der Zone 2 so-
wie der Zone 3. Mit Blick auf den ZVB Innenstadt Bad Wildungen zeigt sich, dass dieser
mit rd. 7 % von dem Vorhaben tangiert ist. Gegenliber den im zentrale Versorgungsbe-
reich NZ Reinhardshausen ansdssigen Betrieben sind die vorhabeninduzierten Um-
satzriickgange so gering (<0,1 Mio. €), dass die Umverteilungsquoten nicht mehr
nachgewiesen werden kénnen.

Im Folgenden sind die Umverteilungswirkungen fiir die einzelnen Standortlagen inner-
halb des Einzugsgebiets dargestellt.

Wirkungsprognose des Gesamtvorhabens in Bad Wildungen - Umsatzzuwachs (2027)

Zonel Zone2 ZVBlnnenstadt NZReinhards- Zone 3

Nahrungs-und Genussmittel Gesamt Gesamt  BadWildungen hausen Gesamt Cesat
Umsatzvor Ort aktuell 5,52 7,70 9,26 1,72 10,97 24,19
abzgl./zzgl. Umsatzriickgang/anstieg durch 0,01 -0,10 013 0,01 014 0,04
Marktschrumpfung/wachstum

abzgl. Bestandsumsatz des EDEKA-Markts -4,00 - - - - -4,00
abzgl. Umsatzruc.kfgang Edeka Herkules -0,19 0,23 0,85 0,09 0,94 136
ltzelstraBe (anteilig)

Umsatzvor Ort (2027) 1,34 7,37 8,53 1,64 10,17 18,87
Vorhabenumsatz(ohne Streuumsétze) 1,60 1,51 0,64 0,07 0,71 3,83
abzgl. Ruckholung von Kaufkraftabfliissen

(Umlenkung heutiger Abfliisse) 150 Eer -0.07 -0.01 0,08 225
innerhalb des Einzugsgebiets 0,10 0,54 057 0,06 0,63 128

umverteilungsrelevanter Vorhabenumsatz

Umsatzumverteilungin % vom Umsatz

des bestehenden Einzelhandels (2027)

Quelle: Eigene Berechnungen. Werte gerundet. Umsatzriickgénge < 0,1 Mio. € rechnerisch nicht nachweisbar.

Tabelle 12: Prospektive Umsatzumverteilungswirkungen des Vorhabens im Segment Nahrungs- und Ge-
nussmittel
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Um die Auswirkungen auf umliegende Standorte auBBerhalb des Einzugsgebiets bewer-
tenzu kdnnen, haben Dr. Lademann & Partnerim Rahmen einer Giberschlagigen Worst-
Case-Betrachtung den Umsatzanteil des Vorhabens, der derzeit Einzelhandelsstand-
orten auBerhalb des Einzugsgebiets zuflieBt und kinftig in das Einzugsgebiet zurtck-
geholt werden kann (rund 2,6 Mio. €), sowie die Streuumséatze (rund 0,4 Mio. €)
vollstandig gegen die nachstgelegenen Standorte auBerhalb des Einzugsgebiets ge-
rechnet.

Im Prognosejahr 2027 wird der Herkules E-Center-Markt bereits am neuen Standort
Itzelstra3e marktaktiv sein. Unter Berticksichtigung der Umsatzriickgange zulasten der
dort bereits ansassigen Betriebe wird der Markt dennoch zu einer Umsatzerhéhung am
Erganzungsstandort ItzelstraBe fihren. Die durch das hier geprifte Vorhaben indu-
zierten Umsatzumverteilungswirkungen wird sich bei rd. 7 % bewegen. Zum selben
Zeitpunkt wird der Standort Odershduser Stral3e seine urspringliche Versorgungs-
funktion vollstandig verloren haben.

Zulasten sonstiger nicht erfasster Standortlagen liegen die Wirkungen noch deutlich
darunter.

Die Umsatzumverteilungswirkungen durch die Umstrukturierung und
Erweiterung des EDEKA-Markts An der Trift im Stadtteil Altwildungen
erreichen nach den Prognosen von Dr. Lademann & Partnerim
Segment Nahrungs- und Genussmittel innerhalb des Einzugsgebiets
Werte von im Schnitt etwa 7 %. Die héchste Betroffenheit ergibt sich -
unter zusatzlicher Berlcksichtigung der Wirkungen des Herkules E-
Center-Markts - fiir die Streulagen in Edertal (rd. -7 %, rd. -0,5 Mio. €).
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Bewertungdes Vorhabens

Zu den Bewertungskriterien

Das Vorhaben in der StraBBe An der Trift in Bad Wildungen mit einer geplanten Gesamt-
verkaufsflache von 2.060 gm ist Adressat des § 11 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr.

4,

8aund 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB sowie § 1 Abs. 4 BauGB. AuBerdem sind die Best-

immungen der Landesplanung Hessen'® und der Regionalplanung fiir Nordhessen?° zu
bertcksichtigen.

Demnach sind folgende, additiv verknupfte Kriterien flir die Zulassigkeit eines groB3fla-
chigen Einzelhandelsvorhabens von Bedeutung:

GroBflachige Einzelhandelsvorhaben sind nur in Ober- und Mittelzentren zulassig.
Zur Grundversorgung sind groBflachige Einzelhandelsvorhaben bis zu einer Ver-
kaufsflache von 2.000 gm auch in den zentralen Ortsteilen von Grundzentren zu-
lassig. Die zentralen Ortsteile sind in den Regionalplénen festzulegen (LEP 2020 6-
1(Z) - Zentralitatsgebot).

GroBflachige Einzelhandelsvorhaben sollen sich nach Verkaufsflache, Einzugsbe-
reich und Sortimentsstruktur in das zentralértliche System einfligen. Gegebenen-
falls sollen interkommunale Vereinbarungen getroffen werden (LEP 2020 6-2 (G)
- Kongruenzgebot).

Sondergebiete flir groBflachigen Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO
ddrfen nurin denim Regionalplan festgelegten Vorranggebieten Siedlung an stad-
tebaulich integrierten Standorten dargestellt bzw. festgesetzt werden. Ausnahmen
sind moglich, soweit diese im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang mit stad-
tebaulich integrierten Standorten festgelegt werden (teilintegrierte Standorte).
Vorhaben, die aufgrund ihres Warenangebotes fiir eine Ansiedlung in den Vorrang-
gebieten Siedlung oder an stadtebaulich integrierten Standorten ungeeignet sind
(z.B. Baustoff-, Bau-, Garten-, Reifen-, Kraftfahrzeug- und Brennstoffmarkte), sind
auch auBerhalb von Vorranggebieten Siedlung an stadtebaulich nicht integrierten
Standorten zuléssig.

Bei groBflachigen Einzelhandelsvorhaben, die weder in Vorranggebieten Siedlung
an stadtebaulich integrierten Standorten noch an teilintegrierten Standorten er-
richtet oder erweitert werden, sind die in der Begriindung aufgefiihrten innen-
stadtrelevanten Randsortimente auf 10 % der Gesamtverkaufsflache, hchstens
800 gm, zu begrenzen.

19

20

Vgl. Landesentwicklungsplan Hessen 2020 (LEP).
Vgl. Regionalplan Nordhessen 2009.
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Bei der Ansiedlung von grof3flachigen Einzelhandelsvorhaben sind deren Auswir-
kungen auf die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie deren Umweltaus-
wirkungen vertieft zu untersuchen (LEP 2020 6-3 (Z) - Integrationsgebot).

Im Regionalplan Nordhessen 2009 hei3t es erganzend zum Integrationsgebot,
dass ,Sondergebiete flr groBflachigen Einzelhandel gemaf § 11 Abs. 3 BauNVO nur
inden ,Vorranggebieten Siedlung” zulassig [sind]. Sofern sie nicht in die bestehen-
den zentralen Versorgungsbereiche integriert werden kdnnen, mussen sie eine
enge bauliche und funktionelle Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebieten
aufweisen”.

Ferner wird im Regionalplan Nordhessen hinzugefligt: ,Bei der geplanten Errich-
tung und Erweiterung groBflachiger Einzelhandelsvorhaben auBerhalb der Innen-
stadtbereiche oder Stadt- und Ortsteilzentren sind innenstadtrelevante
Sortimente auszuschlieBen bzw. so zu begrenzen, dass keine wesentlichen negati-
ven Auswirkungen auf o0.g. Geschéaftszentren und Versorgungskerne zu erwarten
sind.”

B GroBflachige Einzelhandelsvorhaben dirfen nach ihrer Art, Lage und GréBe die
Funktionsfahigkeit stadtebaulich integrierter Versorgungslagen der Standort- und
Nachbarkommunen nicht beeintrachtigen (LEP 2020 6-4 (Z) - Beeintrachti-
gungsverbot).

Dies gilt nach dem Regionalplan auch fiir die nicht mehr als unwesentliche Beein-

trachtigung des wohnungsnahen Angebots mit Gitern des kurzfristigen Bedarfs
(insbesondere Lebensmittel).

B Beider Ansiedlung von grof3flachigen Einzelhandelsvorhaben soll eine Anbindung
an den OPNV erfolgen (LEP 2020 6-7 (G)).

Zudem ist neben den bereits angesprochenen Belangen zu priifen, ob das Vorhaben
zentrale Versorgungsbereiche und die verbrauchernahe Versorgung mehr als unwe-
sentlich beeintrachtigt.

Weitere Belange der Raumordnung und Landesplanung (Natur und Umwelt, Wirt-
schaft, Arbeitsmarkt, Wohnen, Landschaft etc.) sind nicht Gegenstand dieser v.a.
marktanalytischen Untersuchung.

Dartiber hinaus ist das Vorhaben auf seine Kompatibilitdt mit dem kommunalen Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept aus 2021 hin zu prifen.
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Zur zentralortlichen Zuordnung

Das ,Kongruenz- bzw. Zentralitdtsgebot®, wonach ein Vorhaben nach Umfang und
Zweckbestimmung der jeweiligen Stufe des Zentralen Orts entsprechen muss, zielt auf
die Einfligung in den Verflechtungsraum ab. Danach ist ein Vorhaben raumordnerisch
zuldssig, wenn sein Einzugsgebiet in etwa dem Verflechtungsraum entspricht, d.h.
nicht wesentlich Gber diesen hinausreicht und funktional der Aufgabe innerhalb des
zentralGrtlichen Gefliges entspricht. Das Zentralitatsgebot stellt auf die Lage in einem
zentralen Ortsteil ab.

DerVorhabenstandort liegt im siedlungsstrukturell zusammenhéngenden Bereich zwi-
schen Altwildungen und der Kernstadt Bad Wildungen und ist damit funktional dem
zentralen Siedlungsbereich zuzuordnen. Eine eigenstandige, vom zentralen Ortsteil
abgesetzte Standortlage liegt nicht vor. Ein Zielkonflikt mit dem Zentralitatsgebot ist
vor diesem Hintergrund nicht erkennbar.

Bad Wildungen ist gemal dem Landesentwicklungsplan Hessen 2020 und dem Regi-
onalplan Nordhessen als Mittelzentrum ausgewiesen. Von ihrer raumordnerischen
Funktion her ist die Stadt demnach als Standort fiir groBfléchige Einzelhandels-
betriebe geeignet. Funktional entspricht das Vorhaben den Versorgungsaufgaben ei-
nes Mittelzentrums.

Das Vorhaben ist schwerpunktmaBig auf den taglichen Bedarf ausgerichtet und dient
somit hauptsachlich der zukunftsfahigen Absicherung der Grundversorgung. Mindes-
tens 90 % seines Umsatzes wird das Vorhaben mit Einwohnern des Verflechtungsbe-
reichs des Mittelzentrums generieren. Die restlichen 10 % des Umsatzes sind rdumlich
nicht eindeutig zuordbare Streuumsatze. Diese werden durch Pendler, Durchreisende,
Touristen/ Gaste und Einwohner aus den angrenzenden Ortschaften auBerhalb des
Einzugsgebiets etc. erwirtschaftet. Aufgrund der hohen Anzahl an Berufspendlern und
Gasten des Gesundheitstourismus wird ein groBer Teil der Streukunden aus Arbeitneh-
mern der umliegenden Gemeinden und Gasten bestehen.

Das Einzugsgebiet des Vorhabens konzentriert sich schwerpunktmagig auf die
Siedlungsbereiche von Bad Wildungen, insbesondere den nérdlichen Kernstadt-
bereich. Umsatzanteile aus dem Umland, insbesondere aus Teilbereichen der Ge-
meinde Edertal, ergeben sich aus bereits bestehenden Verflechtungen. Eine
Beeintrachtigung der eigenstandigen Nahversorgungsfunktion der Gemeinde Edertal
als Grundzentrum ist vor dem Hintergrund der moderaten Hohe der Marktanteile sowie
unter Berticksichtigung der nachfolgenden Ausfiihrungen zum Beeintrachtigungsver-
bot nicht abzuleiten.
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Das Vorhaben wird dem Kongruenz- und dem Zentralitatsgebot
gerecht. Das weiterhin klar auf die Nahversorgung fokussierte
Vorhaben fligt sich demnach hinsichtlich GroBe und Einzugsbereich in
das zentral6rtliche Geflige ein.

7.3

Zu den Auswirkungen auf die zentralen Versor-
gungsbereiche und die Nahversorgung

Ausgewogene Versorgungsstrukturen und damit die Funktionsféhigkeit von Zentralen
Orten setzenvoraus, dass die zentralen Versorgungsbereiche nicht mehrals unwe-
sentlich beeintrachtigt werden (Beeintrachtigungsverbot). Die verbrauchernahe
Versorgung beinhaltet die wohnortnahe Bereitstellung von Gltern des taglichen (nah-
versorgungsrelevanten) Bedarfs. Eine méglichst flichendeckende Nahversorgung
dient primar dem Ziel, einen aufgrund der Bedarfs- und Einkaufshaufigkeit unverhalt-
nismaBigen Zeit- und Wegeaufwand mit allen negativen Sekundarwirkungen zu ver-
meiden.

Die Uberpriifung der eventuellen Beeintrachtigung der zentralen Versorgungsbereiche
und der Nahversorgung erfolgte im Kapitel zur Wirkungsprognose. Es stellt sich die
Frage, ob es tiber die im Rahmen der Wirkungsprognose ermittelten marktanalytischen
Auswirkungen hinaus zu Beeintrachtigungen des bestehenden Einzelhandels kommen
kann. Im Kern geht es um die Einschdtzung, ob die ermittelten Umsatzumvertei-
lungseffekte fiir eine gréBere Anzahl von Betrieben so gravierend sind, dass als
Folge von Betriebsaufgaben eine Funktionsschwachung oder gar Ver6dung der
Zentren droht, bzw. die Nahversorgung gefahrdet ist.

Die Beantwortung der Frage, wann zentrale Versorgungsbereiche sowie die Nahversor-
gung in ihrer Funktionsfahigkeit beeintrachtigt sind, bedarf einer Priifung der konkre-
ten Umstadnde im Einzelfall. Allerdings ist in der Rechtsprechung verschiedener
Oberverwaltungsgerichte (vgl. u.a. OVG Mlnster, AZ 7A 2902/93, OVG Bautzen, Be-
schluss1BS108/02,06.06.2002) die Meinung vertreten worden, dass als Anhaltswert
ab einer Umsatzumverteilung von 10 % mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den
bestehenden Einzelhandel nicht auszuschlieBen sind (sog. Abwagungsschwellenwert).
Dabeiist allerdings immer die jeweilige Ausgangslage in den Zentren und/oder Nahver-
sorgungslagen zu bertcksichtigen. Sofern Anhaltspunkte (z.B. leistungsfahig aufge-
stellte Magnetbetriebe, stabile Kundenfrequenz, hohe stadtebauliche Qualitat,
moderate Wettbewerbssituation) daflir vorliegen, dass es sich um einen besonders
leistungsfahig aufgestellten Standortbereich handelt, muss auch ein absatzwirt-
schaftlich ermittelter Umsatzriickgang von mehr als 10 % nicht zwangslaufig schadli-
che Folgewirkungen nach sich ziehen. Sofern ein Standortbereich jedoch gravierende
stadtebauliche Mangel erkennen lasst (z.B. hohe Leerstandsquote, Trading-Down-
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Tendenzen, vorgeschadigte Magnetbetriebe), kann umgekehrt auch schon ein Um-
satzriickgang von weniger als 10 % schadliche Auswirkungen nach sich ziehen.

Diein Rede stehende Vorhabenverkaufsflache (2.000 gm VKF fiir Edeka, 60 gm fiir
Backereiverkauf) wurde ausgehend von einer gréBeren Dimensionierung mitdem RP
Kassel vorabgestimmt. Auf Grundlage der abweichenden Eingangsdaten weist Vor-
haben wird eine prospektive Umsatzumverteilungsquote von im Schnitt 7 % innerhalb
des Einzugsgebiets ausldsen und den 10 %-Abwagungsschwellenwert unterschreiten.
Da das Vorhaben eine interkommunale Bedeutung besitzt kann eine vorhabenindu-
zierte Schwachung oder gar SchlieBung der Betriebe im Untersuchungsraum nicht per
se ausgeschlossen werden, weshalb im Folgenden eine detaillierte Bewertung bzw.
stadtebauliche Einordnung der Auswirkungen erfolgt:

Mit Blick auf die prozentuale Umsatzumverteilung sind die Betriebe in den sonstigen
Lagen der Zone 1 am starksten von dem Vorhaben betroffen. Hier sind neben zwei
Tankstellen-Shops noch ein kleiner Getrankeshop (GETRANKE STEINMETZ) ansassig.
Sowohl die beiden Tankstellen-Shop als auch der Getrankeshop befinden sich jeweils
in solitérer Lage und leisten lediglich einen ergdnzenden Beitrag zur (qualitativen)
Nahversorgung innerhalb des Stadtteils Altwildungen. Ein Wegbrechen der Angebote
sowie eine Schwachung der Nahversorgung kann fiir diese drei Betriebe kann
trotz einer Umsatzumverteilungvon 7 %in jedem Fall ausgeschlossen (-0,1 Mio. €).
So sind die beiden Tankstellen in ihrer Handelsstruktur primar auf den Verkauf von
(PKW)-Treibstoff sowie erganzende Serviceleistungen rund um den PKW ausgerichtet.
Der Verkauf von Lebensmitteln macht dabei nur einen kleinen Teil des Gesamtumsat-
zes und nimmt lediglich eine erganzende Funktion (Mitnahme-Effekte) ein, welche im
Zuge der Vorhabenrealisierung nicht aufgegeben wird. Fir den Getrankeshop gilt es
zudem zu berlcksichtigen, dass dieser bereits heute von einem etablierten Kunden-
stamm profitiert. Diese Kunden werden auch zukuinftig auf die serviceorientierten An-
gebote des Getrankeshops ausgerichtet sein (Lieferdienst). Zudem duirfte der Betrieb
einen wesentlichen Umsatzanteil aus der Belieferung der Gastronomie erzielen.

Die Betriebe in den sonstigen Lagen der Zone 2 sind mit einer Umsatzumverteilungs-
quote von rd. 7 % durch das Umstrukturierungsvorhaben betroffen. Als einziger struk-
turpragender Lebensmittelbetrieb leistet hier ein TEGUT-Verbrauchermarkt eine
wichtige Versorgungsaufgabe fur die einzelnen Ortsteile der Flachengemeinde Edertal.
Aufgrund der verkehrlichen ErschlieBung des Vorhabenstandorts tUber die B 485 flr
einen GroBteil der Bewohner von Edertal sowie der nach Vorhabenrealisierung attrak-
tiven Performance des EDEKA-Markts in Altwildungen wird der TEGUT sptrbare Um-
satzeffekte aufweisen. Dennoch schlieBen die Gutachter eine vorhabeninduzierte
Betriebsaufgabe des TEGUT-Verbrauchermarkts aus. Hintergrund ist, dass der TEGUT-
Markt mit rd. 1.100 gm eine - flir die Gemeindegrdf3e - angemessene Verkaufsflache
verfligt und einen zeitgemaBen Marktauftritt aufweist. Darliber hinaus profitiert der
Markt als einziger strukturpragender Lebensmittelbetrieb von einer starken
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Marktstellung innerhalb von Edertal. Hinzu kommt, dass der TEGUT-Markt neben den
Bewohnern der Gemeinde Edertal auch von Touristen/ Besucher des Nationalparks
Kellerwald-Edersee als Einkaufsstandort mit genutzt wird. Diese werden aufgrund der
rdumlichen Nahe auch zukiinftig die Einkdufe an diesem Standort tatigen.

Ferner bestehen in den sonstigen Lagen der Zone 2 noch kleinteilige Lebensmittelbe-
triebe (sog. Dorfladen) und Betriebe des Lebensmittelhandwerks (Backereien und
Metzgereien). Diese sind in ihrer Angebotsstruktur stark spezialisiert und auf die lokale
Bevdlkerung des jeweiligen ausgerichtet. Wenngleich der Wochen- bzw. Kofferraum-
Einkauf bereits heute als auch zuklinftig an anderen Standorten (u.a. dem Vorhaben-
standort) getéatigt wird, so werden die Betriebe weiterhin von ihrer etablierten Nach-
frageplattform als Erganzung genutzt. Vor diesem Hintergrund gehen die Gutachter
trotzderrechnerisch erhéhten Umsatzriickgange gegeniiber den Betriebeninder
Zone 2 nicht davon aus, dass deren Fortbestand durch das Umstrukturierungs-
vorhaben in Altwildungen gefahrdet sind.

MaBgeblich fur die fehlende Beeintrachtigung der Gemeinde Edertal ist zudem, dass
ein erheblicher Teil der durch das Vorhaben generierten Umsatze auf die Umlenkung
bereits bestehender Kaufkraftabfllsse zurtickzufiihren (u.a. in Richtung Itzelstral3e)
ist, die dem Einzelhandelsstandort Edertal schon heute nicht zur Verfligung stehen. Vor
dem Hintergrund, dass das Gesamtvorhaben selbst lediglich rd. 20 % der Kaufkraft
fiir Nahrungs- und Genussmittel in einem Teilbereich der Gemeinde Edertal bin-
det und somit weiterhin etwa 80 % des Nachfragevolumens anderen Angebots-
standorten zuflieBen, sowie angesichts einer Zentralitdt von unter 50 % im
Teilbereich Edertals verbleibt auch kiinftig ein ausreichendes Nachfragepotenzial, um
insbesondere die Tragfahigkeit des strukturpragenden Lebensmitteleinzelhandels in
Edertal zu erhalten. Die prozentualen Umsatzriickgange lassen keine strukturelle Be-
eintrachtigung der Nahversorgung und ihrer Entwicklungsperspektiven erkennen.

Der ZVB Innenstadt Bad Wildungen verzeichnet eine Umsatzumverteilungsquote von
rd. 7 %, welche unterhalb des kritischen Schwellenwerts liegt. Die strukturpragenden
Lebensmittelbetriebe sind leistungsfahig aufgestellt und anders als das Vorhaben pro-
filiert, so dass sich die Besuchsanlasse unterscheiden. So ist der NETTO-Lebensmittel-
discounter in der Flrstengalerie modern aufgestellt und verfligt tiber eine flr Lebens-
mitteldiscounter vergleichsweise groBe Verkaufsflaiche. Wenngleich der EDEKA-
Frischdienst demgegentiber in seiner VerkaufsflaichengréBe deutlich kleiner ist, so
kann dieser mit einem qualitativ hochwertigen Angebot in der Kundenansprache tber-
zeugen. Darlber hinaus sei darauf hingewiesen, dass sich die Innenstadt von Bad Wil-
dungen durch einen breiten Nutzungsmix auszeichnet und dementsprechend eine
Vielzahl an Besuchsanldssen bietet und von Kopplungseffekten profitiert. Eine Funk-
tionsstérung des zentralen Versorgungsbereichs kann somit in jedem Fall ausge-
schlossen werden.




48

Dr.Lademann & Partner

Die StraBe An der Trift in Bad Wildungen als Standort fiir einen Verbrauchermarkt | Vertréglichkeitsanalyse zu einem
Einzelhandelsvorhaben

Gegenuiber den Betriebenim ebenfallsin der Zone 3 verortete Handelsschwerpunkt NZ
Reinhardshausen sind die ermittelten Umsatzumverteilungswirkungen so gering,
dass diese unterhalb der rechnerischen Nachweisbarkeitsgrenze (< 0,1 Mio. €) liegen?!
und sich im Bereich der Gblichen konjunkturellen Schwankungen bewegen. Eine vor-
habeninduzierte SchlieBung der ansonsten marktfahigen Betriebe kann im Zuge
des Vorhabens im NZ Reinhardshausen kann daher in jedem Fall ausgeschlossen
werden.

Da das Vorhaben einen Teil seines Umsatzes aus der Riickholung bisheriger Kaufkraft-
abflusse generieren wird, wurden Uberschlagig die Auswirkungen auf die Nahversor-
gungslagen unmittelbar auBerhalb des Einzugsgebiets ermittelt. Flr die
untersuchten Einzelhandelslagen ergeben sich Umsatzumverteilungsquoten von rd.
7 %. Bei der Bewertung gilt es zu berticksichtigen, dass der Erganzungsstandort Itzel-
straBe mit den beiden modern aufgestellten Lebensmitteldiscountern ALDI und LIDL
sowie einem dm-Drogeriefachmarkt im Prognosejahr 2027 durch E-CENTER Herkules
gestarkt wurde. Diese Umsatzverluste holt sich das Umstrukturierungsvorhaben im
Stadtteil Altwildungen (= EDEKA-Vorhaben) durch die Erweiterung wieder zurlick und
stellt sich seinerseits ebenfalls modern und zukunftsfahig auf. Eine wirtschaftliche
Schieflage der untersuchten Lagebereiche auBerhalb des Einzugsgebiets bzw.
eine Beeintrachtigung der Nahversorgungsstrukturen kann daher vollstédndig
ausgeschlossen werden. Selbst fiir den unwahrscheinlichen Fall, dass einer der struk-
turpragenden Lebensmitteldiscounter schlieBen sollte, ware die Grundversorgung
perspektivisch immer noch durch zwei weitere Lebensmittelbetriebe gesichert. Die
Funktionsfahigkeit des sodann neuaufgestellten Erganzungsstandorts ist somit
nicht beeintriachtigt.

Insgesamt kénnen somit ,mehr als unwesentliche Auswirkungen’ im Sinne einer
Funktionsstérung der Nahversorgung angesichts der Hohe der Auswirkungen in-
nerhalb und unmittelbar auBerhalb des Einzugsgebiets in jedem Falle ausge-
schlossen werden. Eine vorhabeninduzierte Aufgabe ansonsten marktfahiger
Betriebe ist auszuschlieBen. Vielmehr wird der etablierte EDEKA-Verbraucher-
markt (inkl. Backerei) im Stadtteil Altwildungen modern und zukunftsfahig auf-
gestellt sowie die Nahversorgung fiir die dort lebenden Bewohner deutlich
verbessert (einziger strukturpragender Lebensmittelmarkt im Stadtteil).

Im Bereich der ergdnzenden Randsortimente wurde vor dem Hintergrund der gerin-
gen Marktanteilszuwdachse auf die Erarbeitung einer detaillierten Wirkungsmodellie-
rung verzichtet. ,Mehr als unwesentliche Auswirkungen’ kénnen angesichts des
Marktanteilszuwachs von unter 5 %-Punkten im Bereich des sonstigen periodischen
Bedarfs als auch im Bereich der aperiodischen Randsortimente von weniger als einem

21 Die Rechtsprechung bestétigt, dass geringfligige umsatzumverteilungsrelevante Vorhabenumsétze keine nennenswerten stédte-

baulichen oder raumordnerischen Wirkungen induzieren kénnen, weshalb diese auch nicht ndher untersuchungsrelevant sind. Vgl.
u.a. Urteil 10 A167/08 des OVG Nordrhein-Westfalen vom 30. September 2009.
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1 %-Punkt in jedem Falle ausgeschlossen werden. Zudem sein angemerkt, dass sowohl
bei den sonstigen periodischen Randsortimenten als auch bei den aperiodischen
Randsortimenten die Nachweisbarkeitsgrenze?? von > 0,1 Mio. € je Standortlage nicht
erreicht wird.

Ein Umschlagen der wettbewerblichen Auswirkungen des Vorhabens in
stadtebaulich oder raumordnerisch relevante Folgewirkungen im Sinne
einer Funktionsstérung der Nahversorgung sowie der zentralen
Versorgungsbereiche kann sowohl innerhalb als auch direkt auBerhalb
des Einzugsgebiets ausgeschlossen werden. Dem
Beeintrachtigungsverbot wird das Gesamtvorhaben damit gerecht.

1.4

Zur stadtebaulichenIntegration des Vorhaben-
standorts

GemanR den landesplanerischen Vorgaben in Hessen ist die Ausweisung von Sonderge-
bieten fur den groB3flachigen Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO grundsatz-
lich nur in den Regionalplanen festgelegten Vorranggebieten Siedlung an
stadtebaulichintegrierten Standorten zulassig (LEP 2020, Z 6-3). Hierbei sind Ausnah-
men moglich, soweit diese im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit stadte-
baulich integrierten Standorten festgelegt werden (teilintegrierte Standorte).

GroBflachige Einzelhandelsvorhaben sind hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die stadte-
bauliche Entwicklung und die Ordnung und im Hinblick auf die Verkehrsvermeidung
stadtebaulich zu integrieren. Sofern sie nicht in bestehende zentrale Versorgungsbe-
reiche integriert werden kdnnen, sind Vorhaben an Standorte in einem baulich verdich-
teten Siedlungszusammenhang mit iberwiegenden Wohnanteilen zu lenken.

DerVorhabenstandort befindet sichim nérdlichen Siedlungsbereich des Stadtteils Alt-
wildungen von Bad Wildungen und schmiegt sich an die sich in Richtung Stiden erstre-
ckende Wohnbebauung an und ist selbst Teil des Siedlungsgebiets. Die Anbindung an
den OPNV erfolgt (iber die Bushaltestelle ,Holzfachschule*in rd. 350 m siidlich des Vor-
habenstandstandorts. Die fuBlaufige Erreichbarkeit sowie die Anfahrt mit dem Rad
sind flr die Bewohner aus dem Stadtteil Altwildungen gegeben. Insgesamt ist die Er-
reichbarkeit im modal split als gut einzustufen.

22 Die Rechtsprechung bestétigt, dass geringfligige umsatzumverteilungsrelevante Vorhabenumsétze keine nennenswerten stadte-

baulichen oder raumordnerischen Wirkungen induzieren kénnen, weshalb diese auch nicht ndher untersuchungsrelevant sind. Vgl.
u.a. Urteil 10 A167/08 des OVG Nordrhein-Westfalen vom 30. September 2009.
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Der bereits heute bestehende EDEKA-Verbrauchermarkt wurde im Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept als Integrierter Nahversorgungsstandort eingestuft,
welcher fiir die wohnortnahe Grundversorgung - insbesondere im Stadtteil Alt-
wildungen - in Ergdnzung zu den zentralen Versorgungsbereichen eine wichtige
Rolle spielt. Der Markt ist demnach in seiner Funktionsfahigkeit abzusichern.

Nach den Zielen der Landes- und Regionalplanung sind Sondergebiete fuir groBflachi-
gen Einzelhandel auf die im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiete Siedlung Be-
stand und Planung (RPN 2009, 3) zu lenken, die in der kartographischen Darstellung
des Regionalplans Nordhessens flachenscharf dargestellt sind. Der Regionalplan
Nordhessen 2009 weist flir die Flache des Vorhabenstandorts ein Vorranggebiet
SiedlungBestand aus. Folglich erfiillt das Vorhabenareal die landesplanerischen (LEP
2020, Z 6-3) als auch der regionalplanerischen Vorgaben (RPN 2009, 3) und ent-
spricht somit dem siedlungsstrukturellen Integrationsgebot.

Das Vorhaben entspricht dem stadtebaulichen sowie dem
siedlungsstrukturellen Integrationsgebot.

7.5

Zur Kompatibilitat mit dem kommunalen
Einzelhandels- und Zentrenkonzept

Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept flir die Stadt Bad Wildungen von 2021 wurde
der Vorhabenstandort bzw. der EDEKA-Verbrauchermarkt als integrierter Nah-
versorgungsstandort auBerhalb der zentralen Versorgungsbereiche eingestuft.
Dieser spielt fiir die wohnortnahe Grundversorgungin Ergdnzung zu den zentralen
Versorgungsbereichen eine wichtige Rolle und ist demnachin seiner Funktionsfa-
higkeit abzusichern.

Ferner wurden im Einzelhandels- und Zentrenkonzept u.a. die folgenden Leitlinien zur
Zentren- und Einzelhandelsentwicklung (strategische Orientierungsprinzipien)
festgelegt:

B Die zentralortliche Position der Stadt Bad Wildungen sollte vor dem Hinter-
grund der Versorgungsfunktion sowohl fiir die eigene Bevilkerungals auch fiir
das Umland gestarkt werden.

m Die Einzelhandelsentwicklung sollte dabei neben der allgemeinen quantitativen
Verbesserung kiinftig in erster Linie an einer qualitativen Verbesserung orientiert
werden. Die Bemuhungen zielen dabei insbesondere darauf ab, v.a. die Innenstadt
und sekundar das Nebenzentrum resp. den Ergdnzungsstandort profiladaquat
zu starken und Erosionstendenzen zu stoppen bzw. umzukehren.
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B EinesderzentralenstadtebaulichenZieleist die flichendeckende und leistungs-
fahige Versorgung der Bevolkerung mit Giitern des taglichen Bedarfs.

B ImBereichdesvollsortimentierten Angebots weisen alle Betriebe einen Moder-
nisierungsbedarf auf und besitzen tiberwiegend zu klein dimensionierten Ver-
kaufsflachen. Speziell fir den EDEKA-Markt in Altwildungen wird festgehalten:
,Der Edeka-Verbrauchermarkt in Altwildungen liegt mit seiner Verkaufsflache
ebenfalls im unteren Bereich heutiger GroBenanforderungen, wobei dieser wich-
tige Versorgungsfunktion fiir den duBersten Norden tbernimmt, die gesichert wer-
den sollte.”

Die Umstrukturierung des EDEKA-Standorts An der Trift dient dazu, den Markt modern
und leistungsfahig aufzustellen sowie einen ausgewiesenen integrierten Nahversor-
gungsstandort zukunftsfahig abzusichern. Diese Bestrebungen entsprechen den fest-
gelegten Leitlinien und Zielsetzungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der
Stadt Bad Wildungen.

Das Gesamtvorhaben ist mit den Entwicklungsprinzipien des
Einzelhandels- und Zentrenkonzepts fiir die Stadt Bad Wildungen aus
2021 kompatibel.
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Fazit

An der StraBBe An der Trift im Bad Wildunger Stadtteil Altwildungen ist die Neuordnung
und Erweiterung des EDEKA-Verbrauchermarkts unter Einbezug des angrenzenden,
ehemals von SB Union genutzten Areals geplant. Im Zuge des Vorhabens wird der Ver-
brauchermarkt (inkl. Backereiverkauf) von derzeit rd. 830 gm VKF auf kiinftig rd.
2.060 gm VKF erweitert. Der bisherige Altstandort entfallt. Von der zukunftigen Ver-
kaufsflache entfallen rd. 1.920 gm auf den periodischen Bedarf, davon rd. 1.780 gm
auf Nahrungs- und Genussmittel (+1.090 gm). Innerhalb dieser Flache entfallen
mindestens 400 gm auf die integrierte Getrankeabteilung sowie 60 gm auf den Béacke-
reiverkauf. Der Sortimentsschwerpunkt liegt damit weiterhin eindeutig im Bereich der
nahversorgungsrelevanten Sortimente.

Zur Realisierung des Vorhabens ist eine Bauleitplanung erforderlich. PrifungsmaBstab
war demnach § 11 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 4, 8a und 11 BauGB, § 2 Abs. 2
BauGB und § 1 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit dem LEP Hessen.

Zusammenfassend lasst sich in der Bewertung des Vorhabens Folgendes festhalten:

DerVorhabenstandort des bereits heute etablierten EDEKA-Markts ist sowohl fuBlau-
fig aus den angrenzenden Wohngebieten als auch Gber den motorisierten Individual-
verkehr und den OPNV sehr gut erreichbar und befindet sich integrierter Lage
innerhalb des Stadtteils Altwildungen.

Fur das Vorhaben ist von einer moderaten Wettbewerbsintensitat im Raum auszu-
gehen, was sich begtinstigend auf die Ausdehnung des Einzugsgebiets auswirkt- auch
wenn zum Teil dann schon wieder gréBere Entfernungen zurtickzulegen sind. Das Ein-
zugsgebiet des Vorhabens erstreckt sich tber den nérdlichen Siedlungsbereich der
Stadt Bad Wildungen sowie Teile der angrenzenden Flachengemeinde Edertal.

Das Einwohnerpotenzialim Einzugsgebiet des Vorhabens betragt im Jahr 2027 etwa
12.170 Personen. Das vorhabenrelevante Nachfragepotenzial im Einzugsgebiet wird
bis zur Marktwirksamkeit rd. 78,7 Mio. € betragen. Davon entfallen rd. 43,4 Mio. € auf
den periodischen Bedarf bzw. rd. 37,2 Mio. € auf das Segment Nahrungs- und Genuss-
mittel.

Auf einer Verkaufsflache im Segment Nahrungs- und Genussmittel von insgesamt
rd. 4.900 gm innerhalb des Einzugsgebiets werden derzeit rd. 24 Mio. € Umsatz gene-
riert. Verkaufsflachendichte und Zentralitat deuten auf eine moderate Angebotsdichte
und deutliche Kaufkraftabfliisse an Standorte direkt auBerhalb des Einzugsgebiets hin.



54

Dr.Lademann & Partner

Die StraBe An der Trift in Bad Wildungen als Standort fiir einen Verbrauchermarkt | Vertréglichkeitsanalyse zu einem
Einzelhandelsvorhaben

Fir das Vorhaben ist unter Berticksichtigung des veranderten Flachenkonzepts und
dem steigenden Wettbewerb durch Neuaufstellung des Herkules E Center von einem
prospektiven Marktanteil innerhalb des Einzugsgebiets bezogen auf das Segment
Nahrungs- und Genussmittel von insgesamt rd. 20 % auszugehen. Nach den Modell-
rechnungen ergibt sich daraus, unter zusatzlicher Bertcksichtigung von Streuumsat-
zen, ein Umsatzpotenzial im Segment Nahrungs- und Genussmittel von insgesamt rd.
8,3 Mio. €. Der durch die Erweiterung generierte priifungsrelevante Mehrumsatz
im Segment Nahrungs- und Genussmittel belduft sich aufinsgesamt rd. 4,3 Mio. €.
Der zukinftig am Standort maximal erzielbare Gesamtumsatz belduft sich auf rd. 9,4
Mio. € (+4,8 Mio. €).

Die Umsatzumverteilungswirkungen durch die Erweiterung des EDEKA-Markts im
Stadtteil Altwildungen erreichen nach den Prognosen von Dr. Lademann & Partner im
Segment Nahrungs- und Genussmittel und unter Bericksichtigung des Herkules E-
Center-Vorhabens innerhalb des Einzugsgebiets Werte von im Schnitt etwa 7 %. Die
hdchste Gberdrtliche Betroffenheit ergibt sich dabei fir Edertal, insbesondere fiir den
dort ansadssigen Tegut-Markt. Gleichwohl ist vor dem Hintergrund, dass das Gesamt-
vorhaben nur ein Flinftel der sortimentsspezifischen Kaufkraft in diesem Teilbereich
bindet, sowie des Umstands, dass ein erheblicher Teil der Vorhabenumséatze auf Um-
lenkungen bereits heute nicht gebundener Kaufkraft zurtickzufiihren ist, nicht von ei-
ner strukturellen Gefahrdung des Standorts auszugehen. Die Tragfahigkeit des Tegut-
Markts sowie die Nahversorgung im Edertal bleiben damit auch kilinftig gesichert.

Ein Umschlagen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens in stadte-
bauliche und raumordnerische Wirkungen im Sinne einer Funktionsstérung der zent-
ralen Versorgungsbereiche aber auch der verbrauchernahen Versorgung im Untersu-
chungsraum kann gleichwohl ausgeschlossen werden. Das Vorhaben entspricht dem
Beeintrachtigungsverbot und steht auch mit den weiteren Kriterien aus dem LEP
(Integrationsgebot, Zentralitdts- und Kongruenzgebot) im Einklang.

GemaR dem Einzelhandels- und Zentrenkonzepts fiir die Stadt Bad Wildungen
2021 wurde der etablierte EDEKA-Markt in Altwildungen als integrierter Nahversor-
gungsstandort eingestuft, welcher flr die wohnortnahe Grundversorgung in Ergéan-
zung zu den zentralen Versorgungsbereichen eine wichtige Rolle spielt. Das Vorhaben
ist somit konzeptionell richtig verortet. Mit der Erweiterung wird zudem die Funktions-
fahigkeit des EDEKA-Markts zukunftsfahig abgesichert. Das Gesamtvorhaben ist da-
her mit den Entwicklungsprinzipien des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts fiir
die Stadt Bad Wildungen aus 2021 kompatibel.
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Die Neuaufstellung des EDEKA-Markts im Stadtteil Altwildungen ist mit einer Verkaufs-
fliche von rd. 2.000 gm (davon mind. 400 gm VKF flr Getrénke) zzgl. 60 gm Béckerei-
verkauf unter Berticksichtigung des § 11 Abs. 3 BauNVOi.V.m. 8 1 Abs. 6 Nr. 4, 8a und
11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB sowie § 1 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit den raumord-
nerischen Bestimmungen vertraglich und zulassig.

Hamburg, 04. Marz 2026

Sandra Emmerling David Kamin

Dr. Lademann & Partner GmbH



im Rahmen zur Ausweisung eines Sondergebiets im Rahmen der
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13.1 ,An der Trift“ (Anderung)

Stadt-
Bad Wildungen

2N

NATURLICH {/ GUT

- 09.03.2026 -

TEIL D — Schalltechnische Untersuchung




Schalltechnisches Biiro
A. Pfeifer, pipl.-Ing.

Beratung Gutachten

Forschung  Entwicklung

Messung

Planung

Birkenweg 0, 35630 Ehringshausen
Tel.: 01577/5365870 Fax: 06449/9231-23
E-Mail: info@ibpfeifer.de
Internet: www.ibpfeifer.de

Ehringshausen, den 09.03.2026

Maschinenakustik
Raum- und Bauakustik
Immissionsschutz
Schwingungstechnik

Immissionsberechnung Nr. 7009

Inhalt : Immissionsprognose fiir den Betrieb eines Edeka- -
Lebensmittelmarktes An der Trift 2-2a in

34537 Bad Wildungen

Auftraggeber : EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbH

Edekastr. 4

35418 GroBen-Buseck

Anmerkung : Diese Prognose besteht aus 34 Seiten.

Eine auszugsweise Zitierung ist mit uns abzustimmen.

Schalltechnisches Biiro A. Pfeifer
A. Pfeifer




Schalltechnisches Biiro A. Pfeifer Immissionsberechnung Nr. 7009 vom 09.03.2026 Seite 2

Inhaltsverzeichnis Seite
1. Aufgabenstellung 3
2. Grundlagen 3
2.1 Rechts- und Beurteilungsgrundlagen 3
2.2 Verwendete Unterlagen 4
2.3 Lagebeschreibung 4
3. Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 4
3.1 Immissionsorte 4
3.2 Immissionsrichtwerte TA Larm 5
4. Schallausbreitungsrechnung 7
4.1 Berechnungsverfahren 7
4.1.1 Auszug aus TA Larm, DIN ISO 9613-2 7
4.1.2 Meteorologische Korrektur 8
4.1.3 Beurteilungspegel 9
4.2 Emissionsansitze 10
4.2.1 Betriebsbeschreibung 10
422 Lkw und Transporter 10
423 Anlieferung Bickerei 11
424 Be- und Entladevorginge 12
425 Stationidre Schallquellen des Marktes 14
4.2.6 Parkplatz 14
4.2.7 Einkaufswagensammelbox 16
4.3 Papierpresse 17
4.4 Containerwechsel Papierpresse und Miillcontainer 17
4.5 Auflenbewirtung Bécker 18
4.6 Beurteilungspegel 18
4.7 Kurzzeitige Gerduschspitzen 21
4.8 Vorbelastung 22
4.9 Anlagenbezogender Verkehr auf 6ffentlichen Stralen 23
49.1 Vorgehen 23
49.2 Berechnung 23
493 Emissionsansatz 26
494 Ergebnis 27
S. Bewertung 27
6. Aussagesicherheit 28
7. Anhang 28
7.1 Plédne 28
7.2 Berechnungsdaten 32



Schalltechnisches Biiro A. Pfeifer

Immissionsberechnung Nr. 7009 vom 09.03.2026 Seite 3

2.1

Aufgabenstellung

Es ist die Errichtung eines Edeka-Lebensmittelmarktes in 34537 Bad Wildungen

An der Trift 2-2a geplant.

Hierfiir ist eine Schallimmissionsprognose zu erstellen. Die Prognose muss der

6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm —TA Lirm) und den dort

benannten Berechnungs- und Bewertungsverfahren geniigen.

Grundlage fiir die durchzufiihrende Schallausbreitungsrechnung sind Angaben zu

der geplanten Nutzung sowie Emissionsansitze fiir den Fahrzeugverkehr auf dem

Betriebsgeldnde und die gebdudetechnischen Anlagen.

Grundlagen

Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

[1] BImSchG

[2] TA Larm

[3] Lastkraftwagen
(Fahrt,

Einzelereignisse)

[4] Lastkraftwagen
(Verladegeriusche)

Gesetz zum Schutz vor schiadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen
und dhnliche Vorgédnge vom 15.3.1974 in der aktuellen

Fassung (Bundesimmissionsschutzgesetz)

Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung
zum Schutz gegen Lirm) vom 26.8.1998, gedndert am
01.06.2017

Studie des Hessischen Landesamtes fiir Umwelt und

Geologie, Lirmschutz in Hessen, Heft 3.

Technischer Bericht zur Untersuchung der
Gerduschemissionen durch Lastkraftwagen auf
Betriebsgelidnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern,
Speditionen und Verbrauchermirkten sowie weiterer
typischer Gerdusche insbesondere von

Verbrauchermirkten von 2005

Studie der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt,
Forschungsbericht iiber die Gerduschemissionen von

Lastkraftwagen auf Betriebsgeldnden vom Mai 1995
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[5] Parkplitze Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fiir
Umweltschutz, 6. Auflage von 2007

[6] DINISO 9613-2 Déampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien,
Ausgabe Oktober 1999

[7] Containerbewegun- Studie des hessischen Landesamte fiir Umwelt und
gen, Brecheranlage, Geologie, Technischer Bericht zur Untersuchung der
Radlader, usw. Gerduschimmissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung

und -verwertung sowie Kldranlagen von 2002

2.2 Verwendete Unterlagen

- Grundriss Entwurfsplanung - ,,03_EDEKA Markt_An der Trift -
BLP_FFP_2026-01-22.pdf* JSP Architekten Ingenieure

- Bebauungsplan An der Trift.pdf, Begruendung An der Trift.pdf
- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 ,,Zum Anraffer Grund*

- Bebauungsplan Nr. 47 ,,Nordlicher Ortseingang Altwildungen*

23 Lagebeschreibung

Das Marktgebiude soll auf dem Grundstiick Flur 6, Flurstiick 4/4 errichtet

werden.

Stidostlich und nordostlich grenzen Gewerbebetriebe an. Siidlich und 6stlich
befinden sich Wohnhéuser.

3. Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

3.1 Immissionsorte

Fiir die Beurteilung der Lirmimmission des Marktes wurden folgende

Immissionsorte in je 5 m Hohe ausgewdhlt:
- Immissionsort 1 Wohnhaus Zum Anraffer Grund 1a
- Immissionsort 2 Wohnhaus An der Trift 1

- Immissionsort 3 Wohnhaus An der Trift 5
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- Immissionsort 4 Wohnhaus An der Trift 7
Die Lage der Immissionsorte ist im Ubersichtsplan im Anhang ersichtlich.

Der Immissionsorte 1 liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Im
FNP ist der das Gebiet des Immissionsortes als gemischte Baufliche dargestellt.
Diese Einstufung wurde vom Planungsamt der Stadt Bad Wildungen bestétigt.

Die Einstufung entspricht auch der vorliegenden Nutzung des Gebietes.

Die Immissionsorte 2-4 liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans der Nr. 13

,Giflitzer Strale* innerhalb eines Dorfgebietes.

3.2 Immissionsrichtwerte TA Lirm

Fiir Immissionsorte aulerhalb von Gebduden gelten geméll TA Liarm (Pkt. 6.1)
fiir den Beurteilungspegel je nach Gebietseinstufung folgende

Immissionsrichtwerte:
a)  Industriegebiete (vgl. § 9 BauNVO):
L =70dB(A)

b)  Gewerbegebiete (vgl. § 8 BauNVO):
tags L =65dB(A)
nachts L=50dB(A)

c¢)  Urbane Gebiete (vgl. §§ 6a BauNVO):
tags L =63 dB(A)
nachts L=45dB(A)

d)  Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete (vgl. §§ 5,6 und 7 BauNVO):
tags L=60dB(A)
nachts L =45dB(A)

e)  Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (vgl. § 4 und
§ 2 BauNVO):

tags L=55dB(A)
nachts L=40dB(A)

f) Reine Wohngebiete (vgl. § 3 BauNVO):

tags L =50dB(A)
nachts L=35dB(A)
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g)  Kurgebiete, Krankenhéuser und Pflegeanstalten:

tags L =45dB(A)
nachts L=35dB(A)

Nach TA Lérm ist der Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen durch
Geriusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchQG) sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung
am mafBgeblichen Immissionsort die o. g. Immissionsrichtwerte nach Pkt. 6.1 der
TA Lérm nicht iiberschreitet.

Die Einwirkung der zu beurteilenden Gerdusche wird anhand eines Beurteilungs-
pegels L, (Rating Level) bewertet. Dieser Beurteilungspegel wird unter Beriick-
sichtigung der Einwirkungsdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderer
Gerduschmerkmale (T6ne, Impulse) gebildet. Das Einwirken von in der Pegel-
hohe schwankenden Gerduschen auf den Menschen wird dem Einwirken eines
konstanten Gerédusches dieses Pegels L, wihrend des gesamten Bezugszeitraumes
gleichgesetzt.

Gemil der TA Lirm sind die Richtwerte fiir den Beurteilungspegel auf einen
Zeitraum von 16 Stunden wihrend des Tages und auf die ungiinstigste Stunde der
Nacht zu beziehen. Die Nachtzeit betrdgt 8 Stunden, von 22 Uhr bis 6 Uhr.

Kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen den Richtwert am Tage um nicht mehr als
AL = 30 dB und zur Nachtzeit um nicht mehr als AL = 20 dB iiberschreiten.

Wihrend der Tageszeiten mit erhohter Empfindlichkeit an Werktagen (6 Uhr bis
7 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen (6 Uhr bis 9 Uhr,
13 Uhr bis 15 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr) ist die erhohte Storwirkung (fiir
Gebiete nach Buchstaben e) bis g) durch einen Zuschlag von Kg = 6 dB zum

Immissionspegel zu beriicksichtigen.

Geriusche des An- und Abfahrtverkehrs auf offentlichen Verkehrsflichen
auBerhalb des Betriebsgeldndes durch das dem Betrieb zuzuordnende
Verkehrsaufkommen sind bei der Beurteilung gesondert von den anderen
Anlagengeriduschen zu betrachten. Hierbei ist das Berechnungsverfahren der

Richtlinie fiir den Larmschutz an Stra3en (RLS 90) anzuwenden.
Es ist gemédl TA Lidrm zu priifen, ob in einem Abstand vom Betriebsgrundstiick
von bis zu 500 m in Gebieten nach Buchstaben d) bis g) (s. 0.):

- die der Anlage hinzuzurechnenden Geréduschanteile den Beurteilungspegel

der Verkehrsgerdusche rechnerisch um mindestens AL = 3 dB erhohen,
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- keine Vermischung mit dem iibrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung

(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend iiberschritten werden.

Werden diese Kriterien erfiillt, sind nach TA Larm die Gerdusche durch

MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie moglich zu mindern.

Gemil 16. BImSchV gelten auBBerhalb von Gebéuden fiir den Beurteilungspegel
je nach Gebietseinstufung folgende Immissionsgrenzwerte:

- in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten:

tags L =64 dB(A)
nachts L=54dB(A)

- in reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten:

tags L =59dB(A)
nachts L=49dB(A)

- an Krankenhdusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen:

tags L=57dB(A)
nachts L =47 dB(A)

4. Schallausbreitungsrechnung

4.1 Berechnungsverfahren
4.1.1 Auszug aus TA Lirm, DIN ISO 9613-2

Die Durchfiihrung der Schallausbreitungsrechnung erfolgt auf der Grundlage der

in der TA Liarm angegebenen Normen und Richtlinien.

Die Schallausbreitungsrechnung ermittelt den Immissionspegel in Abhingigkeit
von der Frequenz in Oktavbandbreite. Dabei wird vom Schallleistungspegel eines
Aggregates bzw. dem Schalldruckpegel und den Schalldimm-Malen der
AuBenbauteile eines Raumes ausgegangen. Beriicksichtigt werden alle die
Schallausbreitung beeinflussenden Parameter, wie unter anderem Luftabsorption,
Bodeneffekte, Abschirmung durch Hindernisse, Reflexionen und verschiedene
weitere Effekte. Es wird dabei grundsitzlich eine leichte Mitwindsituation

angenommen.

Die Beziehung stellt sich wie folgt dar:
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atm bar A - Asire - Ahous - Cmet

L,=L,+D.-A; —A _Agr_A fol

Hierin bedeuten:

Ly Immissionspegel in dB(A)

Lw Schallleistungspegel in dB(A)

D, Richtwirkungskorrektur in dB

Agiv  Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Aum  Déampfung aufgrund von Luftabsorption in dB
A, Diampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB
Aper  Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB
Apl Déampfung durch Bewuchsfldchen in dB

Asie  Dampfung durch Industrieflachen in dB

Anous  Dampfung durch Bebauungsflachen in dB
Cner  Meteorologische Korrektur in dB

Fiir jede Teilgerdauschquelle wird der Immissionspegelanteil separat berechnet.
Die Berechnung des Gesamtschalldruckpegels der unterschiedlichen Emittenten
an den Immissionsorten erfolgt durch energetische Addition deren

Immissionspegelanteile.
4.1.2 Meteorologische Korrektur

Die Immissionspegel werden grundsétzlich fiir Mitwindverhiltnisse, d. h. Wind

von den Gerduschquellen zu den Immissionsorten, berechnet.

Zur Beriicksichtigung der langfristig einwirkenden Gerdusche ist gemifl TA Larm
in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 ein Langzeitmittelungspegel Lat zu
bestimmen. Es wird vom gemessenen Mittelungspegel die meteorologische
Korrektur (Cpye) subtrahiert.

Diese Korrektur beriicksichtigt eine Vielzahl von Witterungsbedingungen, die

sowohl giinstig wie auch ungiinstig fiir die Schallausbreitung sein konnen.

Die Beziehung stellt sich wie folgt dar:
Cpow =Co(L=10(n, +1,)1d,) wenn d,>10(n, +h,)

Cho =0 wenn d,<10(h, +h,)

Hierin bedeuten:
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Cner  Meteorologische Korrektur in dB

hi Hohe der Gerduschquelle in Metern
h, Hohe des Immissionsortes in Metern
d, Abstand zwischen Quelle und Immissionsort projiziert auf

die horizontale Bodenebene in Metern
Co Faktor in dB, der von den ortlichen Wetterstatistiken fiir Windgeschwin-

digkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten abhingt

Die Auswirkungen der Witterungsbedingungen auf die Schallausbreitung sind
klein fiir kurze Abstinde d, sowie fiir lingere Abstiinde bei groBen Hohen von

Quelle und Immissionsort.

Gemil Vorgabe des hessischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie, Jugend,
Familie und Gesundheit (Schreiben vom 24.03.1999) soll i. d. R. bei der
meteorologischen Korrektur (Cp,) aus Vereinfachungsgriinden grundsitzlich der
Faktor Cy = 2 dB verwendet werden. Die so errechnete Korrektur geht von einer
etwa gleichen Haufigkeit aller Windrichtungen aus; auch bei anderen
Windverteilungen liegt der Fehler in der Regel innerhalb von AL = +1 dB.

4.1.3 Beurteilungspegel

Die Ermittlung der Beurteilungspegel wird nach folgenden Gleichungen
durchgefiihrt:

N
L =101g i 2.7 1o°~1<LA«q~f+KT.,-+K,./+1<m>} dB(A)

roJj=l

tags: T =ZT. hier: 16 h

N
nachts: T = ZT. hier: 1 h (lauteste Nachtstunde)

r

Hierin bedeuten:

T; Teilzeit j

T, Beurteilungszeitrdume tags bzw. nachts

N Anzahl der Teilzeiten

Ly.q; Mittelungspegel wihrend der Teilzeit j in dB(A)
Kr;j  Zuschlag fiir Ton- und Informationshaltigkeit in dB
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K;j  Zuschlag fiir Impulshaltigkeit in dB
Kgrj  Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhohter Empfindlichkeit in dB

4.2 Emissionsansiitze
4.2.1 Betriebsbeschreibung
Der Markt ist an Werktagen von 06:00 bis 22:00 Uhr geoffnet.

Die Zufahrt zum Marktgelidnde erfolgt von Siiden von der Strale An der Trift aus.
Der Anlieferungsbereich des Marktes liegt auf der Nordseite.

4.2.2 Lkw und Transporter

Der Bericht [3] gibt Beurteilungsschallleistungspegel fiir Lkw-Bewegungen pro
1 m Wegstrecke und 1 Stunde Einwirkzeit an. Die Ermittlung des
Beurteilungsschallleistungspegels der Fahrstrecken wird nach folgender
Gleichung durchgefiihrt:

L, =Ly, +101g(n)+101g[ - |~101g[ 1=
' 1m 1h

Hierin bedeuten:

Ly,  Beurteilungsschallleistungspegel der Fahrstrecke, Einwirkzeit 1 Stunde [dB(A)]
Lw i, Schallleistungspegel fiir eine Fahrt pro Stunde (= 63 dB(A))

n Anzahl der Fahrten

[ Linge des Streckenabschnittes (hier: = 1 m)

7, Beurteilungszeit (hier: = 1 h)

Zur Berechnung des Immissionsanteils fiir den Lkw-Verkehr auf dem jeweiligen
Gelédnde wird auch ein Stiick Wegstrecke auf der 6ffentlichen Strale bei der Zu-

und Abfahrt zum bzw. vom Gelédnde hinzugerechnet (vgl. LAI).

Fiir die Lkw wird im Bereich der Anlieferung ein Rangierzuschlag in Hohe von
AL =5 dB angesetzt; hiermit wird auch das ggf. bei Lkw vorhandene akustische
Sicherheitssignal beriicksichtigt.

Es wird geméll Angaben des Auftraggebers von maximal 5 anliefernden Lkw
ausgegangen, ein Lkw nachts und 4 am Tag. Weiter werden 2 Lkw beriicksichtigt,

die die Abrollcontainer (Papierpresse und Miillcontainer) abholen.
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4.2.3

Die Anlieferungen fiir den Bécker erfolgen mittels Transporter. Es wird von
tiaglich einem Transporter in der Zeit vor 06:00 sowie einer Lieferung tagsiiber
ausgegangen. Die Kategorie der 3,5 t- Transporter (Sprinter o. 4.) ist AL =5 dB
lauter als tibliche Pkw. Es ergibt sich dann ein Wert von Ly 1n1m = 53 dB(A) pro
Meter Fahrtstrecke. Zur Sicherheit wird hier ein Wert von Ly 1h.1m = 55 dB(A) als
Schallleistungspegel pro Stunde und Meter Wegstrecke in der Berechnung
beriicksichtigt.

Zusitzlich werden fiir Lkw und Transporter weitere Einzelereignisse (Motorstart,
Entliiftung der Betriebsbremse, Zuschlagen der Tiiren) zum Ansatz gebracht. Die
Einwirkzeit wurde fiir jedes Einzelereignis mit 5 s entsprechend dem Takt-

Maximal-Pegel-Verfahren den Berechnungen zugrunde gelegt.

Tab. 1:  Einzelereignisse Lkw/Transporter.
Motorstart | Bremsen- | Tiiren-
entliiften” | schlagen
Einwirkzeit pro Vorgang (Sekunden) 5 5 5
Schallleistungspegel Lwa dB(A) 100 108 100
Anzahl Vorginge pro Fahrzeug 1 1 2/47)

' Nur Lkw Transporter

Ein Leerlaufbetrieb der Fahrzeugmotoren ist nicht erforderlich, entspricht nicht
dem bestimmungsgemiBen Betrieb gemid TA Lirm und ist dariiber hinaus geméif
§ 30 StVO untersagt. Daher wird Laufenlassen des Motors in der Berechnung
nicht beriicksichtigt.

Anlieferung Béckerei

Die Anlieferung geschieht wie folgt: Der Fahrer 6ffnet die hintere Klappe

(Hebebiihne). Dies geschieht automatisch und nahezu gerduschlos.

Es werden Gebinde (Rollgitterboxen) vom Transporter zum Eingang verfahren.
Die Verfahrstrecke der Gebinde wird ohne Unebenheiten ausgefiihrt.

AnschlieBend werden die leeren Gebinde wieder in den Transporter befordert.
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Die Hebebiihne verursacht nur beim Hochfahren ein Gerdusch mit geringer
Pegelhohe, das Absenken ist nahezu gerduschlos, ebenso das automatische

Schlieen der Klappe.
Die Vorginge

- Offnen der Heckklappe (automatisch)

- Entsichern der Rollgitterboxen

- Verfahren der Rollgitterboxen auf die Hebebiihne
- Senken der Hebebiihne (automatisch)

- Verfahren der Gebinde zum Eingang

und umgekehrt

- Verfahren der Rollgitterboxen zur Hebebiihne

- Hochfahren zur Hebebiihne (automatisch)

- Verfahren der Rollgitterboxen in den Transporter

- Sichern der Rollgitterboxen

- Schlieen der Klappe (automatisch)

dauerte etwa 10 Minuten.

Fiir das manuelle Entladen der Transporter wird auf der Grundlage eigener
Messungen ein Schallleistungspegel von Ly = 75 dB(A) zzgl. Impulszuschlag

von Kt =3 dB angesetzt. Es wird von einer Einwirkzeit von jeweils 10 Minuten

pro Fahrzeug ausgegangen.
4.24 Be- und Entladevorginge

Bei der Be- und Entladung werden die Schallereignisse gemif3 der Vorgaben der
Technischen Untersuchung von Lkw-Gerduschen (Ausgabe 1995) mit folgenden

Emissionsansitzen berechnet:

Die Rampe wird als Innenrampe ausgefiihrt. Das bedeutet, dass der Raum
zwischen Lkw und dem Innenraum der Anlieferung abgedichtet wird (Iso-Haus).
Weiter ist die Uberladebriicke so auszufiihren, dass keine oder nur eine geringe
Schallabstrahlung nach unten in den Freibereich stattfindet. Das kann z.B. so

geschehen, dass die Uberladebriicke bauseits angeordnet wird und aus einer
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Sandwichkonstruktion Blech-Gummi-Blech besteht, so dass diese stark beddmpft

ist.

Bei der Be- und Entladung werden die Schallereignisse "Rollgerdusche von
Palettenhubwagen iiber Uberladebriicke an einer Innenrampe" und "Rollgeriusche
von Palettenhubwagen iiber Wagenboden" geméall der Vorgaben der Technischen
Untersuchung von Lkw-Gerduschen (Ausgabe 1995) mit folgenden Emissions-

ansitzen berechnet:

Entladung mit Palettenhubwagen, Uberladebriicke an Innenrampe
- leer auf Lkw Ly = 76,5 dB(A)
- voll von Lkw Ly 1n = 72,1 dB(A)

Der energetische Mittelwert dieser Vorgéinge betrigt Lw 1, = 75 dB(A).
Rollgerdusch von Palettenhubwagen auf geriffeltem Wagenboden

- voll LW,lh = 68,0 dB(A)
- leer Lw.in=78,0 dB(A)

Der energetische Mittelwert dieser Vorgéinge betrigt Lw 1, = 75 dB(A).

Entladung Rollcontainer, Uberladebriicke an Innenrampe
- voll von Lkw Lw 1, = 62,7 dB(A)
- leer auf Lkw Ly 1n = 63,8 dB(A)

Der energetische Mittelwert dieser Vorgédnge betrigt Lw 1, = 63,3 dB(A).
Es wird fiir alle Gebinde der ungiinstige Fall betrachtet: Palettenhubwagen.

Die Beurteilungsschallleistungspegel ergeben sich wie folgt:

ot

Hierin bedeuten:

Lw,  Beurteilungsschallleistungspegel, Einwirkzeit 1 Stunde dB(A)
Lw,  Schallleistungspegel pro Stunde und Vorgang

n Anzahl der Ereignisse

7, Beurteilungszeit (hier: = 1 h)

Fiir die Berechnung wird von 30 Paletten/Rollcontainern je Lkw ausgegangen.
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4.2.5

4.2.6

Stationiire Schallquellen des Marktes

Fiir den Verfliissiger des Marktes wird von einem Schallleistungspegel von

Lwa =76 dB(A) zzgl. eines Tonzuschlages von Kt = 3 dB ausgegangen.

Fiir die 3 Warmepumpen wird je von einem Schallleistungspegel
Schallleistungspegel von Lwa = 81 dB(A) zzgl. eines Tonzuschlages von

Kt =3 dB ausgegangen.

Weiter kommen 3 Klimasplitgerite zu Einsatz mit einen Schallleistungspegel von
je Lwa = 81 dB(A).

Das Klimasplitgerit, welches siidlich am Eingangsbereich aufgestellt wird, muss

nachts auf einen Schallleistungspegel von Ly = 75 dB(A) reduziert werden.
Parkplatz

Die Ermittlung des Beurteilungsschallleistungspegels eines Parkvorganges auf
den Stellplitzen je Stunde wird gemif der Parkplatzlarmstudie nach folgender
Gleichung durchgefiihrt:

L, =L, +K, +K, +K,+KS,, +101g (BN)

Hierin bedeuten:

Lw,  Beurteilungsschallleistungspegel, Einwirkzeit 1 Stunde dB(A)
Lw,  Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung pro Stunde (= 63 dB(A))
Kpsa  Zuschlag fiir die Parkplatzart dB (3 dB fiir Einkaufswagen auf Asphalt)
K Zuschlag fiir Impulshaltigkeit dB (hier: 4 dB)
Kp  Pegelerhohung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs dB
KSi o Zuschlag fiir unterschiedliche Fahrbahnoberflichen dB
(hier: 0 dB fiir Asphalt)
B Bezugsgrofle (Netto-Verkaufsfliche)
N Bewegungshiufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgrofie)

Der o. g. Beurteilungsschallleistungspegel beinhaltet Zuschldge fiir Impuls-, Ton-
und Informationshaltigkeit sowie die Einwirkzeit der Vorgdnge. Damit hangt die
Berechnung der Beurteilungspegel hierfiir nur noch von der Anzahl der Vorginge

und ggf. eines Ruhezeitzuschlages ab.

Die Anzahl der Parkierungsbewegungen auf dem Parkplatz des Marktes wird
gemal der Tabelle 33 der Parkplatzldrmstudie (Abschnitt ,,Einkaufsmarkt, kleiner
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Verbrauchermarkt) auf der Grundlage der Nettoverkaufsflache von 2.650 m?

zzgl. Bickerei 60 m? berechnet.

Parkplatzart Einheit By N = Bewegungen/(Bq-h) 53) 54)
Ll Tag Nacht unginstigste
6-22 Uhr 22-6Uhr | Nachtstunde
P+R-Platz
P+R-Platz 55), stadtnah, gebihrenfrei *) 1 Stellplatz 0,30 0,06 0,16
P+R-Platz %), stadtfem, gebihrenfrei **) 1 Stellplatz 030 0,10 050
*) Abstand des Bahnhofs zur Stadtmitte unter 20 km; **) Abstand des Bahnhofs zur Stadtmitte Uber 20 km
Tank- und Rastanlage
Bereich Tanken (keine BezugsgroBe: Angaben in Bewegungen je Stunde)
Pkw - 40 15 30
Liw - 10 6 15
Bereich Rasten
Pkw 1 Stellplatz 350 0,70 1.40
Liw 1 Stellplatz 150 0,50 120
Wohnanlage
Tiefgarage 1 Stellplatz 0,15 0,02 0,09
Parkplatz (oberirdisch) 1 Steliplatz 0,40 0,05 015
Diskothek %) X
Diskothek | 1 m2 Netto-Gastraumflache | 0,02 0.30 060
Einkaufsmarkt 5|
Kleiner Verbrauchermarkt 1 m? Netto-Verkaufsflache 0,10
(Netto-Verkaufsflache bis 5000 m2)
GroBer Verbrauchermarkt bzw. Warenhaus | 1 m? Netto-Verkaufsfiéiche 0,07
(Netto-Verkaufsflache tiber 5000 m2)
Discounter 57) und Getrankemarkt 1 m? Netto-Verkaufsfliche 017
Elektrofachmarkt 1 m2 Netto-Verkaufsflache 0,07 -
Bau- und Mabelmarkt 1 mZ Netto-Verkaufsflache 0,04
Speisegaststatte 5
Gaststatte in GroBstadt 1 mZ Netto-Gastraumfiache 0,07 0,02 0,09
Gaststatte im landlichen Bereich 1 m? Netto-Gastraumflache 012 0,03 0,12
Ausflugsgaststitte 1 m? Netto-Gastraumfléche 0,10 0,01 0,09
Schnellgaststatte (mit Selbstbedienung) 1 m2 Netto-Gastraumflache 0,40 0,15 0,60
Autoschalter an Schnellgaststitte (keine BezugsgroBe, sondem Angabe in Bewegungen je Stunde)
Drive-in [ . | w0 | s )
Hotel 58]
Hotel mit weniger als 100 Betten 1 Bett 0.1 0,02 0,09
Hotel mit mehr als 100 Betten 1 Bett 0,07 001 0,06
Parkplatz oder Parkhaus in der Innenstadt, allgemein zugiinglich
Parkplatz, gebihrenpflichtig 59) 1 Steliplatz 1 0,03 016
Parkhaus, gebihrenpflichtig 1 Stellplatz 0,50 0,01 0,04

Abb. 1:  Auszug aus der Parkplatzlarmstudie.

Bei einer Offnungszeit von 16 Stunden innerhalb der Zeit von 06:00 bis 22:00
Uhr errechnen sich bei einer Nettoverkaufsflache von 2710 m2? und 0,1

Bewegungen je Quadratmeter Fliche 4336 Pkw-Bewegungen am Tag.
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4.2.7

Die Fahrtstrecke der Pkw auf dem Geldnde wird mit einem Schallleistungspegel
von Lw 1, = 48 dB(A) je m Strecke beriicksichtigt.

Einkaufswagensammelbox

Die Ermittlung des Beurteilungsschallleistungspegels fiir die Einkaufswagen-

sammelboxen wird nach folgender Gleichung durchgefiihrt:
T
L, =Ly +101g() 101 1

Hierin bedeuten:

Ly,  Beurteilungsschallleistungspegel, Einwirkzeit 1 Stunde [dB(A)]
Lw 1, Schallleistungspegel fiir ein Ereignis pro Stunde (= 72 dB(A))
n Anzahl der Ereignisse

7, Beurteilungszeit (hier: = 16 h)

Es wird davon ausgegangen, dass alle Kunden des Marktes einen Einkaufswagen

nutzen. Gemif oben berechneten Pkw-Bewegungen ergeben sich 4.240 Vorgénge

Seite 16

tags. GemilB der o.g. Studie wurde der Schallleistungspegel Lwar.in = 72 dB(A)

fiir Metallkorb gewihlt.

8.2 Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen

Bei der Prognose von Gerduschimmissionen von Ein-
kaufswagen-Sammelboxen auf Betriebsgrundstiicken
von Verbrauchermirkten ist es u. E. sinnvoll von ei-
nem vereinfachten Emissionsansatz auszugehen, da
Dbei der Planung eines Verbrauchermarktes meist nur
der Standort fiir die Sammelboxen bekannt ist.

Der auf die Beurteilungszeit bezogene Schallleis-
tungspegel Ly,, fiir die Einkaufswagen-Sammelbox
errechnet sich nach:

Ly = Lypn+10-1g(n) - 10 - 1g (Tr/1h)
mit Ly, auf die Beurteilungszeit bezogener
Schallleistungspegel

Lys,n zeitlich gemittelter Schallleistungs-
pegel fiir 1 Ereignis pro Stunde

n Anzahl der Ereignisse in der Beurtei-
lungszeit T,
T Beurteilungszeit in h

Im Rahmen einer Prognose kann von folgenden
Schallleistungspegeln Ly, ausgegangen werden.

Tab. 8: Schallleistung—Mittelungspegel

Bei Immissionsprognosen nach TA Lirm ist bei
Gerduschen, die subjektiv als impulshaltig eingestuft
werden, ein Impulszuschlag zu berticksichtigen. Die
Impulshaltigkeit der Gerdusche wurde im Emissions-
ansatz durch die Wahl des Taktmaximalpegelverfah-
rens beriicksichtigt. Ein weiterer Zuschlag fiir die
Impulshaltigkeit entfdllt damit. Da die Impulshaltig-
keit von Gerduschen mit wachsender Entfernung
zwischen Quelle und Aufpunkt abnimmt, stellt die-
ser Ansatz eine Maximalwertannahme dar.

Fiir Einzelereignisse konnen im Rahmen von Ge-
rduschimmissionsprognosen folgende Schallleis-
tungs- Maximalpegel Ly, .., eingesetzt werden:

Tab. 9:  Schallleistung—Maximalpegel

Metallkorb 106
Kunststoffkorb 99

Die Gerdusche, die beim Bewegen der Einkaufswa-
gen auf dem Parkplatz auftreten, sind bereits in der
Parkplatzldrmstudie [13] durch einen pauschalen Zu-
schlag berficksichtigt.

Metallkorb 72
Kunststoffkorb 66
Abb. 2:  Auszug aus der Parkplatzlarmstudie.
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Es sind 4 Sammelboxen vorgesehen. Es erfolgt eine entsprechende Aufteilung.

4.3 Papierpresse

Im Anlieferungsbereich steht eine Papierpresse. Der Container wird maximal

einmal pro Tag gewechselt.

Der Schalleistungspegel der Papierpresse des Marktes wird mit Lya = 95 dB(A)
beriicksichtigt: 15 Minuten Einwirkzeit pro Tag zwischen 7 und 20 Uhr.
Tonzuschlag Kt =3 dB.

4.4 Containerwechsel Papierpresse und Miillcontainer

Gemil der o.g. werden fiir die Wechsel eines Absetzcontainers auf dem

Taktmaximalpegelverfahren beruhende Schallleistungsdaten verwendet.

Hiernach wird bei Abrollcontainern von einem Schallleistungspegel von
Lwa = 108 dB(A) zzgl. eines Zuschlages von K; = 6 dB pro Containerwechsel

ausgegangen, bei einer Einwirkzeit von 2 Minuten je Wechsel.
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4.5 AuBenbewirtung Bicker

Neben dem Eingang des Gebéudes ist eine Bereich mit 8 Sitzplidtzen geplant. Die
Offnungszeit ist 6-18 Uhr. Nachfolgend werden die durch menschliche Stimmen
hier verursachten Gerdusche betrachtet.

In der Schriftenreihe ,,Sportanlagen und Sportgerite* des Bundesinstitutes fiir
Sportwissenschaften, Berichte B2/94, sind Emissionsansétze fiir verschiedene,
durch menschliche Stimmen verursachten Gerdusche angegeben, u. a. auch Emis-
sionsansitze fiir Biergérten. Fiir Biergéarten mit bis zu 300 Plitzen wird darin ein
Schallleistungspegel von Ly = 65 dB(A) pro Person genannt. Dieser Ansatz ent-
spricht auch dem in der VDI-Richtlinie 3770 genannten Ansatz fiir ,,Normales

Sprechen®.

Da mindestens eine Person Zuhorer ist, wenn eine andere spricht, ist bei einer
gegebenen Anzahl von Personen auf der Terrasse davon auszugehen, dass die

Hilfte der Personen gleichzeitig spricht.
Gemil der VDI-Richtlinie berechnet sich der Schallleistungspegel wie folgt:
Ly, = Ly,, +AL, +101g (n) dB(A)

AL, =9,5dB -451g (n)dB [20dB]

Hierin bedeuten:

Lwa  Schallleistungspegel
Lwa, Schallleistungspegel einer sprechenden Person (= 65 dB(A))
AL;  Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

n Anzahl der gleichzeitig sprechenden Personen

Fiir die Berechnung wird von 8 Personen ausgegangen, die sich wéahrend der
Offnungszeiten des Backshops auf der Terrasse authalten. Fiir 4 sprechende

Personen ergibt sich ein Schallleistungspegel von Lwa = 77,8 dB(A).

4.6 Beurteilungspegel

In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse dargestellt.

Tab.2:  Beurteilungspegel tags.
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Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
tags L,r dB(A)

Io1l Io2 | Io3 | Io4
Transporter Motorstart -9,6 -04 | 1,0 -20,6
Transporter Tiirenschlag -6,1 5,8 7,3 -13,2
Lkw Motorstart 10,3 0,3 -5,0 -2,0
Lkw Tiirenschlag 13,9 3,1 2.4 0,7
Lkw-Fahrt tags 264 | 39,7 | 37,1 28,7
Transporter-Fahrten 8.3 19,4 | 19,9 10,8
Pkw-Fahrten tags 42.5 48,4 | 45,1 37,8
Lkw-Fahrt tags Rangierbereich 26,5 29,3 | 25,8 14,7
AuBenbewirtung Bicker 17,0 29,8 | 30,6 9,0
Papierpresse 23,7 11,7 6.6 10,9
Palettenhubwagen Wagenboden tags 32,1 16,8 | 13,4 17,2
Pkw-Parkplatz tags 31,9 38,0 34,3 26,4
Abrollcontainerwechsel Papierpresse 30,1 18,2 | 13,7 17,4
Manuelle Ladetitigkeiten 0,4 10,9 | 10,3 -9,7
Verfliissiger 0,1 5,9 5,2 20,2
Abrollcontainerwechsel Miillcontainer 30,6 21,2 14,3 17,2
Einkaufswagensammelbox 1 15,2 25,5 | 25,8 16,9
Einkaufswagensammelbox 2 16,3 274 | 29,3 17,9
Einkaufswagensammelbox 3 18,0 26,9 | 28,4 17,9
Einkaufswagensammelbox 4 28.5 27,21 20,9 11,9
Ladetitigkeiten Innenrampe tags 31,8 16,6 | 13,3 17,1
Wirmepumpe 1 Seite 6,7 13,4 | 13,7 28.4
Wirmepumpe 2 Seite 6.4 13,5 | 13,9 28,7
Wirmepumpe 3 Seite 6,2 13,6 | 14,0 28,8
Klimasplit 1 22,8 18,5| 13,8 15,0
Klimasplit 2 23,0 18,9 | 14,0 15,0
Klimasplit 3 24,6 36,8 | 34,5 21,7
Summe 44 50 47 40
Immissionsrichtwerte 60 60 60 60
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Es werden 2 Fille fiir die Nachstunde berechnet:
1. Nach 22:00 Uhr zur Beriicksichtigung des Nachlaufs

2. vor 6 Uhr zur Beriicksichtigung der Anlieferung Markt und Béckerei.

Tab.3:  Beurteilungspegel nachts, vor 06:00 Uhr.

Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
nachts Ly dB(A)

Io1 ITo2 Io3 Io 4

Transporter Motorstart 2.4 11,6 13,1 -8,6
Transporter Tiirenschlag 5,9 17,9 19,3 -1,1
Lkw Motorstart nachts 14,6 4,6 -0,7 2,3
Lkw Tiirenschlag nachts 18,1 7.4 1,8 5
Lkw Entliiftung Betriebsbremse nachts 24.6 30,8 24.0 8.5
Lkw-Fahrt nachts 30,7 44,0 | 41,3 33,0
Transporter-Fahrten 20,3 31,5 31,9 22,8
Lkw-Fahrt nachts Rangierbereich 30,8 33,5 30,1 19,0
Palettenhubwagen Wagenboden nachts 37,2 21,9 18,4 22,2
Manuelle Ladetitigkeiten 12,5 23,0 22,3 2,3

Vorbelastung Gewerbe nordlich Tankstelle | 41,3 34,9 33,0 30,2

Ladetitigkeiten Innenrampe nachts 36,9 21,7 18,4 22,1
Wirmepumpe 1 Seite 6,7 13,4 13,7 28.4
Wirmepumpe 2 Seite 6.4 13,5 13,9 28,7
Wirmepumpe 3 Seite 6,2 13,6 14,0 28,8
Klimasplit 1 22,8 18,5 13,8 15,0
Klimasplit 2 23,0 18,9 14,0 15,0
Klimasplit 3 18,6 30,8 28,5 15,7
Summe 44 45 43 38

Immissionsrichtwerte 45 45 45 45
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Tab.4:  Beurteilungspegel nachts, nach 22:00 Uhr.
Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
nachts L.y dB(A)

Io1l o2 Io3 Io4
Transporter Motorstart 59 17,9 19,3 -1,1
Transporter Tiirenschlag 14,6 4,6 -0,7 2.3
Lkw Motorstart nachts 18,1 7.4 1,8 5
Transporter-Fahrten 20,3 31,5 31,9 22,8
Pkw-Fahrten nachts 31,2 37,1 33,7 26,5
Pkw-Parkplatz nachts 32,7 38,8 35,1 27,2
Manuelle Ladetitigkeiten 12,5 23,0 22,3 2,3
Einkaufswagensammelbox 1 nachts 15,9 26,2 26,5 17,6
Einkaufswagensammelbox 2 nachts 17,0 28,2 30,0 18,6
Einkaufswagensammelbox 3 nachts 18,7 27,6 29,1 18,6
Einkaufswagensammelbox 4 nachts 29,3 27,9 21,6 12,6
Vorbelastung Gewerbe nordlich Tankstelle | 41,3 34,9 33,0 30,2
Ladetitigkeiten Innenrampe nachts 36,9 21,7 18,4 22,1
Wirmepumpe 1 Seite 6,7 13,4 13,7 28,4
Wirmepumpe 2 Seite 6,4 13,5 13,9 28,7
Wirmepumpe 3 Seite 6,2 13,6 14,0 28.8
Klimasplit 1 22,8 18,5 13,8 15,0
Klimasplit 2 23,0 18,9 14,0 15,0
Klimasplit 3 18,6 30,8 28,5 15,7
Summe 44 43 41 37
Immissionsrichtwerte 45 45 45 45

4.7

Kurzzeitige Gerauschspitzen

Kurzzeitige Gerduschspitzen im Sinne der TA Lirm sind durch Einzelereignisse

hervorgerufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungs-

gemiBen Betriebsablauf auftreten.
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Die hochsten Immissionspegel sind tags bei der Entliiftung der Betriebsbremse
eines Lkw, beim Zuschlagen von Pkw-Tiiren zu erwarten. Dabei werden folgende
Schallleistungspegel angesetzt:

Entliiftung Lkw-Bremse Lwmax = 108 dB(A)
Maximalpegel Abrollcontainer Lwmax = 123 dB(A)

Tab.5:  Maximalpegel.

Quelle / Bezeichnung Maximalpegel Lapmax dB(A)

Io1 Io2 Io3 lIo4

Betriebsbremse Lkw 53,3 62,5 63,6 40,6

Abrollcontainer’ 66,7 62,8 51,4 52,9

Immissionsrichtwert fiir

Maximalpegel tags 20 20 20 20

Immissionsrichtwert fiir

Maximalpegel nachts 65 65 65 65

) Nur tags
4.8 Vorbelastung

Die Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine Prognose
der Gerduschimmissionen der zu beurteilenden Anlage und — sofern im Einwir-
kungsbereich der Anlage andere Anlagengerdusche auftreten — die Bestimmung
der Vorbelastung sowie der Gesamtbelastung nach Pkt. A.1.2 des Anhangs der
TA Lédrm voraus. Die Bestimmung der Vorbelastung kann entfallen, wenn die
Gerduschimmissionen der Anlage die o. g. Immissionsrichtwerte nach Pkt. 6.1 der
TA Larm um mindestens AL = 6 dB unterschreiten.

Dies ist im vorliegenden Fall tags gegeben.

Nachts liegt ausschlieBlich eine Vorbelastung aus den Gewebegebieten nordlich
(Nr. 2 ,,Zum Anraffer Grund* und Nr. 47 ,,Nordlicher Ortseingang

Altwildungen®) vor. Hier befindet sich eine Tankstelle.

Die Emission der beiden Gewerbegebiete nachts ist durch das Wohnhaus An der
Trift 7 (Immissionsort 4) begrenzt, fiir welches die Immissionsrichtwerte fiir

Mischgebiete gelten. Es wird der Immissionsort 1a betrachtet, der an der



Schalltechnisches Biiro A. Pfeifer Immissionsberechnung Nr. 7009 vom 09.03.2026 Seite 23

4.9

4.9.1

4.9.2

Nordfassade liegt. Hier darf nachts von den Gewerbegebieten maximal ein

Beurteilungspegel von L, = 45 dB(A) verursacht werden.

Dieser Wert wird genau dann erreicht, wenn fiir die Gewerbegebiete eine
Flachenquelle als Ersatzquelle mit einem flichenbezogenen Schallleistungspegel
von Lwa ‘¢ =53 dB(A)/m? angesetzt wird.

Diese Quelle wurde in der Berechnung (oben) nachts beriicksichtig.

Alle anderen Gewerbebetriebe im unbeplanten Bereich siidlich sind ausschlieBlich

tags aktiv.

Anlagenbezogender Verkehr auf 6ffentlichen Strallen
Vorgehen

Das Kriterium geméall TA Lirm fiir eine weitere Betrachtung der Verkehrs-
gerdusche auBerhalb des Marktgeldndes, wonach die Gerdusche des dem Markt
hinzuzurechnenden Verkehrs auf 6ffentlichen Straen den von den Gerduschen
des iibrigen Verkehrs verursachten Beurteilungspegel rechnerisch um mindestens
AL = 3 dB erhohen miissen, ist im vorliegenden Fall aufgrund des geringen
Verkehrs ohne Marktbezug auf der Stralle ,,An der Trift* erfiillt. Daher ist eine
weitere Betrachtung der Verkehrsgerdusche auf den offentlichen Stralen gemal3
TA Lérm erforderlich.

Berechnung

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der RLS-19. Der Beurteilungspegel des
StraBenverkehrs wird berechnet nach:
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Der Beurteilungspegel L, berechnet sich als energe-
tische Summe (iber die Schalleintrage aller Fahrstreifen-
teilstlicke i und aller Parkplatzteilflichen j (jeweils ein-

schlieBlich  etwaiger Spiegelschallquellen - siehe
Abschnitt 3.6):

L,=10-Ig[1001 L' + 1001 "Lr] 1)
mit

L," = Beurteilungspegel fir die Schalleintrage aller Fahr-
streifen in dB

L,"” = Beurteilungspegel fir die Schalleintrage aller Park-
platzflachen in dB.

Der Beurteilungspegel L,’ fur die Schalleintrage aller
Fahrstreifen berechnet sich aus:

L'=10- [gZ 1001 -{lw’i+10-lgllj] - Dai - DRv1i-DRvzi)  (2)
]

mit

Ly’ = langenbezogener Schallleistungspegel des Fahr-
streifenteilstlicks i nach dem Abschnitt 3.3.2 in
dB

I; = L&nge des Fahrstreifenteilstiicks in m

D,; = Dampfung bei der Schallausbreitung vom Fahr-

streifenteilstiick i zum Immissionsort nach dem
Abschnitt 3.5.1 in dB

Dgy1,i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten
Reflexion fiir das Fahrstreifenteilstiick i nach
dem Abschnitt 3.6 in dB (nur bei Spiegelschall-
quellen)

Dgy2,i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der zwei-
ten Reflexion fur das Fahrstreifenteilstiick i
nach dem Abschnitt 3.6 in dB (nur bei Spiegel-
schallguellen).
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3.3.3 Schallleistungspegel eines Fahrzeuges

Der Schallleistungspegel flir Fahrzeuge der Fahrzeug-
gruppe FzG (Pkw, Lkw1 oder Lkw?2) ist:

Lwr6(VreG) = Lwo F26(VrG) + Dspsorrac(Vezg) + 5)
Dinp26(9:VEzG) + Dicir(%) + Drep(hpensw)
mit
Lo rzc(VEzc) = Grundwert fur den Schallleistungspe-

gel eines Fahrzeuges der Fahrzeug-
gruppe FzG bei der Geschwindigkeit
Vizg Nach dem Abschnitt 3.3.4 in dB

Dgp sptraVr.g) = Korrektur fir den StraBendeckschicht-
typ SDT, die Fahrzeuggruppe FzG
und die Geschwindigkeit vg,; nach
dem Abschnitt 3.3.5 in dB

Dinpucl@Vrc) = Korrektur fir die Langsneigung g
der Fahrzeuggruppe FzG bei der
Geschwindigkeit vi,; nach dem Ab-
schnitt 3.3.6 in dB

Dy ier(x) = Korrektur fiir den Knotenpunkttyp
KT in Abhangigkeit von der Entfer-
nung zum Knotenpunkt x nach dem
Abschnitt 3.3.7 in dB

Dyep(W, hgep) = Zuschlag fur die Mehrfachreflexion
bei einer Bebauungshéhe hy,, und
den Abstand der reflektierenden Fla-
chen w nach dem Abschnitt 3.3.8 in
dB

Abb.3:  Auszug aus RLS-19.

Die Beurteilungszeitrdume sind:
Tageszeit 6 Uhr bis 22 Uhr (16 Stunden)
Nachtzeit 22 Uhr bis 6 Uhr (8 Stunden)

Zwischenergebnisse und Pegeldifferenzen der Beurteilungspegel sind auf eine

Nachkommastelle zu runden, Gesamtergebnisse auf volle dB(A) aufzurunden.
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4.9.3

Emissionsansatz

Fiir die Giflitzer Straf3e liegen keine Verkehrszahlen vor. Daher wurde wir folgt

verfahren

Die Zihldaten der StraBe wurden der Verkehrsmengenkarte Hessen fiir das Jahr

2021 entnommen.

Die Giflitzer Strale endet im Norden an der B485. Die Verkehrszahlen der B485
nordlich der Einmiindung der Giflitzer Stra3e wird mit DTV: 3354 Kfz/d
angegeben. Siidlich der Einmiindung betrdgt der DTV-Wert 6975 Kfz/d.

Es wird davon ausgegangen, dass die Differenz gerade der Verkehrs auf der
Giflitzer Strafle ist. Zur Sicherheit wird ein Zuschlag von 30 % beriicksichtigt und

mit einem Zuwachs von 0,5 % pro Jahr fiir das Jahr 2036 hochgerechnet.

Der Schwerlastanteil wird gemiBl den Anteilen der Tabelle 2 aus der RLS-19 den
Parametern p1 und p2 (Schwerlastanteile ohne und mit Anhénger) zugeordnet und

in der Tabelle weiter unten dargestellt.

Fiir die Strale An der Trift wird der Marktverkehr beriicksichtigt, da der iibrige

Anwohner-Verkehr vernachléssigbar ist.

Fiir die beiden Stra3en wird von einer Hochstgeschwindigkeit von vy,.x= 50 km/h

ausgegangen.

Tabelle 2: Standardwerte fiir die stiindliche Verkehrsstarke M in Kfz/h und den Anteil von Fahrzeugen

der Fahrzeuggruppe Lkw1, p; und Lkw2, p; in %

tags nachts
(06.00 - 22.00 Uhr) (22.00 - 06.00 Uhr)
StraBenart
m P1 P2 M P1 P2
[Kfz/h] [%0] [%] [Kiz/h] (%] [%]
Bundesautobahnen und KraftfahrstraBen 0,0555 - DTV 3 11 0,0140 - DTV 10 25
BundesstraBen 0,0575 - DTV 3 7 0,0100 - DTV 7 13
Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungs- 0,0575 - DTV 3 5 0,0100 - DTV 5 6
straBen
GemeindestraBen 0,0575 - DTV 3 4 0,0100 - DTV 3 4

Abb.4: Tabelle 2 aus der RLS-19.
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Tab. 6:  Ansitze fiir die Stra3en tags.

Bezeichnung Prognose fiir 2035 | Schwerlast-anteil Schwerlast-
DTV" % anteil %

pl p2

Giflitzer Strafle 5.073 6,1 2,6 3,5

An der Trift 272 0,3 0 0,3

) Ansatz: 0,5% Zunahme jihrlich

494 Ergebnis

Quelle / Bezeichnung Beurteilungspegel L, tags dB(A)
Io1 o2 Io3 lIo4
An der Trift 46,9 61,3 49,6 43,5
Giflitzer Strafe * 56,3 46,3 41,8 39,6
Beurteilungspegel tags 57 62 51 45
Immissionsgrenzwert
16.BImSchV tags 64 64 64 64

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BlImSchV werden eingehalten.

S. Bewertung

Die berechneten Beurteilungspegel zeigen tags und nachts die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte der TA Lirm an allen Immissionsorten.

Die Bedingung der TA Lirm, wonach die Immissionsrichtwerte durch einzelne
kurze Gerduschspitzen zur Tageszeit um maximal AL = 30 dB(A) und zur
Nachtzeit um maximal AL = 20 dB uiberschritten werden diirfen, wird an allen
Immissionsorten eingehalten.

Sofern eine AuBlenrampe vorgesehen wird muss der Anlieferungsbereich

eingehaust werden oder es muss auf die Nachtanlieferung verzichtet werden.
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7.1

Aussagesicherheit

Die vorliegende Prognose verwendet Maximalansétze als Abschitzung zur
sicheren Seite hin (u.a. hohe Anzahl Lkw und Transporter, hohe Kundenzahl). Die
Emissionsansitze fiir den Parkierungsverkehr wurden Richtlinien entnommen, die
als hinreichend validiert gelten. Die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse wird
weiter bestimmt durch die verwendeten Ausbreitungsalgorithmen. Bei der
Ausbreitungsrechnung wird nach DIN ISO 9613-2 fiir Abstinde von

100 m < d < 1000 m und mittleren Hohen von 5 m < h < 30 m eine Genauigkeit
von * 3 dB erreicht und fiir Abstéinde bis 100 m + 1 dB (d: Abstand Quelle —
Immissionsort; h: mittlere Hohe von Quelle und Immissionsort). Die Angaben

basieren auf Situationen ohne Reflexionen und Abschirmung.

Die Prognosesicherheit der Abweichungen betrégt hier geschitzt aufgrund der

Sicherheiten bei den Emissionsansitzen AL < -2 dB.

Anhang

Plane
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Abb.5: Lageplan.
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7.2 Berechnungsdaten
Im folgenden werden die Eingangsdaten der Schallausbreitungsrechnung dargestellt.
Punktquellen
Bezeichnung Schallleistung Lw Lw/Li Dimpfung Einwirkzeit KO Freq. Richtw. Hohe Koordinaten
Tag Abend | Nacht | Typ Wert norm. Tag | Ruhe | Nacht X Y Z
(dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) (min) | (min) | (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)
Transporter Motorstart 59,4 59,4 59,4 | Lw | Lwrl5a | 100,0 -10*1og10(1*0,083/960) 0,00 | 60,00 | 60,00 0,0 (keine) 0,50 |r| 822,81 |545,04| 0,50
Transporter Tiirenschlag 65,4 65,4 65,4 Lw | Lwo64a 100,0 -10*1og10(2*2*0,083/960) 0,00 | 60,00 | 60,00 0,0 (keine) 1,00 r| 822,65 | 544,40 | 1,00
Lkw Motorstart nachts 71,4 71,4 71,4 Lw ES3 100,0 -10*1og10(1*0,083/60) 0,00 0,00 | 60,00 0,0 (keine) 1,00 r| 808,43 579,63 | 1,00
Lkw Motorstart 67,1 67,1 67,1 | Lw ES3 100,0 -10*1og10(6*0,083/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine) 1,00 |r| 808,43 | 579,63 | 1,00
Lkw Tirenschlag nachts 74,4 74,4 74,4 Lw | Lwo6da 100,0 -10*1og10(1*2*0,083/60) 0,00 0,00 | 60,00 0,0 (keine) 1,00 r| 808,37 | 581,02 | 1,00
Lkw Tiirenschlag 70,2 70,2 70,2 | Lw | Lw64a | 100,0 -10*1og10(6*2*0,083/960) | 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine) 1,00 |r| 808,37 | 581,02 | 1,00
Lkw Entliiftung Betriebsbremse 108,0 108,0 108,0 | Lw | Lw54a 108,0 0,0 (keine) 0,50 r| 826,98 | 535,63 | 0,50
Lkw Entliiftung Betriebsbremse nachts 79,4 79,4 79,4 Lw | Lw54a 108,0 -10*1og10(1*0,083/60) 0,00 0,00 | 60,00 0,0 (keine) 0,50 r| 825,15 | 558,69 | 0,50
Lkw Entliiftung Betriebsbremse tags 75,1 75,1 751 | Lw | Lw54a | 108,0 -10*1og10(6*0,083/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine) 0,50 |r| 825,15 | 558,69 | 0,50
Maximalpegel Abrollcontainer 123,0 123,0 1230 | Lw | Lw28a 123,0 0,0 (keine) 0,50 r| 815,03 | 583,85 | 0,50
Linienquellen
Bezeichnung Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw/Li Dimpfung Einwirkzeit KO Freq. Richtw.
Tag Abend | Nacht Tag Abend | Nacht | Typ Wert norm. Tag Ruhe Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) (min) (min) (min) | (dB) | (Hz)
Lkw-Fahrt tags 81,2 81,2 81,2 58,7 58,7 587 | Lw' ES3 63,0 -10*1og10(6*60/960) 780,00 180,00 0,00 0,0 (keine)
Lkw-Fahrt nachts 85,5 85,5 85,5 63,0 63,0 63,0 | Lw' ES3 63,0 -10*1og10(1*60/60) 0,00 0,00 60,00 0,0 (keine)
Transporter-Fahrten 74,6 74,6 74,6 55,0 55,0 55,0 Lw' | Lwrl5a 55,0 -10*1og10(1*60/60) 0,00 60,00 60,00 0,0 (keine)
Pkw-Fahrten tags 93,9 93,9 93,9 69,3 69,3 69,3 | Lw' ES2 48,0 -10*10g10(4336*0,5*60/960) 780,00 180,00 0,00 0,0 (keine)
Pkw-Fahrten nachts 82,6 82,6 82,6 58,0 58,0 58,0 | Lw' ES2 48,0 -10*10g10(20*0,5*60/60) 0,00 0,00 60,00 0,0 (keine)
Lkw-Fahrt nachts Rangierbereich | 86,4 86,4 86,4 68,0 68,0 68,0 | Lw' ES3 63,0 -10*1og10(1*60/60)-5 0,00 0,00 60,00 0,0 (keine)
Lkw-Fahrt tags Rangierbereich 82,2 82,2 82,2 63,7 63,7 63,7 | Lw' ES3 63,0 -10*10g10(6*60/960)-5 780,00 180,00 0,00 0,0 (keine)
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Horizontale Flichenquellen

Bezeichnung Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw/Li Dimpfung Einwirkzeit KO Freq. Richtw.
Tag Abend | Nacht Tag Abend | Nacht | Typ Wert norm. Tag Ruhe |Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) (min) | (min) |(min)| (dB) (Hz)
AuBenbewirtung Bicker 77,8 77,8 77,8 67,2 67,2 67,2 Lw | Lwlla 77,8 660,00 | 60,00 | 0,00 0,0 (keine)
Papierpresse 80,8 80,8 80,8 66,4 66,4 66,4 Lw | Lw82a 95,0 -10*10g10(15/780)-3 780,00 | 0,00 0,00 0,0 (keine)
Palettenhubwagen Wagenboden tags 87,7 87,7 87,7 72,9 72,9 72,9 Lw | Lwr2la 75,0 -10*1og10(5*2*30*60/960) | 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Palettenhubwagen Wagenboden nachts 92,8 92,8 92,8 77,9 77,9 77,9 Lw | Lwr2la 75,0 -10*1og10(1*2*30*60/60) 0,00 0,00 |60,00 0,0 (keine)
Pkw-Parkplatz nachts 83,0 83,0 83,0 49,0 49,0 49,0 Lw | Lwr9a 63,0 -10*1og10(20*60/60)-4-3 0,00 0,00 [60,00] 0,0 (keine)
Pkw-Parkplatz tags 82,2 82,2 82,2 48,2 48,2 48,2 Lw | Lwr9a 63,0 -10*log10(265*60/960)-4-3 | 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Abrollcontainerwechsel Papierpresse 87,2 87,2 87,2 72,5 72,5 72,5 Lw | Lw28a 114,0 -10*1og10(1*2/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Manuelle Ladetitigkeiten 78,0 78,0 78,0 70,5 70,5 70,5 Lw ES24 75,0 -3 0,00 10,00 | 10,00 0,0 (keine)
Verfliissiger 79,0 79,0 79,0 69,7 69,7 69,7 Lw | Lwr9a 76,0 -3 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Abrollcontainerwechsel Miillcontainer 87,2 87,2 87,2 72,5 72,5 72,5 Lw | Lw28a 114,0 -10*1og10(1*2/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 1 78,2 78,2 78,2 67,1 67,1 67,1 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*1og10(265/4*60/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 1 nachts 79,0 79,0 79,0 67,9 67,9 67,9 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*10g10(20/4*60/60) 0,00 0,00 |60,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 2 78,2 78,2 78,2 67,1 67,1 67,1 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*1og10(265/4*60/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 2 nachts 79,0 79,0 79,0 67,9 67,9 67,9 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*10g10(20/4*60/60) 0,00 0,00 | 60,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 3 78,2 78,2 78,2 67,1 67,1 67,1 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*1log10(265/4*60/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 3 nachts 79,0 79,0 79,0 67,9 67,9 67,9 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*10g10(20/4*60/60) 0,00 0,00 | 60,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 4 78,2 78,2 78,2 67,1 67,1 67,1 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*1log10(265/4*60/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 4 nachts 79,0 79,0 79,0 67,9 67,9 67,9 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*10g10(20/4*60/60) 0,00 0,00 |60,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 5 76,5 76,5 76,5 65,5 65,5 65,5 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*1og10(271/6*60/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 5 nachts 78,2 78,2 78,2 67,1 67,1 67,1 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*10g10(25/6*60/60) 0,00 0,00 |60,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 6 76,5 76,5 76,5 65,5 65,5 65,5 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*1og10(271/6*60/960) 780,00 | 180,00 | 0,00 0,0 (keine)
Einkaufswagensammelbox 6 nachts 78,2 78,2 78,2 67,1 67,1 67,1 Lw | Lwrl9a 72,0 -10*10g10(25/6*60/60) 0,00 0,00 | 60,00 0,0 (keine)
Vorbelastung Gewerbe nordlich Tankstelle 100,7 100,7 93,7 60,0 60,0 53,0 | Lw" 60 0,00 0,00 |60,00 0,0 500 (keine)
Vertikale Flichenquellen
Bezeichnung Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw/Li Diampfung Einwirkzeit KO Freq. Richtw.
Tag Abend | Nacht Tag Abend | Nacht | Typ Wert norm. Tag Ruhe Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) (min) (min) (min) (dB) (Hz)
Kiihlung Lkw 94,0 94,0 94,0 93,0 93,0 93,0 Lw | Lw42a 100,0 -10*log10(1*15/60) 0,00 60,00 0,00 0,0 (keine)
Ladetitigkeiten Innenrampe tags 87,7 87,7 87,7 78,4 78,4 78,4 Lw | Lwrl3a 75,0 -10*1og10(5*2*30*60/960) 780,00 180,00 0,00 0,0 (keine)
Ladetitigkeiten Innenrampe nachts 92,8 92,8 92,8 83,5 83,5 83,5 Lw | Lwrl3a 75,0 -10*1og10(1*2*30*60/60) 0,00 0,00 60,00 0,0 (keine)
Wirmepumpe 1 Seite 84,0 84,0 84,0 84,7 84,7 84,7 Lw wp 81,0 -3 780,00 180,00 60,00 0,0 (keine)
Wirmepumpe 2 Seite 84,0 84,0 84,0 84,7 84,7 84,7 Lw wp 81,0 -3 780,00 180,00 60,00 0,0 (keine)
Wirmepumpe 3 Seite 84,0 84,0 84,0 84,7 84,7 84,7 Lw wp 81,0 -3 780,00 180,00 60,00 0,0 (keine)
Klimasplit 1 84,0 84,0 84,0 86,4 86,4 86,4 Lw wp 81,0 -3 780,00 180,00 60,00 0,0 (keine)
Klimasplit 2 84,0 84,0 84,0 86,4 86,4 86,4 Lw wp 81,0 -3 780,00 180,00 60,00 0,0 (keine)
Klimasplit 3 84,0 84,0 78,0 83,8 83,8 77,8 Lw wp 81,0 -3 780,00 180,00 60,00 0,0 (keine)

Schallpegel




Schalltechnisches Biiro A. Pfeifer Immissionsberechnung Nr. 7009 vom 09.03.2026 Seite 34
Bezeichnung ID Typ Terzspektrum (dB) Quelle

ew. 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A lin

Containerwechsel Abrollcontainer Lw28a | Lw A -17,4 -17,9 -13,2 -7,2 -4,5 -6,6 -9,6 -0,2 9,8 HLUG 2002
Einkaufswagensammelbox Lwrl9a | Lw A -23,8 -16,8 -11,8 -4,8 -4,8 -7,8 -12,8 -0,1 6,3
Entliiftung Betriebsbremse Lw54a | Lw A -59,2 -43,1 -29,6 -16,2 -8,0 -2,8 -6,0 -0,2 -0,9
Kiihlaggregate Lkw Diesel Lwd42a | Lw A -24,1 -10,9 -9,9 -6,5 -4,7 -8,1 -10,6 -0,0 8,2
Ladetitigkeiten Palettenhubwagen Lwrl3a | Lw A -26,0 -19,9 -13,4 9,0 -4,8 -4,6 -8.,8 -0,0 4.4
Lkw-Bewegung ES3 Lw A -19,0 -11,0 -6,0 -5,0 -7,0 -11,0 -12,0 0,0 10,5
Manuelle Ladetiitigkeiten ES24 Lw A -23,0 -14,0 -16,0 -7,0 -3,0 -6,0 -10,0 0,5 7,1
Papierpresse Lw82a | Lw A -30,2 -18,1 9,6 -5,2 -5,0 -7,8 -11,0 -0,0 4,7
Parkplatz 1 Bewegung pro Stunde Lwr9a | Lw A -23.5 -12,1 -152 -9,1 -4,9 -5,8 -8,0 -0,2 7.4
Pkw-Bewegung ES2 Lw A -41,0 -22,0 -13,0 -3,0 -5,0 -11,0 -13,0 0,0 33
Rollgeriusche Palettenhubwagen Riffelblech Lwr2la | Lw A -24.3 -17,6 -15,1 -10,0 -6,5 -2,9 -9,9 -0,0 53
Terrasse Lwlla | Lw A -46,2 -29,1 -17,6 -6,2 -3,0 -6,8 -17,0 -0,0 1,3
Transporter-Bewegung Lwrl5a | Lw A -30,1 -19,0 -12,5 -8,1 -2,9 -6,7 -13,9 -0,0 3,7
Tiirenschlag Lwoda | Lw A -20,0 -13,0 -8,6 -5,5 -4,5 -8,8 -17,0 -0,1 9,2
Wirmepumpe wp Lw A -14,1 -6,8 -5,1 -7,8 -9,2 -10,1 -12,5 -0,0 14,4
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1. Aufgabenstellung

(1) In der Stadt Bad Wildungen ist der Ersatzneubau des bestehenden EDEKA-
Marktes an der StraRe An der Trift geplant. Die ErschlieRung erfolgt Gber die
Stral3e An der Trift an die Giflitzer StralRe (K40).

(2) Auf der Basis aktueller Verkehrsdaten und Prognosewerte wird das zukuinfti-
ge Verkehrsaufkommen im Planungsraum sowie fur die Einzelhandelsnutzung
abgeschatzt (Verkehrsmengen, Lkw-Anteil, Herkunfts-/ Zielrichtungen, tageszeitliche Vertei-

lung).

(3) Fur die relevanten Knotenpunkte (Einmindung An der Trift/ Giflitzer StraRe) wird die
Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat auf der Grundlage des Handbuches flr
die Bemessung von Stral3enverkehrsanlagen (HBS 2015) ermittelt.

Ubersicht



Quellen u.a.:

Richtlinie fur die Anlage von Stadtstral3en (RASt06), FGSV Kdln, 2006

Hinweise zur Schéatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, FGSV
Kéln, 2006

Programm ver_bau, Abschatzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben
der Bauleitplanung, bbw Software, Stand 2025

Verflechtungsprognose 2030. BVU - ITB — IVV — Planco, Juni 2014

Handbuch fir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen Ausgabe 2015,
FGSV Koéln

Definitionen:

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden folgende Fahrzeugklassen erfasst:

Personenkraftwagen

Motorrader

Lieferwagen bis 3,5 t

Lastkraftwagen ohne Anhanger/ Busse

Lastkraftwagen mit Anhanger/ Sattelzliige

Bezlglich des Lkw-/ Schwerverkehrsaufkommens werden je nach Fragestellun-
gen folgende Klassen gebildet:

Schwerverkehr: Bezeichnet die fiir die Leistungsféahigkeitsberechnungen re-
levanten Lastkraftwagen, Lastziige und Busse (ohne Lieferwagen), also alle
Fahrzeuge > 3,5 1.

Lkwl: Bezeichnet fur larmtechnische Betrachtungen gemaf RLS 19 den An-
teil der Lastkraftwagen ohne Anhanger und Busse

Lkw2: Bezeichnet fur larmtechnische Betrachtungen gemal RLS 19 den An-
teil der Lastkraftwagen mit Anhéangern und Lastzigen.



2. Vorhandene Situation

(4) In der Stadt Bad Wildungen ist ein Edeka-Markt an der Giflitzer Stral3e (K 40)
angesiedelt. Dieser soll zukiinftig durch einen Neubau ersetzt werden.

(5) Zur Ermittlung aktueller Verkehrswerte sind am 05. Februar 2026 in der Zeit
von 6.00 bis 10.00 und 15.00 bis 19.00 Uhr die Fahrzeuge an der Einmindung
der Stral3e An der Trift/ Giflitzer Straf3e (K 40) mittels Videotechnik nach Fahrzeu-
gart und Fahrtrichtung getrennt erfasst worden. Zur Sicherheit wurde aufgrund
der Witterungsbedingen am 05.02.2026 am Donnerstag, dem 12.02.2026 noch-
mals eine manuelle Stichprobenzéhlung durchgefihrt, um die Zahlwerte zu tber-
prufen. Die Abweichungen liegen innerhalb der tblichen Schwankungsbreite (am
12.02.26 sogar unter den Werten des 05.02.26), die Zahlung von 05.02.2026 konnte da-
mit bestatigt werden.

(6) Da die Zahlung Anfang Februar stattfand und zum Zahlzeitraum winterliches
Wetter herrschte (StraBen und Wege waren aber befahr- und begehbar), sollen die aktuel-
len Verkehrswerte auf das Sommerhalbjahr hochgerechnet werden. Hierzu gibt
das HBS 2001 (Ausgabe 2009) in Tabelle 2-6 Hinweise. In der zweiten Halfte des
Januars treten etwa 0,965 % des Jahresmittels auf. Der Maximalwert tritt in der
ersten Haélfte des Monats Mai mit 1,052 % des Jahresmittelwertes auf. Dies ent-
spricht etwa 9,0 % mehr Verkehr im Mai als im Januar. Vereinfacht werden die
Zahlwerte des 05.02.2026 um pauschal 10 % erhoht, um die im Sommerhalbjahr
hoheren Verkehrswerte zu bericksichtigen.

(7) Die Ergebnisse wurden in Modellrechnungen Ubertragen und sind in der Ab-
bildung unten als Nullfall 2026 dargestellit.

Nullfall 2026 7.940/150/10
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(8) Die Spitzenstunden eines Normalwerktages ergeben sich zwischen 07.00 und
08.00 vormittags mit 8,5 % der Tagesbelastung und zwischen 15.15 und 16.15

Uhr mit 9,6 % der Tagesbelastung.

Ganglinie Verkehrsaufkommen
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3. Prognose 2040
3.1 Allgemeine Verkehrsprognose 2040

(9) Das Hessische Landesamt fur Statistik hat fur die Stadt Bad Wildungen fir
den Zeitraum von 2018 bis 2025 einen Bevdlkerungsanstieg um 2 % dokumen-
tiert. Derzeit leben in Bad Wildungen 17.387 Menschen.

(10) Fur den Landkreis Frankenberg Waldeck geht das Hessische Statistische
Landesamt fur den Zeitraum von 2021 bis 2050 von einem Riickgang der Bevol-
kerung von einem Prozent aus.

Bevolkerungsentwicklung in Hessen
Veranderung der Bevélkerungszahl (in Prozent), 2021-2050
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(11) Far den Untersuchungsraum liegen keine Verkehrsprognosedaten vor. Die
Auswertung vorliegender Daten der allgemeinen Stral3enverkehrszahlung (svz)
und erfolgter Zwischenzahlungen bzw. Hochrechnungen im Umfeld weisen eher
auf sinkende Verkehrswerte hin. Eine exakte Prognose ist auf der Grundlage
dieser Daten aber nicht mdglich, da u.a. fir die K 40 keine Daten vorliegen.

VERKEHRSMENGEN ﬂ

Zahlstelle
48200406

Jahr DTV DTVSV DTVRad | Strage -29¢derZahistelle

zwischen NK
2021 6975 28B4 - BaBs | 4820042 | 4820012
2015 | 7767 | 314 0 Ba8s | 4820042 | 4820012
2010 8805 | 451 29 B48s | 4820042 | 4820012
2005 8203 |385 42 B48s | 4820042 | 4820012
2000 | 0479 |413 39 B48s | 4820042 | 4820012

* Der Gultigkeitsbereich, kann durch Auswahl der Zahlstelle, auf der Karte
grafisch entnommen werden.

85

485

An der Trift An der Trify
i

Auszug ,,Interaktive Verkehrsmengenkarte Hessen*

(12) Die zukunftige Entwicklung des Verkehrsaufkommens hangt u.a. von allge-
meinen Mobilitdtsentwicklungen, wirtschaftlichen Entwicklungen, der Bevdlke-
rungszahl und der demographischen Struktur sowie den umliegenden Flachen-
nutzungen und dem Straf3ennetz ab.

(13) Zur Sicherheit wird von einem Anstieg der Verkehrsmengen durch allgemei-
ne Entwicklungen im Umfeld bis zum Prognosehorizont 2040 von + 5 % ausge-
gangen. Damit sind mogliche allgemeine Entwicklungen (z.B. des Verkehrsverhaltens
oder des Pkw-Besitzes), aber auch Anderungen der Flachennutzung im Umfeld (z.B.
neue Baugebiete) pauschaliert enthalten.



3.2 Spezielle Verkehrsprognose 2040
(14) An der Trift in Bad Wildungen soll ein bestehender Edeka-Markt und das

westlich angrenzende Geb&ude abgerissen werden. An deren Stelle soll der
Neubau des Edeka-Marktes mit gré3erer Verkaufsflache entstehen.

EDEKA NEUBAU
Verkaufsfische

off 2250 m

T
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Quelle: Edeka Handelsgesellschaft Hessenring mbH/ jsp architekten

(15) Der neue Edeka-Markt soll zukinftig Uber eine Verkaufsfliche (VKF) von
2.250 m2 verfugen und einen Backshop beinhalten. Der bestehende Edeka-Markt
verfugt z.Z. uber eine VKF von 830 m? und beinhaltet bereits derzeit einen
Backshop.

(16) Da die Kfz-Kundenfahrten flr den alten Markt bereits in der aktuellen Ver-
kehrszahlung enthalten sind, wird nur der Neuverkehr durch den Flachenzu-
wachs ermittelt.

(17) Hier wird vereinfacht, davon ausgegangen, dass der Verkehrszuwachs linear
zum Verkaufsflachenzuwachs verlauft. Tatsachlich dient der Neubau vor allem/
auch der Kundenbindung durch moderne Gestaltung, breite Géange etc. Der Ver-
kehrszuwachs wird deswegen in der Praxis geringer ausfallen, die Abschéatzung
erhalt dadurch zusatzliche Sicherheiten.

(18) Die zukunftigen Verkehrsmengen lassen sich aus den geplanten Nutzungen
mit Hilfe von Erfahrungs- und Kennwerten und Literaturquellen ableiten (u.a. Pro-

gramm Ver_Bau):

Edeka-Markt Neubau Erweiterung um 1.420 m? Verkaufsflache

Nutz- | VKF Spezifisches Personen- Weg/ Kfz- | Bes.- Zufahrten
ung [gm] Personen- aufkommen Pers. | Anteil | grad pro Tag
aufkommen (gerundet)
Edeka 1.420 0,8 Kunden/ gm 1.135 Kunden 1,0 70% 1,3 610 Kfz
1 Besch./ 40gm 35 Besch. 1,5 70% 1,1 35Kfz
0,55 Lkw/ 100gm 8 Lkw 1,0| 100% 1,0 15 Kfz
Summe 660 Kfz

-10 -



(19) Es ergeben sich damit Neuverkehre von rund 660 Kfz-Zufahrten und 660
Kfz-Abfahrten/ Werktag mit Bezug zum Edeka-Markt (1.320 Kfz-Fahrten insgesamt).

(20) Konkurrenz- und Verbundeffekte sind an diesem Standort nicht zu erwarten,
jedoch Mithahmeeffekte. D.h. ein Teil der prognostizierten Verkehre mit Bezug
zum Edeka-Markt beféahrt ohnehin die Giflitzer Stral3e biegt nur zum Einkauf bei
Edeka ab und danach wieder in die Giflitzer Strafl3e ein. Zur Sicherheit wird aber
davon ausgegangen, dass alle neu ermittelten Zusatzverkehre von und zum
Edeka-Markt Neuverkehre sind. Die nachfolgenden Berechnungen der Leistungs-
fahigkeit liegen auf der sicheren Seite.

(21) Die Fahrten mit Bezug zum neuen Edeka-Markt verteilen sich wie die vor-
handen Fahrten:

e 60 % von und nach Siden
e 40 % von und nach Norden

(22) Es ergibt sich der Planfall 2040.

Planfall 2040 8.860/160/20
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4. Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat

(23) Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit von Knotenpunkten sind die Spitzen-
stunden malfigeblich. Diese liegen morgens zwischen 07.00 und 08.00 Uhr und
nachmittags zwischen 15.15 und 16.15 Uhr. Die Belastungen ergeben sich mit
8,5 und 9,6 % der 24-stiindigen Werktagsbelastung.

(24) Die Berechnung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte erfolgt mit pau-
schal 10 % der Tagesverkehrsmengen. Damit wird den Anforderungen des
Handbuchs fur die Bemessung von Stral3enverkehrsanlagen (HBS 2015) zur Be-
ricksichtigung der sogenannten 50. Stunde, d.h. der 50. hochstbelasteten Stun-
den eines Jahres, entsprochen. Damit sind auch die im Sommerhalbjahr tblichen
zusatzlichen Verkehrsmengen im Freizeit und Ausflugsverkehr bertcksichtigt.

(25) Die Verkehrsqualitat wird gemaf ,Handbuch fir die Bemessung von Stra-
Renverkehrsanlagen® (HBS 2015) in den Stufen A bis F angegeben. Die Stufe A
bedeutet dabei einen freien Verkehrsfluss, die Stufe F eine Uberlastung der Ver-
kehrsanlage. Im Allgemeinen wird eine Verkehrsqualitat der Stufe D aus ausrei-
chend angesehen.

Qualitiatsstufen des Verkehrsablaufes (QSV)

Knotenpunkte ohne LSA:

Stufe A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilinehmer kann den Knotenpunkt nahezu ungehindert
passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering.

Stufe B: Die Abflussméglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsstrome werden vom bevor-
rechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.

Stufe C: Die Verkehrsteiinehmer in den Nebenstrémen missen auf eine merkbare Anzahl
von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spurbar. Es kommt
zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner rdumlichen Ausdehnung noch
bezliglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeintrachtigung darstellt.

Stufe D: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenstromen muss Haltevorgange,
verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Fir einzelne Verkehrsteilnehmer kon-
nen die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich voriibergehend ein merklicher
Stau in einem Nebenstrom gebildet hat, bildet sich dieser wieder zuriick. Der Verkehrszu-
stand ist noch stabil.

Stufe E: Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen.
Die Wartezeiten nehmen sehr groRe und dabei stark streuende Werte an. Geringfiligige Ver-
schlechterungen der EinflussgréRen kdnnen zum Verkehrszusammenbruch (d.h. sténdig
zunehmende Staulénge) flihren. Die Kapazitat wird erreicht.

Stufe F: Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je
Zeiteinheit zuflieRen, ist Uber eine Stunde gréRer als die Kapazitat fur diesen Verkehrsstrom.
Es bilden sich lange, standig wachsende Staus mit besonders hohen Wartezeiten. Diese
Situation I6st sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstarken im zuflieRenden
Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist (iberlastet.

Quelle: Handbuch fiir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen (HBS 2015)

-12 -



(26) Im heutigen Ausbauzustand mit den Prognoseverkehrsmengen 2040 ergibt
sich an der Einmindung eine gute Verkehrsqualitat der Stufe B. Die vorhande-
nen Linksabbiegestreifen sind ausreichend dimensioniert. Bauliche MaRnahmen
zur Ertichtigung der Kreuzung sind damit nicht erforderlich.

HBS 2015, Kapitel S5: StadtstralRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Strom | Strom | g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] [Fz] [Fz)
1 p— 1 5,5 2,8 375 839 4,3 1 1 A
2 —» | 377 1800 A
3 | 75 1600 A
Misch-H 452 1764 2+3 2,8 2 2 A
4 75 6,5 3,2 896 282 17,6 2 2 B
5 1 6,7 3,3 896 265 13,6 1 1 B
6 ?| 113 5,9 3,0 409 728 5,9 1 1 A
Misch-N 188 610 4+5+6 | 8,7 2 3 A
9 A 3 1600 A
8 -« | 377 1800 A
7 v | 113 55 2,8 445 775 5,5 1 1 A
Misch-H 380 1798 8+9 2,6 1 2 A
10 - 3 6,5 3,2 1006 206 17,7 1 1 B
11 1 6,7 | 3,3 931 253 14,3 1 1 B
12 1 59 3,0 374 760 4,7 1 1, A
Misch-N
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015 HBS 2015 S5

Wartezeit

. Akcelik/Troutbeck (wie HBS 2015)

1 Giflitzer Str. N links

2 Giflitzer Str. N gerade

3 Giflitzer Str. N rechts

4 An der Trift links

5 An der Trift gerade

6 An der Trift rechts

7 Giflitzer Str. S links

8 Giflitzer Str. S gerade

9 Giflitzer Str. S rechts
10 Zum Anraffer Grund links
11 Zum Anraffer Grund gerade
12 Zum Anraffer Grund rechts

Spalte Einheit | Bedeutung/ Kommentar
1 - Nr. des Verkehrsstroms

Pfeilsymbol fur die Fahrtrichtung des Stroms
grin: Hauptstréme 2 und 3 sowie 8 und 9
rot: Nebenstréme

q-vorh Pkw-E/h | vorhandene Verkehrsstarke des Stroms
alle Strome nach Umrechnung in Pkw-E

davon wird fur im mit der
Einheit Fz/h gerechnet. (siehe folgende Spalte .q-Haupt®)

tg s Grenzzeitlicke (durch HBS 2015, Tab. $5-5 oder L5-6
vorgegeben)
tf s Folgezeitilicke (durch HBS 2015, Tab. $5-5 oder L5-7
vorgegeben)
q-Haupt Fz/h Summe der Verkehrsstéarken der bevorrechtigten Strome

(errechnet nach HBS 2015 Tab. S5-4 oder L5-5)

g-max PKW-E/h | Ergebnis der Berechnung: Kapazitat fur den jeweiligen Strom in
Pkw-E/h.

-13 -

Mischstrom Im Falle von mehreren Strémen auf einem Fahrstreifen:
Aufzahlung der betroffenen Stréme. Wenn ein Strom mit (k)"

ist, heit das: Der entsteht dadurch, dass
dieser Strom einen zu kurzen Fahrstreifen hat (95%-Staulange >
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Tabelle 7: Beschreibung der Ergebnisse fir die KNOBEL-Tabelle



(27) Eine weitere Zufahrt von Norden ist nicht erforderlich, da der prognostizierte
Verkehr im bestehenden Knotenpunkt gut abgewickelt werden kann.

(28) Fur die beiden Knoten auf der Strafl3e An der Trift (Einmindung des neuen Edeka-
Marktes/ An der Trift und An der Trift/ An der Doméane) sind bei den zu erwartenden Ver-
kehrsmengen ebenfalls keinerlei Probleme zu erwarten.

(29) FuRgénger und Radfahrer werden nahezu vollstandig aus sidlicher Rich-
tung kommen, da dort der Siedlungsbereich ist. Damit kbnnen alle Verkehrsteil-
nehmer die Zuwegung uber die StralRe An der Trift zum Edeka-Markt ohne Um-
wege nutzen.

(30) Eine Anbindung des Grundstiicks fur Fu3ganger nach Norden zum beste-
henden Geh- und Radweg entlang der K40 und weiter zur B 485 ware mittels
einer Treppe mdoglich. Jedoch sind von hier so gut wie keine Ful3ganger zum
Edeka-Markt zu erwarten, die Einrichtung einer Wegebeziehung fir den Ful3ver-
kehr ist hier nicht erforderlich. Der Radverkehr wiirde eine solche Treppe ohnehin
meiden und statt dessen den etwas lAngeren Weg Uber die Strale An der Trift
nutzen, bei dem das Fahrrad aber nicht Gber eine Treppe geschoben werden
musste.

Hannover, Februar 2026

U0 o U
gﬁ/w £a f’éM‘b Q \ A A :‘\A_i’ T AN

Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias  i.A. Dipl.-Geogr. Maik Dettmar
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Allgemeine Vorpriafung des Einzelfalls
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13.1 ,An der Trift"

1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

1.1 Planungsanlass und Planerfordernisse

Die Stadt Bad Wildungen verflugt an der ,Giflitzer Stralle® im Stadtteil Altwildungen
Uber einen etablierten Lebensmitteleinzelhandelsstandort, der eine zentrale Funktion
fur die wohnortnahe Versorgung der Bevolkerung im nérdlichen Stadtgebiet und im
Verflechtungsbereich wahrnimmt. Der bestehende Marktstandort weist jedoch erheb-
liche funktionale und kapazitative Defizite auf; die vorhandene Verkaufsflache ist fur
den nachgewiesenen Versorgungsbedarfim Einzugsgebiet unterdimensioniert, so dass
ein Teil der Nachfrage auf weiter entfernte Standorte ausweicht und die Versorgungs-
und Wettbewerbsfunktion des Standorts geschwacht wird.

Innerhalb des Plangebiets befindet sich zudem ein seit mehreren Jahren brachliegen-
des, ehemals gewerblich genutztes GroRhandelsgebaude mit weitgehend versiegelten
Aullenflachen, das aufgrund seines baulichen Zustands und seiner eingeschrankten
Nutzungsmoglichkeiten einen stadtebaulichen Missstand darstellt. Vor diesem Hinter-
grund besteht das stadtebauliche Erfordernis, den Standort planungsrechtlich neu zu
ordnen, die Nahversorgungsfunktion dauerhaft zu sichern und die brachliegende Ge-
werbeflache einer zeitgemalen Nutzung zuzufuhren.

Der geltende Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer Stralle® setzt fur das Plangebiet ein
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Selbstabholerlager” sowie eine Tankstelle
fest und bietet damit keine geeignete planungsrechtliche Grundlage fur einen grof3fla-
chigen Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 BauNVO. Die erforderliche Sicherung
und Weiterentwicklung des bestehenden Einzelhandelsstandorts kann auf dieser
Grundlage weder rechtssicher genehmigt noch hinsichtlich Verkaufsflachendimension
und Sortimentsstruktur gesteuert werden. Aus § 1 Abs. 3 BauGB ergibt sich daher ein
Planerfordernis zur Anderung des Bebauungsplans, um die geordnete stadtebauliche
Entwicklung, die Sicherung der Nahversorgung und die Beseitigung stadtebaulicher
Missstande am Standort ,An der Trift" zu gewahrleisten.

Die Teilanderung zum Bebauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift* verfolgt vor diesem Hin-
tergrund das Ziel, ein ,Sonstiges Sondergebiet — grol3flachiger Einzelhandel (Nahver-
sorgung)“ festzusetzen, die zuldssige Verkaufsflache auf 2.060 m? zu begrenzen, die
Sortimentsausrichtung auf die Grundversorgung zu fokussieren und die Nutzung in
Einklang mit dem Flachennutzungsplan, den Zielen der Raumordnung sowie dem Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bad Wildungen zu bringen.

1.2 Ziel der Planung

Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung und bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung des bestehenden Einzelhandelsstandorts an der ,Giflitzer Strale“ als inte-
grierten Nahversorgungsstandort fur den Stadtteil Altwildungen, das nérdliche Stadt-
gebiet von Bad Wildungen und den zugeordneten Verflechtungsbereich. Hierzu soll
durch die Festsetzung eines ,Sonstigen Sondergebiets — grofflachiger Einzelhandel
(Nahversorgung)”“ die Zulassigkeit eines Verbrauchermarkts mit maximal 2.060 m2? Ver-
kaufsflache und Uberwiegendem Sortiment der Grundversorgung (insbesondere Nah-
rungs- und Genussmittel sowie erganzende Drogeriewaren) geschaffen und zugleich
sortimentsbezogen gesteuert werden.
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Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13.1 ,An der Trift"

Die Planung verfolgt daruber hinaus das Ziel, die brachliegende, funktional Uberholte
Gewerbestruktur im westlichen Teil des Plangebiets zu beseitigen und durch eine in-
tegrierte, staddtebaulich geordnete Betriebsanlage zu ersetzen, die zeitgemaRe Anfor-
derungen an Betriebsablaufe, Kundenfuhrung und Erreichbarkeit erfullt. Durch die in-
nenentwicklungsorientierte Neuordnung innerhalb des bestehenden Sondergebiets
sollen stadtebauliche Missstande behoben, die Flacheneffizienz erhéht und zusatzli-
che Aullenbereichsinanspruchnahmen vermieden werden.

Schlielllich zielt die Planung darauf ab, die Entwicklung des Standorts mit den Vorga-
ben des Flachennutzungsplans (Darstellung als Sonderbauflache ,SE 3 — Sonderge-
biet Einkauf®), den Zielen der Raumordnung (Mittelzentrum Bad Wildungen, Vorrang-
gebiet Siedlung — Bestand) sowie den Leitlinien des Einzelhandels- und Zentrenkon-
zepts der Stadt Bad Wildungen in Einklang zu bringen und die zentren- und raumord-
nungsrechtliche Vertraglichkeit der Nahversorgungsfunktion dauerhaft sicherzustel-
len.

2 Anforderungen des Gesetzes Uber die Umweltvertrag-
lichkeit (UVPG)

Die Prufung der Umweltvertraglichkeit der Entwicklungsabsichten der Stadt Bad Wil-
dungen erfolgt auf Grundlage der europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie
2011/92/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011
Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung bei bestimmten 6ffentlichen und privaten Pro-
jekten in der durch die Richtlinie 2014/52/EU vom 16. April 2014 geanderten Fassung.
Diese Richtlinie wurde in Deutschland durch das Gesetz Uber die Umweltvertraglich-
keitsprufung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010
(BGBI. I'S. 94), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 323), in nationales Recht umgesetzt.

Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung ist die Teilanderung eines Bebauungs-
plans fur die bauliche Neuordnung zweier bereits im Bestand vorhandenen Einzelhan-
delsbetriebe im Stadtgebiet Bad Wildungen. Fur derartige Vorhaben sieht die Anlage
1 zum UVPG fur Vorhaben des groBflachigen Einzelhandels in Verbindung mit bauleit-
planerischen Verfahren (Nr. 18.6, Nr. 18.8 UVPG) die Durchfuhrung einer allgemeinen
Vorprifung des Einzelfalls vor. Diese Vorprufung dient der Feststellung, ob fur das
konkrete Vorhaben eine Pflicht zur Durchfihrung einer férmliche Umweltvertraglich-
keitsprifung besteht.

Die Vorprufung richtet sich nach den in Anlage 3 zum UVPG festgelegten Kriterien.
Dabei sind die Merkmale des Vorhabens, die Empfindlichkeit des betroffenen Stand-
orts sowie die moglichen Auswirkungen auf die Umwelt einer Uberschlagigen Bewer-
tung zu unterziehen. Zu den relevanten Pruffaktoren zahlen insbesondere die GroRe
und Nutzungsart des Vorhabens, die Inanspruchnahme von Wasser, Boden, Natur und
Landschaft sowie potenzielle Emissionen. Aufgrund der geografischen Lage des Plan-
gebiets und der vorgesehenen Nutzung sind grenziberschreitende Umweltauswirkun-
gen auf andere EU-Mitgliedstaaten im Sinne von § 8 UVPG nicht zu erwarten; dieser
Aspekt bedarf daher keiner vertieften Betrachtung.

Die Stadt Bad Wildungen beabsichtigt, das Planverfahren als beschleunigtes Verfahren
nach § 13a des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
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November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257), durchzufthren. Im Rahmen dieses Verfah-
rens hat die Kommune Uberschlagig einzuschatzen, ob die Aufstellung des Bebau-
ungsplans erhebliche Umweltauswirkungen haben kann. Hierbei sind ausschlielilich
solche Umweltauswirkungen zu berucksichtigen, die gemall § 2 Abs. 4 S. 4 BauGB
abwagungserheblich sind. Als Bewertungsgrundlage dienen die beabsichtigten pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen des Gebiets. Das beschleunigte Verfahren ist nach §
13a Abs. 1 S. 4 BauGB jedoch ausgeschlossen, sofern durch den Bebauungsplan die
Zulgssigkeit von Vorhaben begrundet wird, die einer Pflicht zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprafung nach dem UVPG oder nach Landesrecht unterliegen.

3 Anwendbarkeitsprufung | Vorprufung des Einzelfalls

Zur Uberprufung der verfahrensrechtlichen Voraussetzungen fur die Anwendung des
beschleunigten Verfahrens gemall § 13a des BauGB bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift" wird nachfolgend eine systematische Analyse der
relevanten Umweltbelange anhand einer tabellarischen Darstellung vorgenommen, um
festzustellen, ob die gesetzlich normierten Anforderungen im Hinblick auf die Umwelt-
vertraglichkeit erfullt sind.

1 Handelt es sich um eine Malnahme der Innenentwicklung?

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des im Zusammen- Ja
hang bebauten Siedlungsbereiches

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst vollstandig Flachen von bereits Ja
rechtskraftigen Bebauungspléanen

Der Bebauungsplan knupft an die Planungsleitlinien in § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB an (...Er- Ja

haltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ort-
steile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche)
Der Bebauungsplan wird fur MaBnahmen der Innenentwicklung aufgestellt Ja

2 Liegt die zulassige Grundflache innerhalb der zuldassigen Grenzen?
Fallgruppe 1: Die zuldssige Grundflache betragt weniger als 20.000 Quadratmeter Ja
Fallgruppe 2: Die zulassige Grundflache betragt mehr als 20.000 Quadratmeter und -
weniger als 70.000 Quadratmeter

3 Ist eine UVP-Pflicht ausgeschlossen?
Das beschleunigte Verfahren nach § 13a Abs. 1 S. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) fin- Ja
det ausschliellliche Anwendung auf solche Vorhaben, fir welche keine Verpflichtung zur
Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz Uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprufung (UVPG) oder nach Landesrecht besteht. Dies stellt ein zwingen-
des Ausschlusskriterium dar, das eine vorherige Klarung erforderlich macht.
Im vorliegenden Fall ist nach Anlage 1 zum UVPG, Nr. 18.8 in Verbindung mit Nr. 18.6.1
und 18.6.2, zu Uberprifen, ob das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
plans ein UVP-pflichtiges Vorhaben betrifft. Ziffern 18.6.1 und 18.6.2 erfassen den Bau
eines grolflachigen Einzelhandelsbetriebes mit einer zuldssigen Geschossflache ab
1.200 Quadratmetern. Fur derartige Vorhaben ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens
eine Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls vorzunehmen, ob die konkrete Planung die
Merkmale eines UVP-pflichtigen Vorhabens erfullt.
18.8: Bau eines Vorhabens der in den Nr. 18.1 bis 18.7 genannten Art, soweit der je- A
weilige Prufwert fur die Vorprufung erreicht oder Uberschritten wird und fur den in sons-
tigen Gebieten ein Bebauungsplan aufgestellt, gedndert oder erganzt wird.
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A = Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift" |[6st eine Allgemeine Vorpru-
fung des Einzelfalls aus. Auf Grundlage dieser Vorprifung wurde festgestellt, dass keine
Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung besteht.

Grundsatzlich ist als notwendige Voraussetzung fur die Zul&ssigkeit des beschleunigten
Verfahrens nach § 13a des BauGB eine allgemeine Vorprufung des Einzelfalls nach den
Bestimmungen des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriufung durchzufihren, um
die fehlende Erheblichkeit der Umweltauswirkungen dokumentiert festzustellen.

4 Bestehen keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung von FFH- und Vogel-

schutzgebieten?

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafur, dass Flora-Fauna-Habitate (FFH-Gebiete) und Ja
Vogelschutzgebiete beeintrachtigt werden.

5 Sind nach uberschlagiger Prafung erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten?
Die Vorprufung des Einzelfalls ergibt, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine Ja
erheblichen Umweltauswirkungen verursachen wird.

4 Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls

4 1 Merkmale des Vorhabens

Im Rahmen der allgemeinen Vorpriufung des Einzelfalls sind die Merkmale des Vorha-
bens sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt nach MaRRgabe der
in Anlage 3 zum Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprafung (UVPG) festgelegten
Kriterien einer Uberschlagigen Beschreibung zu unterziehen. Bei dieser Darstellung
werden ausschliellich solche Vorhabensmerkmale und Umweltwirkungen berucksich-
tigt und dokumentiert, die fur die nachfolgende fachliche Einschatzung erforderlich
sind, ob das geplante Vorhaben voraussichtlich erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf die Umwelt im Sinne von Anlage 3 UVPG haben kann.

Nr. Kriterien

Anlage 3 UVPG

1.1 Grolle und Ausgestal-
tung des gesamten
Vorhabens und, soweit
relevant, der Abrissar-
beiten

Erlauterung

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtflache von
14.211 Quadratmetern und erstreckt sich durch-
gehend Uber das Flurstick 4/4 in der Gemarkung
Altwildungen, Flur 6. Diese Flachengrofe bildet die
planungsrechtliche Grundlage fur die Neuordnung
des Einzelhandelsstandorts und bestimmt den
Rahmen far die zuldssige bauliche Nutzung sowie
die erforderlichen Nebennutzungen wie Parkplatz-
und ErschlieBungsflachen.

Das geplante Vorhaben sieht die Neuordnung des
bestehenden Einzelhandelsstandorts vor. Die Ge-
samtverkaufsflache wird auf 2.060 Quadratmeter
festgesetzt, was einer Steigerung gegenuber der
bisherigen planungsrechtlichen Zulassigkeit von
830 Quadratmetern um 1.230 Quadratmeter ent-
spricht. Diese Erhdhung ist durch den Rickbau ei-
ner genutzten Gewerbeimmobilie und die hieraus
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resultierende Moéglichkeit zur Neuordnung begrin-
det und fuhrt zu einer Konsolidierung zweier Be-
triebsstatten zu einem zusammenhangenden Be-
trieb.

Die bauliche Héhe wird gegentber der eingeschos-
sigen Bauweise mit einer Gebaudehohe von bis zu
12,5 Metern um 2 Meter erhdht, was weitestge-
hend der bestehenden Baustruktur entspricht und
eine Kontinuitat des Stadtbildes sichert. Die Ge-
baudeausgestaltung orientiert sich an den moder-
nen Anforderungen der Einzelhandelsbetriebs-
weise und gewahrleistet eine effiziente Raumnut-
zung sowie optimierte Betriebsablaufe.

Von der Gesamtflache von 14.211 Quadratmetern
entfallen die Uberwiegende Mehrheit auf befestigte
Grundstucksflachen fur Stellplatze, Lieferzonen
und Umfahrungsflachen. Die Bebauungsflache be-
schrankt sich auf den eigentlichen Gebaudebe-
reich des Einzelhandelsmarktes mit zugehdrigen
Nebengebauden. Ein linearer Geholzbestand zwi-
schen den bestehenden Geb&udestrukturen wird
entnommen. Der begrinte Grundsticksanteil wird
in einem dem Bestand entsprechenden Umfang er-
halten beziehungsweise neu entwickelt

Das Vorhaben ist mit dem Ruckbau der bisherigen
Bestandsgeb&aude verbunden. Hierbei werden die
beiden separaten Gebaudekomplexe — der betrie-
bene Verbrauchermarkt und der leerstehende
GroBmarkt —in ihren Fundamentstrukturen zurick-
gebaut, um Platz fur die Neuordnung und Zusam-
menflhrung zu einer integrierten Betriebsstatte zu
schaffen.

Die Abrissarbeiten unterliegen den Anforderungen
der Abbruchgenehmigung der Hessischen Bauord-
nung und mussen nach den einschlagigen techni-
schen Regelwerken durchgefuhrt werden. Der Ab-
bruch umfasst die Demontage von Geb&udestruk-
turen, die Ruckgewinnung verwertbarer Materia-
lien sowie die fachgerechte Entsorgung oder Ver-
wertung von Abbruchrickstanden.

Die Abrissarbeiten fiuhren zu temporaren baube-
dingten Auswirkungen (Larm, Staub, Verkehr), die
sich zeitlich auf die Bauausfihrungsphase be-
schranken und raumlich auf das Plangebiet und
dessen unmittelbare Umgebung begrenzt sind. Er-
hebliche und dauerhaften Umweltauswirkungen
durch die Abrissarbeiten sind nicht zu erwarten.
Die Einhaltung der einschlagigen immissions-
schutzrechtlichen Vorgaben und der technischen
Regeln zur Abbruchausfiuhrung gewahrleistet,
dass die Beeintrachtigungen auf ein zumutbares
MaR begrenzt werden.
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1.2

1.3

Zusammenwirken mit
anderen bestehenden
oder zugelassenen
Vorhaben und Tatig-
keiten

Nutzung naturlicher
Ressourcen, insbe-
sondere Flache, Bo-
den, Wasser, Tiere,

Landesplanerische und regionalplanerische Ein-
bindung

Die Entwicklungsabsichten werden auf ihre Verein-
barkeit mit dem Regionalplan Nordhessen 2009
und dem Landesentwicklungsplan Hessen gepruft.
Die gutachterliche Bewertung stellt fest, dass die
Entwicklungsabsichten mit den Zielen und Grunds-
atzen des Regionalplans grundsatzlich vereinbar
ist. Der Flachennutzungsplan stellt die Flache als
Sonderbauflache ,SE — Sondergebiet Einkauf* dar
und entspricht damit der bestehenden Nutzung
und der Versorgungszielsetzung der Stadt. Der Be-
bauungsplan Nr. 13.1 ,An der Trift* konkretisiert
diese Darstellung durch Festsetzung eines Sonsti-
gen Sondergebiets ,Grofflachiger Einzelhandel®
nach § 11 Abs. 3 BauNVO. Das Entwicklungsgebot
des § 8 Abs. 2 BauGB ist damit erfullt.

Bestehendes Planungsrecht

Die verfahrensgegenstandlichen Flachen werden
derzeit durch den Bebauungsplan Nr. 13 ,Giflitzer
StraBe" Uberplant, der am 22. Juli 1977 in Kraft
getreten ist. Der geltende Bebauungsplan setzt fur
das Plangebiet ein Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung ,Selbstabholerlager" fest und lasst da-
neben lediglich eine Tankstelle zu. Die Grundfla-
chenzahl ist auf 0,5, die Geschossflachenzahl auf
1,0 festgesetzt; als Dachform ist ausschlielilich ein
Flachdach zulassig. Nicht Uberbaubare Bereiche
sind insbesondere mit einem Abstand von 20,0 Me-
tern zur Giflitzer Strale und 10,0 Metern zur
StraBe ,,An der Trift" festgesetzt. Die Festsetzun-
gen des geltenden Bebauungsplans ermdglichen
nach derzeitiger Rechtslage keine Zulassigkeit fur
einen groBflachigen Einzelhandel im Sinne von §
11 Abs. 3 BauNVO. Eine Erweiterung oder rdumli-
che Neuordnung des bestehenden Einzelhandels-
standorts ist unter den geltenden planungsrechtli-
chen Festsetzungen nicht zulassig. Die Teilande-
rung des Bebauungsplans ist daher erforderlich,
um die bauplanungsrechtliche Zulassigkeit fur die
beabsichtigte Erweiterung und Neustrukturierung
des Einzelhandelsstandorts gemaR § 30 BauGB
herzustellen.

Zusammenwirken mit anderen Vorhaben

Aufgrund der Lage im Stadtgebiet ist grundsatzlich
von einem Zusammenwirken mit anderen Vorhaben
auszugehen. Es sind jedoch keine erheblichen Ku-
mulationswirkungen durch die Erweiterung des be-
stehenden Marktes erkennbar.

Inanspruchnahme von Fldche und Boden

Die geplante Entwicklung des Einzelhandelsstand-
orts fuhrt zu einer Neuordnung und partiellen Ver-
dichtung der Flachennutzung innerhalb des bereits
als Gewerbe- und Handelsflache genutzten Plan-
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Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt

gebiets. Eine Neuinanspruchnahme von bislang
unbebauten Flachen ist minimal und beschrankt
sich auf einen ca. 950 m? groRen, bereits als Son-
dergebietsflache festgesetzten Ackerstreifen. Die
Uberwiegende Flache des Plangebiets ist bereits
versiegelt oder baulich gepragt. Die Gelandenivel-
lierung zur Vereinheitlichung der beiden bestehen-
den Betriebsflachen auf eine einheitliche Ebene
fuhrt zu keiner wesentlichen Zunahme der Versie-
gelung. Der Bodenaufbau des Plangebiets ist
durch die Vornutzungen bereits anthropogen tber-
formt und weist keine besonderen Funktionen oder
Empfindlichkeiten auf. Erhebliche negative Auswir-
kungen auf die Bodenfunktion oder das Bodenge-
fuge sind nicht zu prognostizieren.

Wasserwirtschaft und Oberflachenentwésserung

Das Plangebiet weist aufgrund seiner gewerbli-
chen Pragung und der bestehenden Versiegelung
keine besonderen Bedeutungen fur den Wasser-
haushalt oder die Grundwasserneubildung auf.
Oberflachengewasser sind im Plangebiet nicht vor-
handen. Die geplante Entwicklung erfordert eine
sachgerechte Regelung der Oberflachenentwéasse-
rung, die im Rahmen der nachgelagerten Geneh-
migungsverfahren nach MaRgabe der Hessischen
Wassergesetze und der einschlagigen technischen
Regelwerke festzulegen ist. Eine Verscharfung der
Hochwassersituation oder eine nachteilige Beein-
flussung von Gewassern ist aufgrund der Standort-
lage nicht zu besorgen. Belastungen der Grund-
wasserglte durch die geplante Nutzung sind nicht
zu erwarten, sofern die einschlagigen Anforderun-
gen des Wasserschutzrechts eingehalten werden.

Flora, Fauna und biologische Vielfalt

Das Plangebiet wird durch eine gewerbliche Nut-
zung und groRflachige Bebauung gepragt. Der Ver-
siegelungsgrad ist erheblich; Griunstrukturen be-
schranken sich auf einen linearen Gehdlzbestand
zwischen den bestehenden Gebauden. Die angren-
zenden Flachen sind durch intensive landwirt-
schaftliche Nutzung gekennzeichnet. Diese
Standortcharakteristik fuhrt zu einer stark einge-
schrankten strukturellen faunistischen und floristi-
schen Vielfalt. Durch regelmaBige Stérungen in-
folge des Betriebs — insbesondere Larm- und
Lichtemissionen durch Kundenverkehr, Lieferver-
kehr und technische Anlagen — ist mit chronischen
Stoérungseffekten zu rechnen.

Flora und Vegetationsstrukturen

Das Plangebiet weist aufgrund seiner gewerbli-
chen Nutzung und Versiegelung eine stark redu-
zierte Vegetationsausstattung auf. Eine differen-
zierte Vegetationsgesellschaft oder hochwertige
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Biotopstrukturen sind nicht vorhanden. Das lineare
Geholzbestand stellt die einzige nennenswerte Ve-
getationsstruktur dar; es handelt sich dabei um se-
kundare, nicht geschutzte Begleitvegetation. Ge-
schitzte Biotope nach § 30 BNatSchG sind nicht
betroffen. Die Flora des Gebiets wird von ubiquita-
ren, stérungstoleranten Arten gepragt. Eine Beein-
trachtigung von Lebensraumtypen nach der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie kann ausgeschlos-
sen werden.

Faunistische Lebensraumpotentiale - Vogel

Das Plangebiet stellt fur Vogelgemeinschaften le-
diglich einen eingeschrankten Lebensraum dar.
Die hohe Stérungsintensitat durch Verkehr, Larm
und kunstliche Lichtemissionen fuhrt zu einem se-
lektiven Ausschluss stérungsempfindlicher Arten.
Nach der gegenwartigen und zu erwartenden kinf-
tigen Standortauspragung sind ausschliefllich sto-
rungstolerante Ubiquitisten (beispielsweise Amsel,
Kohlmeise, Ringeltaube, Elster) zu erwarten, die
eine hohe Adaptationsfahigkeit gegentber anthro-
pogenen Stdrreizen aufweisen. Planungsrelevante
Vogelarten im Sinne des Landes Hessen sind auf-
grund der mangelnden Habitatstruktur und der
kontinuierlichen Stérungen nicht zu prognostizie-
ren. Bei der notwendigen Entnahme des linearen
Geholzbestands sind die gesetzlichen Rodungs-
fenster nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG (Verbots-
zeitraum 1. Méarz bis 30. September) einzuhalten,
um das Eintreten von Verbotstatbestdnden nach §
44 Abs. 1 BNatSchG effektiv zu vermeiden.

Faunistische Lebensraumpotentiale - Fledermause
Die bestehenden Gebaudestrukturen stellen
grundsatzlich ein Potential als Winterquartier
und/oder auch Wochenstube fur Flederméuse dar.
Vor Beginn moglicher Abbrucharbeiten ist daher
eine Untersuchung erforderlich, um Konflikte zu
identifizieren. Sollten Winterquartiere nachgewie-
sen werden, sind diese vor Abbruchbeginn durch
VerschlieBungsmafllinahmen zu sichern und vor ei-
ner Neubesiedlung zu schutzen. Der Verlust an
Quartieren ist zu ersetzen. Im Falle eines aktuellen
Besatzes ist eine fachgerechte Umsiedlung des
Quartiers erforderlich und mit der Unteren Natur-
schutzbehérde abzustimmen. Das blolRe Vorkom-
men von Fledermausen stellt kein generelles Hin-
dernis fur die Aufstellung des Bebauungsplans dar;
durch entsprechende Vermeidungsmafnahmen
kénnen Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG
grundsatzlich vermieden werden.

Faunistische Lebensraumpotentiale - Amphibien

Amphibienlebensraume erfordern zwei eng be-
nachbarte Biotoptypen: ein aquatisches Laichge-
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wasser sowie ein terrestrisches Landhabitat mit
ausreichender Strukturvielfalt. Im Plangebiet feh-
len beide Voraussetzungen vollstdndig. Es sind
keine Oberflachengewédsser vorhanden; auch
keine temporaren Gewasserstrukturen wie Tumpel,
Graben oder Staugewasser, die als Laichhabitate
dienen kéonnten. Das terrestrische Umfeld ist durch
intensive Nutzung, hohen Versiegelungsgrad und
geringe Strukturvielfalt gekennzeichnet und bietet
keine geeigneten Landhabitate (Verstecke, Nah-
rungsraume, Uberwinterungshabitate). Vor diesem
Hintergrund ist das Vorkommen von Amphibien mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliellen.

Faunistische Lebensraumpotentiale - Reptilien
Reptilienhabitate erfordern strukturreiche, héaufig
sonnenexponierte Lebensraumtypen mit ausrei-
chenden Versteckmoglichkeiten und Nahrungsan-
gebot. Typische Habitate umfassen strukturierte
Hange, Heiden, extensive Wiesen, Steinbriuche,
Ruderalflachen oder Felsbereiche. Im Plangebiet
fehlen diese Strukturen vollstandig. Es sind keine
offenen, sonnenexponierten Bereiche mit ausrei-
chenden Versteckmoglichkeiten vorhanden; auch
Stein- oder Holzhaufen, Ruderalflachen oder an-
dere Sonderstandorte, die potenzielle Reptilienha-
bitate darstellen kénnten, sind nicht vorhanden.
Die intensive gewerbliche und landwirtschaftliche
Nutzung fahrt zu einer Habitat-Ausschlusszone fur
Reptilien. Das Vorkommen planungsrelevanter
Reptilienarten ist mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit auszuschliellen.

Faunistische Lebensraumpotentiale - Tagfalter
Tagfalter besiedeln terrestrische Lebensraume,
wobei extensiv genutzte Wiesen und blutenreiche
Saume wichtige Habitate darstellen. Diese Struk-
turen bieten Nektarquellen fur adulte Falter sowie
Wirtspflanzen far die Raupenentwicklung. Das
Plangebiet weist eine hohe Versiegelungsintensi-
tat, Artenarmut und Strukturarmut auf. Das Bluten-
angebot ist extrem begrenzt; potenzielle Wirts-
pflanzen (beispielsweise Groller Wiesenknopf fur
die Anhangsarten-Falter nach der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie) fehlen vollstandig. Hinweise auf
Vorkommen europaweit geschutzter Schmetter-
lingsarten liegen nicht vor. Fur Tagfalter und an-
dere Lepidopteren stellt das Plangebiet kein geeig-
netes Habitat dar.

Faunistische Lebensraumpotentiale - Weitere In-
sekten

Insekten stellen die artenreichste Tierklasse dar.
Ihre Vielfalt im Agrarland ist jedoch durch intensive
Bewirtschaftung, Pestizidanwendung und Flachen-
verlust stark reduziert. Die gewerblich genutzten
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Versiegelungsflachen sowie die angrenzenden in-
tensiv bewirtschafteten Ackerflachen bieten nur ei-
nen sehr begrenzten Lebensraum fur Insekten.
Ruckzugsraume und Verbindungskorridore sind
kaum vorhanden. Das Plangebiet tragt daher nicht
nennenswert zur Erhaltung der Insektenfauna bei.

Faunistische Lebensraumpotentiale - Saugetiere
Fur Saugetiere ist ein eingeschranktes Artenspek-
trum zu erwarten. Das Vorkommen geschutzter Ar-
ten wie des Feldhamsters (Cricetus cricetus, An-
hang IV FFH-RL) ist fur das Gebiet nicht bekannt
und ist aufgrund der Standortauspragung nicht zu
prognostizieren. Fledermause wurden bereits se-
parat bewertet. Weitere planungsrelevante Sauge-
tiere (z. B. Feldhamster, Haselmaus) sind aufgrund
der Standortstrukturen nur mit sehr geringer Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten; Fledermause werden
separat betrachtet.

Schutzgebiete und Ubergeordnete Schutzauswei-
sungen

Das Plangebiet liegt aullerhalb aller Schutzgebiete
nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
oder nach Hessischem Landesrecht. Insbesondere
sind keine Natura-2000-Gebiete gemal der Richt-
linie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)
oder der Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutz-
richtlinie) betroffen. Eine Beeintrachtigung natur-
schutzfachlich bedeutsamer Flachen oder Funktio-
nen ist nicht erkennbar. Das Plangebiet liegt nicht
in oder in unmittelbarer Nadhe zu gesetzlich ge-
schutzten Biotopen nach § 30 BNatSchG.

Artenschutzrechtliche Bewertung und Fazit

Die Lebensraumpotentialanalyse zeigt, dass das
Plangebiet aufgrund seiner intensiven gewerbli-
chen Nutzung, des hohen Versiegelungsgrades
und der damit verbundenen Stérungsbelastung
kein Habitat fur planungsrelevante Arten darstellt.
Ubiquitare, stérungstolerante Arten stellen die ein-
zige zu erwartende Faunengemeinde dar. Mit Aus-
nahme moglicher Fledermausvorkommen in Ge-
baudestrukturen — die durch Vermeidungsmafnah-
men geldst werden kénnen - sind artenschutz-
rechtliche Konflikte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
nicht zu prognostizieren. Die geplante Neuordnung
und Erweiterung des Einzelhandelsstandorts fuh-
ren nicht zu einer nennenswerten Beeintrachti-
gung der biologischen Vielfalt oder zu erheblichen
Beeintrachtigungen planungsrelevanter Arten. Bei
Einhaltung der Rodungsfenster nach § 39
BNatSchG und einer Fledermaus-Kontrolle vor Ab-
bruchbeginn kénnen verbleibende Verbotstatbe-
stande vollstandig vermieden werden. Die ge-
plante Entwicklung steht damit im Einklang mit den

- 10 -



Allgemeine Vorpriafung des Einzelfalls
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13.1 ,An der Trift"

1.4

1.5

Erzeugung von Abfal-
len im Sinne von § 3
Abs. 1 und 8 des
Kreislaufwirtschafts-
gesetzes

Umweltverschmutzung
und Bel&stigungen

Anforderungen des besonderen Artenschutzes und
der naturschutzfachlichen Gesamtbewertung.

Der Betrieb des erweiterten Einzelhandelsbetriebs
fuhrt zu anfallenden Abfallen, die branchenublich
und charakteristisch fur die Einzelhandelstatigkeit
sind. Die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung er-
folgt durch das fur die Stadt Bad Wildungen zu-
standige kommunale Entsorgungsunternehmen
nach Malgabe der geltenden abfallrechtlichen
Vorschriften, insbesondere des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) und der Gewerbeabfall-
verordnung (GewAbfV). Im Zusammenhang mit der
beabsichtigten baulichen Neuordnung des Stand-
orts werden Abbrucharbeiten fur die bestehenden
Gebaude erforderlich. Die dabei anfallenden Ab-
bruchrickstande — wie Bauschutt, Mauerwerk, Be-
ton und sonstige mineralische Baustoffe — werden
nach Malgabe einer entsprechenden Abbruchge-
nehmigung fachgerecht und ordnungsgemal ent-
sorgt oder einer Verwertung zugefuhrt. FUr mog-
licherweise mit Schadstoffen behaftete Materialien
ist eine gesonderte schadstoffgerechte Behand-
lung nach MafRgabe der einschlagigen Gefahr-
stoffverordnungen erforderlich. Das geltende Ab-
fallrecht und die technischen Regeln fur die Ab-
bruchausfuhrung sind dabei verbindlich einzuhal-
ten.

Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ist anzuneh-
men, dass keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Verkehrsleistungsfahigkeit entste-
hen. Mdgliche Umweltbeeintrachtigungen ergeben
sich priméar durch Larm- und Luftschadstoffemissi-
onen aus dem motorisierten Individualverkehr und
dem gewerblichen Lieferverkehr. Da diese Ver-
kehrsquellen bereits in der gegenwartigen Be-
standssituation vorhanden sind, handelt es sich
um eine Steigerung im Rahmen der bestehenden
Belastungssituation. Verkehrsbedingte Belastigun-
gen sind daher als nicht erheblich einzustufen. Die
Erschliefung erfolgt unverandert Uber bestehende
Grundstuckszufahrten.

Der Betrieb notwendiger technischer Anlagen (Kli-
maanlagen, Kalteanlagen, Mullpressen, Lieferver-
kehr auf Parkplatzflachen) kann Schallemissionen
verursachen. Die Emissionsquellen (Kunden- und
Lieferverkehr, technische Anlagen) entsprechen
der Art nach der Bestandssituation; es ist von ei-
ner maRvollen Erhéhung des Verkehrsaufkommens
auszugehen. Die schalltechnische Prognose zeigt,
dass bei Anordnung der Stellplatze und Anlieferbe-
reiche gemaf Planung die Richtwerte eingehalten
werden kénnen.

Die anfallenden Niederschlagswasser unterliegen
den Vorgaben der Hessischen Wassergesetze und

- 11 -
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1.6

1.6.1

1.6.2

Risiken von Storfallen,
Unféallen und Katastro-
phen, die fur das Vor-
haben von Bedeutung
sind, einschlieBlich
der Storfalle, Unfalle
und Katastrophen, die
wissenschaftlichen Er-
kenntnissen  zufolge
durch den Klimawan-
del bedingt sind, ins-
besondere auf:

verwendete Stoffe und
Technologien,

die Anfalligkeit des
Vorhabens fuar Stor-
falle im Sinne des § 2
Nr. 7 der Storfall-Ver-
ordnung, insbeson-
dere aufgrund seiner
Verwirklichung inner-
halb des angemesse-

der technischen Regelwerke der Wasserwirtschaft.
Vorrangiges Ziel ist die Versickerung vor Ort, um
die naturliche Grundwasserneubildung zu sichern
und Kanalabflussmengen zu minimieren. Sofern
gutachterliche  Untersuchungen  Versickerung
nicht oder nur teilweise erméglichen, wird das Nie-
derschlagswasser nach Ruckhaltung kontrolliert
abgeleitet. Dies gewéahrleistet, dass verunreinigtes
Niederschlagswasser nicht unmittelbar in die
Grundwasserschichten eindringt, sondern einer
Vorbehandlung zugefuhrt wird. Die genaue Ausge-
staltung wird im Rahmen nachfolgender Genehmi-
gungsverfahren nach wasserrechtlichen Bestim-
mungen festgelegt.

Wahrend der Bauphase - insbesondere bei Ab-
brucharbeiten, Gelandenivellierung und Betriebs-
flachen-Neuordnung — sind temporéare Belastigun-
gen durch Baularm, Staubemissionen und Ver-
kehrsbewegungen zu erwarten. Diese baubeding-
ten Auswirkungen sind zeitlich auf die Bauausfuh-
rungsdauer begrenzt und raumlich auf das Plange-
biet und dessen unmittelbares Umfeld beschrankt.
Unter Beachtung der immissionsschutzrechtlichen
Vorgaben (TA Larm, AVV Baularm), Ublicher Ar-
beitszeiten und Einsatz larmarmer Baumaschinen
kénnen diese Beeintrachtigungen auf ein zumutba-
res Mal reduziert werden. Baubedingte Belasti-
gungen sind daher als nicht erheblich einzustufen.
Sonstige Formen der Umweltverschmutzung — Er-
schitterungen, elektromagnetische Strahlung,
Lichtemissionen oder Geruchsemissionen - sind
mit der geplanten Entwicklung nicht verbunden.
Besondere Gefahrenquellen oder Betriebsrisiken
sind nicht erkennbar.

Nicht betroffen.

Nicht betroffen.

Nicht betroffen.
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nen Sicherheitsab-
standes zu Betriebs-
bereichen im Sinne
des § 3 Abs. 5a des
Bundes-Immissions-
schutzgesetzes

1.7 Risiken fur die
menschliche Gesund-
heit, z. B. durch Ver-
unreinigung von Was-
ser oder Luft

Nicht betroffen. Nein

4.2 Standort des Vorhabens

Die 6kologische Empfindlichkeit des Plangebiets und seiner unmittelbaren Umgebung,
das durch die geplanten MalBnahmen mdéglicherweise in Mitleidenschaft gezogen wird,
ist unter Berucksichtigung spezifischer Nutzungs- und Schutzkriterien einer differen-
zierten Beurteilung zu unterziehen. Dabei ist insbesondere zu priufen, ob und in wel-
chem Umfang kumulative Auswirkungen des geplanten Vorhabens mit anderen beste-
henden oder geplanten Vorhaben in ihrem rdumlichen und funktionalen Wirkungszu-
sammenhang entstehen kdénnen, die zusammengenommen zu erheblichen Umweltbe-
eintrachtigungen fuhren kénnten.

Nr. Kriterien Erlauterung Erheblichkeit
Anlage 3 UVPG
2.1 bestehende Nutzung Die geplanten EntwicklungsmaRnahmen be- Nein

des Gebietes, insbe-
sondere als Flache fur
Siedlung und Erho-
lung, fur land-, forst-
und fischereiwirt-
schaftliche Nutzun-

schranken sich vollstandig auf den raumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplans. Das Plan-
gebiet wird in seiner gegenwartigen Auspragung
durch zwei Einzelhandelsbetriebe gepragt — einen
betriebenen Verbrauchermarkt und einen derzeit
leerstehenden GroBmarkt. Lediglich ein unterge-

gen, fur sonstige wirt-
schaftliche und 6ffent-
liche Nutzungen, Ver-
kehr, Ver- und Entsor-
gung (Nutzungskrite-
rien)

ordneter Teilbereich des Plangebiets wirde durch
die geplante Neuordnung einer gewerblichen Nut-
zung neu zugefuhrt (planungsrechtlich ist der Teil-
bereich bereits als Sondergebiet ausgewiesen).
Vor dem Hintergrund des Flachenumfangs und der
bereits bestehenden Standortpragung durch den
Einzelhandel stellt diese Umnutzung keine erheb-
liche Flacheninanspruchnahme dar.

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt Uber die
bereits vorhandenen Grundstickszufahrten. Eine
ausreichende Kapazitat an Stellplatzflachen ist am
Standort vorhanden. Im Zuge des Planvollzugs
wird mindestens eine der beiden bestehenden Zu-
fahrten unverandert erhalten bleiben, wahrend die
Stellplatzanlagen neu geordnet und optimiert wer-
den. Eine wesentliche Veranderung der Ver-
kehrserschlieBung ist damit nicht verbunden. Die
beiden auf unterschiedlichen Niveaus gelegenen
Betriebsflachen sollen durch eine Gelandenivellie-
rung auf eine einheitliche Ebene gebracht werden,
um eine funktionale Integration und optimierte Be-
triebsablaufe zu erméglichen.
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2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Reichtum, Qualitat
und Regenerationsfa-
higkeit von Wasser,
Boden, Natur und
Landschaft des Gebie-

tes (Qualitatskrite-
rien)
Belastbarkeit der

Schutzguter unter be-
sonderer Berucksich-
tigung folgender Ge-
biete und von Art und
Umfang des ihnen je-
weils  zugewiesenen
Schutzes (Schutzkri-
terien)

Natura 2000-Gebiete
nach § 7 Abs. 1 Nr. 8
BNatSchG
Naturschutzgebiete
gemal § 23 des
BNatSchG, soweit
nicht bereits von Ziffer
2.3.1 erfasst.
Nationalparke gemaR
§24 des BNatSchG,
soweit nicht bereits
von Ziffer 2.3.1 er-
fasst.

Das Plangebiet besitzt weder Bedeutung als Fla-
che fur Freizeit und Erholung noch als Flache fur
land-, forst- oder fischereiwirtschaftliche Nutzun-
gen. Eine Beeintrachtigung dieser Funktionen ist
daher ausgeschlossen. Die geplante Neuordnung
des Standortes steht somit im Einklang mit den be-
stehenden und beabsichtigten Nutzungsstruktu-
ren des Umfeldes, das durch gewerbliche Nutzun-
gen, Verkehrsflachen und angrenzende Wohnnut-
zungen gepragt ist.

Das Plangebiet ist in seiner gegenwartigen Aus-
pragung bereits im erheblichen Umfang durch Be-
bauung und Befestigung gepragt. Die bestehen-
den Gebaudekomplexe und die Parkplatz- und Er-
schlieBungsflachen fuhren zu einer umfangreichen
Versiegelung des Grundsticks.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird eine
Neuordnung des bestehenden Standortes ver-
folgt, die mit einem Rickbau von Bestandsgebau-
den verbunden ist. Dies fuhrt zu einer raumlichen
Neuordnung und Verdichtung der Betriebsstruktu-
ren, ohne dass eine nennenswerte Erhéhung der
Gesamtversiegelung oder eine wesentliche Stei-
gerung des Flachenverbrauchs einhergeht. Ge-
messen an dem bereits durch den geltenden Be-
bauungsplan zuldssigen Eingriffsumfang ist mit
der vorliegenden Planung keine erheblich hdhere
Belastung der Schutzguter verbunden. Die Ent-
wicklungsabsicht bleibt vielmehr im Rahmen der
bereits planungsrechtlich zuldssigen Nutzungsin-
tensitat und fuhrt nicht zu qualitativ neuen oder
quantitativ erheblich verstarkten Umweltauswir-
kungen.

Neue Risiken fur die Umwelt und fur die menschli-
che Gesundheit sind nicht absehbar bzw. erkenn-
bar.

Nicht betroffen.

Nicht betroffen.

Nicht betroffen.
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2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Biospharenreservate
und Landschafts-
schutz-gebiete gemal
den §§ 25 und 26 des
BNatSchG.
Naturdenkméler nach
§28 des BNatSchG
geschutzte Land-
schaftsbestandteile,
einschliellich Alleen,
nach §29 des Bun-
desnaturschutzgeset-
zes

gesetzlich geschutzte
Biotope gemall § 30
des BNatSchG
Wasserschutzgebiete
nach § 51 des Wasser-
haushaltsgesetzes,
Heilquellenschutzge-
biete nach § 53 Abs. 4
des Wasserhaushalts-
gesetzes, Risikoge-
biete nach § 73 Abs. 1
des Wasserhaushalts-
gesetzes sowie Uber-
schwemmungsgebiete
nach § 76 des Wasser-
haushaltsgesetzes

Nicht betroffen.

Nicht betroffen.

Nicht betroffen.

Nicht betroffen.

Die betrachteten Flachen liegen innerhalb der
qualitativen Schutzzone Ill sowie der quantitativen
Schutzzone C2 des Heilquellenschutzgebiets der
staatlich anerkannten Heilquelle des Hessischen
Staatsbades Bad Wildungen. MaRgeblich ist die
Heilquellenschutzgebietsverordnung vom 1. Au-
gust 1977. Die Verordnung dient dem Schutz der
Heilquelle vor qualitativen und quantitativen Be-
eintrachtigungen, insbesondere vor chemischen
oder radioaktiven Kontaminationen sowie Uberma-
Rigen Grundwasserentnahmen.

In der qualitativen Schutzzone Il sind insbeson-
dere folgende Handlungen und Nutzungen verbo-
ten: alle Tatigkeiten, die zu einer Gefahrdung der
Heilquelle fuhren kénnen, einschlieBlich der Ein-
bringung wassergefahrdender oder radioaktiver
Stoffe in den Untergrund, die Neuerrichtung von
Anlagen zur Abwasserbeseitigung sowie das La-
gern wassergefahrdender Stoffe, das Ablagern
beziehungsweise das Verbringen von Stoffen mit
auslaugbaren wassergefahrdenden Bestandteilen,
die Errichtung neuer Siedlungen, Heil- oder Kran-
kenanstalten sowie gewerblicher Anlagen ohne
Kanalisationsanschluss sowie die Entleerung von
Fakalienfahrzeugen und Neuerrichtung von Flug-
platzen, militarischen Anlagen oder Ubungspléat-
zen.

Die Entwicklungsabsichten betreffen die Erweite-
rung und Neustrukturierung eines bestehenden
Einzelhandelsstandorts auf bereits versiegelten
und gewerblich vorgenutzten Flachen. Die ge-
plante Nutzung erfordert keine zusatzlichen um-
fangreichen Eingriffe in den Untergrund, die Uber
die bestehende Versiegelung hinausgehen. Das
anfallende Abwasser wird Uber das vorhandene 6f-
fentliche Kanalnetz abgeleitet, sodass keine Ge-
fahrdung der Heilquelle durch Abwasserversicke-
rung entsteht. Eine dauerhafte Grundwasserent-
nahme ist nicht vorgesehen. Die Anforderungen
der Heilquellenschutzgebietsverordnung werden
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2.3.9

2.3.10

2.3.11

4.3

Gebiete, in denen die
in Vorschriften der Eu-
ropaischen Union fest-
gelegten Umweltquali-
tatsnormen bereits
Uberschritten sind
Gebiete mit hoher Be-
volkerungsdichte, ins-
besondere Zentrale
Orte im Sinne des § 2
Abs. 2 Nr. 2 des
Raumordnungsgeset-
zes,

in amtlichen Listen
oder Karten verzeich-
nete Denkmale, Denk-
malensembles, Bo-
dendenkmale oder
Gebiete, die von der
durch die Lander be-
stimmten Denkmal-
schutzbehotrde als ar-
ché&ologisch bedeu-
tende Landschaften
eingestuft worden
sind.

bei der Ausfuhrung des Bebauungsplans beachtet
und in den nachgeordneten Genehmigungsverfah-
ren berlcksichtigt. Die Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung erfolgt im Rahmen der geltenden
wasserrechtlichen Bestimmungen (Versicke-
rung/Retention/gedrosselte Ableitung) so, dass
keine zusatzlichen Risiken fur die Heilquelle be-
grundet werden. Eine Beeintrachtigung der
Schutzfunktion ist nicht zu erwarten.

Nicht betroffen.

Bad Wildungen ist als Mittelzentrum ein zentraler
Ort; gleichwohl werden aufgrund der begrenzten
Flachenerweiterung und der Lage im bestehenden
Sondergebiet keine erheblichen zusatzlichen Um-
weltauswirkungen auf die Bevolkerung erwartet.

Nicht betroffen.

Nein

Nein

Nein

Art und Merkmale der maglichen Auswirkungen

Die potenziellen erheblichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die nach § 2
Abs. 1 S. 2 BauGB zu berucksichtigenden Schutzguter sind anhand der in den Nr. 1
und 2 der Anlage 3 UVPG aufgefuhrten Merkmale und Kriterien einer fachlichen Be-
wertung zu unterziehen. Bei dieser Prifung sind insbesondere nachfolgende Gesichts-
punkte mallgeblich zu berucksichtigen:

Nr. Kriterien Erldauterung Erheblichkeit
Anlage 3 UVPG

3.1 der Art und dem Aus- Im Zusammenhang mit dem Vollzug des Bebau- Nein
mafl der Auswirkun- ungsplanes und der hierfur erforderlichen Baufeld-
gen, insbesondere, freimachung ist davon auszugehen, dass es wah-
welches geographi- rend der Bauphase zu vorUbergehenden Beein-

sche Gebiet betroffen
ist und wie viele Per-
sonen von den Auswir-

trachtigungen des Umfeldes kommt. Hierzu zéhlen
insbesondere Emissionen in Form von Staub,
Larm, Abgasen sowie gegebenenfalls Ge-
ruchsimmissionen infolge des Einsatzes von Bau-

- 16 -
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3.2

3.3

3.4

kungen voraussicht-
lich betroffen sind

dem etwaigen grenz-
Uberschreitenden
Charakter der Auswir-
kungen,

der Schwere und der
Komplexitat der Aus-
wirkungen

der  Wahrscheinlich-
keit von Auswirkungen

maschinen, Baustellenverkehr und sonstigen bau-
ausfuhrenden Tatigkeiten. Diese Auswirkungen
sind typischerweise zeitlich auf die Dauer der Bau-
ausfuhrung beschrankt und damit als voruberge-
hende, baubedingte Immissionen einzuordnen.
Baustellen, Baulagerplatze und der Einsatz von
Baumaschinen stellen in der Regel nicht genehmi-
gungsbedurftige Anlagen im Sinne von § 3 Abs. 5
BImSchG dar. Gleichwohl unterliegen sie den all-
gemeinen Anforderungen des § 22 Abs. 1 BIm-
SchG. Danach sind Anlagen so zu betreiben, dass
e schadliche Umwelteinwirkungen, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind, ver-
hindert werden, und
e unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkun-
gen nach dem Stand der Technik auf ein Min-
destmall beschrankt werden.
Der Betreiber der Baustelle hat daher durch ge-
eignete technische und organisatorische Mafnah-
men (z.B. Einsatz larmarmer Maschinen, Einhal-
tung der in der Allgemeinheit anerkannten Regel-
werke wie der TA Larm oder der AVV Baularm, Ab-
schirmmalnahmen, Begrenzung des Baustellen-
verkehrs, Einhaltung Ublicher Tagesarbeitszeiten)
sicherzustellen, dass die Immissionsbelastung fur
die Nachbarschaft auf das zumutbare Maf redu-
ziert wird.
Beeintrachtigungen, die trotz Einhaltung der ge-
setzlichen Vorgaben, technischer Regeln und be-
hordlicher Auflagen unvermeidbar bleiben und
sich im Rahmen der zuladssigen Grenz- und Richt-
werte bewegen, sind von den Betroffenen grund-
satzlich als sozialaddquate, baubedingte Belas-
tungen hinzunehmen.
Von den Entwicklungsabsichten sind keine grenz-
Uberschreitenden Auswirkungen zu erwarten. Et-
waige Auswirkungen beschranken sich raumlich
auf das unmittelbare Plangebiet und die angren-
zenden Gebiete. Eine Beeintrachtigung von Ge-
bieten auBerhalb des direkt betroffenen Standort-
umfeldes ist nicht zu erkennen.
Eine besondere Schwere oder Komplexitat ist
nicht gegeben.

Die mit dem Bau und Betrieb des geplanten Le-
bensmittelmarktes verbundenen Auswirkungen
entsprechen im Wesentlichen den bereits fur die
bestehende Nutzung charakteristischen Belastun-
gen. Eine Uber das bereits vorbelastete Umfeld
hinausgehende, erhebliche Intensivierung oder
Ausdehnung auf neue Bereiche ist nicht zu erwar-
ten. So bleibt die Aussage im Einklang mit der Ver-
kehrsuntersuchung. Daruber hinausgehende er-
hebliche Umweltauswirkungen werden durch die
geplante Entwicklung nicht hervorgerufen.
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3.5

3.6

3.7

dem voraussichtlichen
Zeitpunkt des Eintre-
tens sowie der Dauer,
Héaufigkeit und Um-
kehrbarkeit der Aus-
wirkungen

dem Zusammenwirken
der Auswirkungen mit
den Auswirkungen an-

derer bestehender
oder zugelassener
Vorhaben

der Maoglichkeit, die
Auswirkungen wirk-
sam zu vermindern

Die mit den geplanten Entwicklungsabsichten ver-
bundenen Auswirkungen werden zeitnah nach
Rechtskraft des Bebauungsplans eintreten, da pa-
rallel zur Bauleitplanung bereits entsprechende
Baugenehmigungsverfahren vorbereitet werden.
Die dauerhaften Auswirkungen beschranken sich
materiell auf die zuldssige Art der baulichen Nut-
zung sowie die Ausdehnung der Uberbaubaren
Grundstucksflachen und kénnen lediglich durch
eine Anderung der Festsetzungen im Bebauungs-
plan, insbesondere durch Modifizierung der Nut-
zungsart oder des bebaubaren Bereichs, rickgan-
gig gemacht werden.

Die wahrend der Bauphase auftretenden Auswir-
kungen sind dagegen sowohl zeitlich als auch
raumlich auf die Dauer und das Areal der Bauaus-
fuhrung beschrankt. Die beabsichtigte Erweite-
rung der Verkaufsflache des Einzelhandelsbetrie-
bes sowie die damit verbundene Ausweitung des
Warensortiments fihren zu einem gegeniber dem
gegenwartigen Zustand erhdhten Aufkommen des
Ein- und Ausgangsverkehrs. Eine Erheblichkeit
dieser Verkehrszunahme im Sinne der Umweltver-
traglichkeitsprufung ist jedoch aufgrund der be-
reits vorhandenen Standortpragung durch Einzel-
handel nicht zu erwarten.

Ein Zusammenwirken mit anderen Vorhaben ist im
Sinne kumulierender erheblicher Umweltauswir-
kungen nicht erkennbar; die planbedingten Zu-
satzbelastungen bleiben im Rahmen der bestehen-
den Standortpragung

Artenschutz

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange
ist eine Betroffenheit von besonderer Bedeutung
aufgrund der ortlichen Gegebenheiten und der in-
nerortlichen Lage des Plangebiets nicht zu erwar-
ten. Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten und
der innerortlichen Lage des Plangebiets nicht zu
prognostizieren. Sollten gleichwohl im Zuge einer
konkretisierenden Planung oder der Bauausfuh-
rung artenschutzrechtliche MalRnahmen erforder-
lich werden — etwa zum Schutz von Brutvégeln,
Fledermausen oder sonstigen planungsrelevanten
Arten — kdénnen diese verlasslich und rechtsver-
bindlich im Rahmen der Bauleitplanung oder des
nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens ge-
regelt und festgesetzt werden. Eine Unvereinbar-
keit der Entwicklungsabsichten mit den Anforde-
rungen des besonderen Artenschutzes nach § 44
BNatSchG ist unter Bertucksichtigung dieser Még-
lichkeiten nicht zu erkennen.

Larmschutz

Die geplante Neuordnung und Erweiterung des
Einzelhandelsstandorts fahrt zur Schaffung zu-
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satzlicher Verkaufs- und Lagerflachen. Bei den
bestehenden Grundstickszufahrten wird mindes-
tens eine Zufahrt unverandert in ihrer gegenwarti-
gen Form erhalten bleiben. Die erforderlichen
Stellplatzflachen werden unter Beibehaltung der
aktuellen Stellplatzsituation neu angeordnet.

Die schalltechnische Immissionsprognose zeigt,
dass bei der vorgesehenen Anordnung der Stell-
platze und Anlieferbereiche und ggf. erganzenden
Malnahmen die Richtwerte eingehalten werden
kénnen; eine erhebliche Steigerung der Larmbe-
lastung ist nicht zu erwarten.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird eine
schalltechnische Immissionsprognose erarbeitet,
die die zu erwartenden L&rmbelastungen durch
den Betrieb des erweiterten Einzelhandelsbetriebs
prognostiziert und bewertet. Sollten auf Grund-
lage dieser Prognose MaRnahmen zur La&rmminde-
rung erforderlich sein, kdnnen diese verbindlich im
Bebauungsplan festgesetzt werden. Dies umfasst
insbesondere die bauliche und organisatorische
Gestaltung von Be- und Entladebereichen, die
durch ihre freie raumliche Positionierung und bau-
liche Ausgestaltung (beispielsweise durch Ab-
schirmmalnahmen oder Verlegung in larmge-
dammte Hallen) schalltechnische Konflikte wirk-
sam vermeiden kénnen. Durch die Kombination
dieser Malnahmen kénnen potenzielle Larmaus-
wirkungen auf ein vertragliches Minimum begrenzt
werden.

Sollten gleichwohl im Zuge der konkretisierenden
Detailplanung oder der Bauausfuhrung zuséatzliche
LarmschutzmaBnahmen erforderlich werden, kon-
nen diese verlasslich und rechtsverbindlich im
Rahmen der Bauleitplanung oder des nachfolgen-
den Baugenehmigungsverfahrens geregelt und
festgesetzt werden. Eine Unvereinbarkeit der Ent-
wicklungsabsichten mit den Anforderungen an ein
gesundes Wohnumfeld und an den Larmschutz ge-
mal § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB ist unter Berucksich-
tigung dieser Mdglichkeiten nicht zu erkennen.

Verkaufsflache und Vertraglichkeit mit der Raum-
ordnung

Erhebliche nachteilige Auswirkungen bezuglich
der stadtebaulichen Vertraglichkeit und der raum-
ordnerischen Zuléassigkeit konnen durch Festset-
zung einer maximal zulassigen Verkaufsflache so-
wie durch verbindliche Regelungen zum zuléssi-
gen Sortiment — insbesondere durch Ausschluss
oder Begrenzung zentrenrelevanter Sortimente —
im Bebauungsplan wirksam vermieden werden.
Dadurch wird gewahrleistet, dass die Erweiterung
des Einzelhandelsbetriebes den Anforderungen
der Raumordnung und der Landesentwicklungs-
planung entspricht sowie den Vorgaben des stad-
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tebaulichen Einzelhandelserlasses Beachtung ge-
schenkt wird. Die Festsetzung dieser Rahmenbe-
dingungen ermoglicht es, die geplante Entwick-
lung in Einklang mit den stadtebaulichen und
raumordnerischen Zielen zu bringen.

5 Zusammenfassung

Die Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls geméaR § 7 UVPG kommt zu dem Ergebnis,
dass die mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13.1 ,An der Trift* verbundenen
Entwicklungsabsichten voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen im Sinne der Anlage 3 UVPG auslésen. Das Vorhaben betrifft eine Mallnahme
der Innenentwicklung innerhalb eines seit 1977 festgesetzten Sondergebiets, dessen
Flachen Uberwiegend versiegelt oder gewerblich vorgepragt sind; die zusatzliche In-
anspruchnahme beschrankt sich auf einen bereits als Sondergebietsflache dargestell-
ten, kleinflachigen Ackerstreifen, so dass keine qualitativ neuen oder quantitativ er-
heblichen Eingriffe in unvorbelastete Schutzguter begrindet werden.

Im Rahmen der Vorprufung wurde unter Anwendung der Kriterien der Anlage 3 UVPG
gepruft, ob Art, Umfang, Standortbedingungen und maégliche kumulative Wirkungen
des Vorhabens erhebliche Umweltauswirkungen erwarten lassen. Die Betrachtung der
Schutzguter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten/Biologische Vielfalt, Landschaftsbild
sowie Mensch/Gesundheit und der speziellen Schutzregime (Natura-2000-Gebiete,
Heilquellenschutzgebiet, sonstige Schutzgebiete) ergab, dass aufgrund der innerstad-
tischen Lage, der hohen Vorpragung, der begrenzten zusatzlichen Flacheninanspruch-
nahme und der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen (u. a. Be-
grunung, Niederschlagswasserbewirtschaftung, artenschutzrechtliche Vorkehrungen,
Larmschutz) keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Natura-2000-Gebiete und sonstige Schutzgebiete werden nicht direkt betroffen; an-
gesichts der Entfernung und fehlender wirksamer Wirkpfade sind erhebliche Beein-
trachtigungen dieser Gebiete auszuschlielRen.

Auf dieser Grundlage steht fest, dass die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13.1
»An der Trift" keine Pflicht zur Durchfiahrung einer férmlichen Umweltvertraglichkeits-
prufung begriundet. Die tatbestandlichen Voraussetzungen far die Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB sind erfullt: Es handelt sich um eine Mal3-
nahme der Innenentwicklung mit einer zulassigen Grundflache von weniger als 20.000
m2, ohne UVP-Pflicht und ohne Anhaltspunkte fur erhebliche Umweltauswirkungen au-
Rerhalb des Plangebiets oder fur Konflikte mit Natura-2000-Gebieten und § 50 BIm-
SchG. Eingriffe in Natur und Landschaft gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB in
Verbindung mit § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zuldssig; die umweltbezogenen Belange sind gleichwohl nach § 1 Abs. 7
BauGB sachgerecht ermittelt, bewertet und in die Abwagung eingestellt worden.

- 20 -



	TEIL B - Begründung - BPLAN Edeka
	TEIL C - Verträglichkeitsprüfung - BPLAN Edeka
	TEIL C - Verträglichkeitsprüfung - BPLAN Edeka Deckblatt.pdf
	260327 Endbericht VGA EDEKA Sölzer Altwildungen_2060 qm.pdf

	TEIL D - Schalltechnische Untersuchung - BPLAN Edeka
	TEIL D - Schalltechnische Untersuchung - BPLAN Edeka  Deckblatt.pdf
	TEIL D - Schalltechnische Untersuchung - BPLAN Edeka.pdf
	TEIL E - Immissionsprognose - BPLAN 13-1 An der Trift.pdf


	TEIL E - Verkehrliche Untersuchung - BPLAN Edeka
	TEIL E - Verkehrliche Untersuchung - BPLAN Edeka  Deckblatt.pdf
	260216 Verkehrsuntersuchung Bad Wildungen Edeka Sölzer - 2026.pdf

	TEIL F - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls - BPLAN Edeka 

